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PRÄSIDENT WEISS (um 14 Uhr i Minute): 
Ich eröffne die Sitzung. Das Protokoll der 
letzten Sitzung ist geschäftsoridnungsmäßig 
aufgelegen: es ist unbeanstandet geblieben, 
demfnach als genlehmigt zu betnachten. 

Von der heuüigen Sitzung haben sioh ent- 
schuldigt: Landashauptmannsbellvertreter 
Hirsch, Landesrat Räsch und die Abgeordne- 
ten Czidliik, Schlegl und Gerhartl. 

Hohes Haus! &vor ich in die Tagesordnung 
der heutigen Sitzung eingehe, habe ich die 
traurige Pflicht, des Herrn Abgeordneten 
Keibliuiiger zu gedenken, der vor kurzem mit- 
ten aus seiner Tätigkeiit als NLitglieid des Hau- 
sas und als Bürgermeister dler Stadt Tulln 
aBberufen wurde. 

Josef Keiblinger wurde a,m 19. Jänner 1910 
in Reidling, Reziink Tulln, als Sohn bäuer- 
licher ElOern geboren. Er besuchte die Bür- 
gemchule in St. Pölten und wurde als kauf- 
männischer Lehrling im Bezirk Melk aus- 
gebiildet. Im Jaihre 1936 ließ er sich in  Tulln 
als selbständiger Kaufmann nieder. Der 
Krieg unteribrach seine berufliche Tätigkeit. 
Schwer verwundet wurde er aus dlem Wehr- 
dienst entlassen. Die kärperliche Beeinträch- 
tigung idurch den Verlust eines Ehines hin- 
derte ihn aber 'nicht, soforit nach Kriegsende 
seine berufliche Arbeit wieder aufzunehmen 
und darüber hinaus im Gemeinderat der 
Stadt Tulln für dile Allgemeinheiit zu wirken. 
Durch lange Zeit war er geschäftsführender 
Gemeinderat und wurde schließlich im Jahre 
1961 zum Bürgermeister der Staidt Tulln ge- 
wählt. Außedem war er an maßgeblichen 
Stellen in seiner Berufsorganisation tabig. 
b e i  Jahre spaiter wurde er in den Landtag 
von Niederästerreich gewählt, dem er  bis zu 
seinem unerwarteten Tode angehörte. 

Mit Abgeordneten Keiblinger ist ein auf- 
rechter unid liebenswerber Mensch von uns 
gegangen, der in seinen mannigfachen Wir- 
kungigbereichen nur sehr schwer zu ensetzen 
sein wird. Seine verdienstvolle Tätigkteit im 
Landtag, die sich vor allem auf den kom- 
munalen Bereiich erstreckte, und seine aus- 
gleichende und verbindliche Art werden hier 
im Hause unvergessen blfeiben. Sein Wirken 
als Bürgermeister dier Stadt Tulln, die es ihm 
verdankt, daß sie in den letzten Jahren eine 
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weit über ihren engeren Bereich hinaus schitz, Wiesmayr, Sigmund, Dr. Brezovszky, 
gehende Geltung erlangt hat, wurdie bei sei- Kaiser, Jirovebz, Marsch, Ing. Scheidl, Peyerl. 
nem Begräbnis durch zahlreiche Reden und Prigii und &nassen, betreffend die Ehstel- wobei die Auf 
durch die besondere Anteilnahme der Be- lung von N d k d b a W e n .  ZU 'befristen wä 
völkerung gewürdigt. Der Herr Bundes- PRASJ~JJENT WEI~~S:  ~i~~~ ~ n ~ ~ l i d -  
kanzler, der Herr Laindeshauptmann, die @- keitsantrag wird nach Epldkung &r Ta*- 
samte Landesregierung und Viele Miibglieder ordnmg behandielt. [Nach Zuweisung des 
dies Landtages haben PerSÖnlich Von ihm Einlaufes an die zuständigen Ausschüsse,) 
Abschied genommen und damit die über den wir gelangen zur  tu^^ der ?\aiwsod- 
Tad hinaus wirkende Verbundenheit mit die- nung. 
Sem teunen Taten bekundet. Der Witwe und z, die 
d i e n  Kindern habe ich beim Begräbnils des Venhandlung zur Zaihl 376 ejnmteiten. 
Verewigten die tiefe Anteilnahme des L a d -  B,eridterstatber Abg. MAUSZ: Hoher 

Lalnidtag! Ich habe niam1en.s des bldwirt-  tages zum Au~sdruck gebracht. 
Hohes Haus! Da sich gerade heute der schafkiauisschusseis über idie Vorlage i&r Lm- durch das in ' 

Todestag unseres verewigten Herrn Landes- desregiemng, betrefiead LandeAÜrrgschaft derösterneichka 
haziptmannes Diplomingenieur Figl zum drit- für Kneidibe aui liandwiirbschaftlichen Sd- 
tenmal jixhrt, gestabten Sie mir, daß ich aus 
diesem Anlaß eine Gedenkminute für diesen Der Landbag bat mit Besch!luß w m  23. Mai 
grokn Niederöstierreicher und Staatsmann 1958 und 1. März 1962 die Landesregierung 
halbe. [Nach einer Pause.) Ich dalnke h m n  ermächtigt, die Haftung für Kredite, die der 
für die Trauerkundgebung. Gruindaufstockung von klein- und mittel- an Dhzelkauh 

wie berieik angeküfldigt, stze ich die G ~ -  ibäuerlichen Betnieiben beziehungsweise zum Zur Zwkcha 
däfitsstüAe mit den Zahlen 266, 375, 379, Bau von Wahn- und Wirtschaiftsgeibäuden manchmall notu 

ösbermichixhe 1 353, 381 u'nd 382, die am 7. Mai 1968 in den 
b. H. bei Aufn: zuständigen Ausschüssen veraibschiie&t wur- 

den, noch auf die Taghesordnung der heukigen h n g  des Landes 

382 sowie die aibgeänidlerben CksetzentwÜnfe Gmndauf'sto*n~ Bau von landwirbschaftli( 
und Motivenhrichbe zu den Zahlen 266 und errichtet. Diesel 
353 auf den Plätzen der H~~~ Ab- 
geord!neten auf. 

Landtag von Ni 

Im Grund1 

Abs. 7). Dilese ( 

Gänne dtem 
ersuche den H~~~~ ~ b ~ .  M ,a 

Iungsvenfahren, zu berichten: 

dienen 
Auf Gmnd &wer E m ä A f ~ g u n g m  wurden 

skt Mai 1958 bmiehungsweiise M h  1962 

zu 

Sitzung. [Keine Einwendung.) Die AUss&(uß- 
a t r ä g e  den Zahlen 266, 375, 379, 353, 381, wirtschaftlichen Siedungsvedahren 

Bür@chafkn ZUh Durchführung von land- 

Wohn- und Wirtschaftsgebäuden übernom- 
men. In keinem mall hat bisher das Land aus 
der HaFDuingsüibrnaihme eine Leistung er- 
bringen müissen. Die Anträge auf Bürg- 
schaftsübernahimen wurden gaaueskns gx?- und in landwirt Ich ensuche um Verlesung des Einlaufes. 

SCHRIFTFUHRER vorlas der prüft und die SicherStellungen im Sinne der R n  unverzinsli 
Landesregierung, betreffend Voranschlag des Landtags'besch''üisse so vor*nomen, daß (3 1 Abis. 1 ulnd 
Landes ~ i ~ d ~ ~ ö ~ h ~ ~ & c h  für da Jahr 1968, den ständig &i 
Bewilligung Pan Nachtragskdikn. 

angeboten wlande 
Firma Gebrüder Grundmann OHG., Schlc~s- konnte. Die Haftungsübennahmen brachten Um in Iden VOI 
serwarenfabrik, Grau-, fimper- ulnd Leicht- tungseintflitt de: 
metallgiekrei, Herzagenburg; l h r n a h m e  gung der Verfaihren mit isich. die Verpfiichtun 
der Landeshaftung für ein Inwstitionwlar- landwirtschaf tlic 
leben von 10,000.000 S. mittel in den ,,Grünen Plänen" zur Zins- fon& und der 

Schloß Delikateß Konservenerzeugungs- Verbilligung von Krediten (Agrarinvesti- l~gsgesellischa f t  
und Ha,nd&geselilschaft m. b, H., Steine- tionsbredibe) zur Durchführung landurirt- daß gewäihrte D 
brunn; Lande&&,ung für einen Investitions- lschaftlicher Siledlungsmaßnahmen ist  wohl bücherlich sicher; 
kredit in Höhe von 2 , 0 0 0 . ~ ~ ~  s zur E m i t e -  auf dem Gebiet dler Grunldaufshhngen als Ich erlaube rn 
rung und Modernisierung der Betriebsstätte auch auf dem Sektor der Neubauten von 
in Steinebrunn. Wdhn- und Wirbschaftsgebäudien !in dien letz- 

ten Jahren eine starke Ausweitung der För- 

durch die Verpfändung Von Grundsbückem 
und Baulichkeiten unber Bedachtaahme auf 
idemn Weribeständigkait eine Zahlungs- 

Vorlage der Landesregierung, betr~ffend verpflichtung dies Liandies nicht eintreten 

aber vor allem eine wesentliche B d l e u n i -  

~ ~ ~ c h  &e ~ ~ ~ i b ~ k l l ~ ~  gröhrer Bundes- 

,,Der Hohe Lai 
Antrag der Abgeondneten Si@unid7 derungstätigkeit erfolgt. Uin den laufenden 1. Die nieder 

runig wird emäc  
klein- und mi% 
der Niederölskr 
Schaft Ges. m. b Fremdenverkehrs. 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten lung ab 50.000 S aufrechtierhalten weflden reichischen landu 
Staingl, Graf, Andlerl, Körner, Kosler, Thom- soll. Gleichzeitig ist auch festzuhalten, daß derungsfond6 zu 

Mansch, Jirowtzi 1%. Scheid17 AnderL PeYerl 
und ck~ossen, betreffend MaßnahtIlen der 
Landesregierung bezüglich Föflderung des summe u,m ~ O , O O O . O O O  s noMndig, w o \ k  

Anforderungen nachkommen 2;u können, er- 
scheint &her eine Eflhöhuig &r fJ,afhng+ 

Grenze für die grundbücherliche Sicherrstel- 
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d, Dr. Brezovszky, 
ng. Scheidl, Peyerl, 
&end die Eiwtel- 

Dieser Dringlich- 
digung der Tages- 
h Zuweisung des 
iigen Ausschüsse:) 
ng der Taigesord- 

Abg. Mtausz,  die 
$nmleiten. 

MAUSZ: Hohler 
ns das Landwirt- 
? Vorlage )der Lm- 
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bschaftlichen Sied- 
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s d u ß  vom 23. Mai 
ie Landesregiemng 
ür Kredibe, die der 
:llein- und mittel- 
ziehungsuneise zum 
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chtigungen wurden 
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ührung von land- 
igsver€ahren zu 
3 zum Bau von 
ebäuden übernom- 
bisher das Land aus 
eine Leistung er- 
nträge auf Bürg- 
?n gwauestens ge- 
ngen im Sinne der 
rorgenommen, daß 
von Grundsbücken 
Bedachtnahme auf 

t eine Zahlungs- 
% nicht eintreten 
2rnahmen brachten 
3ntliche Beschleuni- 
5. 
g größerer Bundes- 
Plänen" zur Zins- 
ben (Agrarinvesti- 
fühning laindwirt- 
inahmen ist sowohl 
idaufstockungen als 
er Neubauiteui von 
bäuden in den letz- 
usweitung der För- 
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iumg der Haftungs- 
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h festrmhdten, daß 
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I 
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1 
Haftungen bis zu e i m  Gesamtbetrag von 

1 150,000.000 S üibernomen mrden  können, 
1 wobei die Auffüllung bis 31. Dezember 1980 

zu befrisben wärie. 
b Im Grundverkehrsgesetz 1964, LGB1. 

Nr. 4211964, w u d e  die Niedertisterrieichische 
Siedlungsgesellschaft GS. m. b. H. bäuer- 
lichen Kaufwerbenn gleichgehalten ( Q  8 
Abs. 7). Dtilese Gesellschaft, deren Anteile m r  
Gänze dlem Bundesland Niied~e~rösbrneich ge- 
hören, wind #derzeit in den einxelnm Sied- 
lungsverfahren vom Buadesministerium für 
Land- und PonsDwirtsschaft als Sedlungsträ- 
ger anerkannt, eine (dauernde Regelung wird 
durch das in Vmbereitung befindliche Nie- 
deröstermichische bäuerliche Siedlungsgesetz 
erfolgen, Aus Zweckmäßlgkeitsgründen (ein 
Kaulfwher) werden der Niederöisterreichi- 
schen Siedlungsgesellschaft Cses. m. b. H. grö- 
ßere Komplexe angeboten, die dann meist im 
Zuge von Grundzusammenlegungsverfahren 
an Binzelkauherber weikrgegeban werden. 
Zur Zwischafinanzierung erscheint es 
manchmal notwendig, daß auch die Nieder- 
östermkhixhe Siedlungsgesellcchaft Ges. m. 
b. H. bei Aufnahme von Krediten eine Haf- 
tung dles Landes (anbieten kann. 

Mit Landes-tz vom 23. Juli 1964, LGBI. 
Nr. 25011964, wutrdie (der Nkderöstermichische 
lan~dwirtschaftliche Wohnbauföndemgsfonds 
errichtet. Diesem wuode U. a. die Aufgabe 
üibertragen, zur Förderung des Bautes von 
Wahnuagen an die Eigentümer oder Pächter 
eines klein- oder mittelbäuerlichen Ektriebes 
und in landwirtschaftlichen Siedhngverfah- 
ren unverzinsliche Darlehen zu gewähren 
( Q  1 Abis. 1 und Q 5 A b .  2). Damit der Fonds 
den ständig steigenden Anforderungen nach- 
kommen kann, ist es zweckmäßjg, wenn für 
aufgenommene Kredite (eine Lalndaihaftung 
angeboten wenden kann. 

Um in Iden vorgenannten Fällen einen Haf- 
tunpeintfliM des Landes awzmchließen, ist 
die Verpflichtung dles Niederösberreichischen 
landwirtxhaftlichen Wohnbaufösiderungs- 
fonds und der Niederöskrreichischen Sid- 
lungsgeselhchaft Ges. m. b. H. vongesehen, 
daß gewälhrte Darlehen aib 50.000 S grund- 
bücherlich sicherzuste4len isind. 

Ich erlaube mir daher, namws ldles L a d -  
urirtschaftsausschusses folgenden Antrag zu 
steklen (Ziest): 

,,Der Hohe Landtag wolle beschliießen: 
1. Die niederöskrreichische Landesregie- 

rung wird ernächtigt, für Darlehen, die von 
klein- und mittelbäuerlichen Beitri&en, von 
der Niederästerreichischen Siledlungsgell- 
Schaft Ces. m. bb. H. dder dem Nideröster- 
reichischen landwirtschaftlichen Wohnbauför- 
derungsfonids zur Grundaufstoclning, zum 

Bau von landwirtschaftlichen Wohn- und 
Wirtschaftsgebauden sowie zu deren Förde- 
rung aufgenommen werda ,  gemäß § 1356 
ABGiB die Ausfallsbürgxhaft ulnd - wenn 
dies von einem Geldinlstitut gefordert wid  
- auch eine Bürgschaft gemäß 5 1357 ABGB 
zu ihrnehmen. 

2. Diese Ermachtigung gilt bis zu einer Ce- 
samthöhe der aushaftenden Darlehen von 
150,000.000 S. Wenn der Gesamtbetrag der 
aushaftenden Darlehen durch Darlehenstil- 
gung oder Nichtinanispruchnahme verbürgter 
Darliehen unter dicesen HaQtungsnahmen von 
150,000.000 S absinkt, so dürfen lneue Bürg- 
schaften in Höhe des Differenzbetrages über- 
nommen werden. Diese wiedepholte Aus- 
nützung des Haftungsraihmens ist jedoch nur 
bis 31. Dezember 1980 gestattet. 

3. Von diesem Hafhngsrahmen in H6he 
von 150,000.000 S entfallen 80,000.000 S auf 
Darlehen zum Bau von Bandwirbcharfitlichen 
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie des- 
sen Förderung. 

4. Elinzeldarlehen an klein- und mittel- 
bäuerliche Betriebe ab einer Höih von 
50.000 S sind pfmdrechtlich sicherzustellen. 
Der Nied~eräster~ichixhe IandwirtschaMiche 
Wohnbaufördeerungsfonds und die Nieder- 
Ösberreichlxhe Siedluagsgwell~schaft *. m. 
b. H. ha 'hn sich gegenüber dem Land zu ver- 
pflichten, Dadkhen ab einer Höhe von 
50.000 S gleichfalls nur gegen grundlbücher- 
liche Sichemkllung zu gewäihren. 

5. Dife auf Grund der Landltagsbeschlüsse 
vom 23. Mai 1958 und 1. März 1962 übernom- 
menen Haiftungen isind mit dem Gesamt- 
betrag der aushafknden Darlehen auf den 
Haftungsrahmlen gemäß Punkt 1 anzurech- 
nen. Die beiden genannten hchlüisse werden 
durch den vorliegenden L m d t a g ~ ~ s c h l u ß  er- 
setzt. 

6. Die niederösterreichische Landesregie- 
rung wird aufgefordert, die zur Dudfiih- 
rung des LandtagSbeschlums erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen." 

Ich ersuche Iden Herrn Präsidenten, die 
Debatte einzuleiten beziehungswei~se die Ab- 
stimmung vormnehmen. 

PRÄSLDENT WELSS: Ich eröffne die 
Debatte. Zu Wort gelangt Herr Abg. Dokitor 
Brezmsz ky . 

Abg. Dr. BREZOPSZKY: Herr Plräsident! 
Hohles Haus! Sehr verehrte Damen und Her- 
ren! Die gegenlständliche Vorlage sieht im 
wesentlichen die Ephtihung des Haftungsrah- 
mens dler Landesbürgschaft für Kredite in 
landwirtschaftlichen Siedlungsvarfahren auf 
150,000.000 "3 vor. Die Sozialistische Fraktion 
iist grunidisätzlich mit dieser Voriage einver- 
standen. Wir halben dies auch im Aumhuß 
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zum Ausdruck *bracht. Lediglich gegen 
einen einzlgen Punkt dieser Regierungsmr- 
lage haben wir unsere Biedenken (angemeldet, 
und zwar gegen den Punkt 2, in dem es heißt: 
,,Diese Ermächtigung gilt bis zu einer Ge- 
samthohe der aushaftenden Darlehen von 
150,000.000 S. Wenn (der Gesam$betrag der 
aushaftenden Darlehen durch Darlehenstil- 
gung oder Nichbinanispruchnahme veilbürgter 
Darliehen unter diesen Haftungsrahmen von 
150,000.000 S absinkt, so dürfen neue Bürg- 
schaften in Höhe des Difl;erenzkxetraiges über- 
nommen werden. Diese wiederholte Ausnüt- 
zung des Haftungsrathmens ist jedoch nur bis 
31. Deziember 1980 gestattet." 

Es ist erstmalig, daß der Landtag von sich 
aus die Landesregierung ermächtigt, den 
Haftungsrahmen immier wieder aufzufüllen, 
und zwar wifid ,diese Eilmächtigunig für die 
Periaden der Landtage von 1968 bis 1980 er- 
teilt. Das sind zwei volle Landtagsperioden 
und zwei Teilperioden der Landtage. Wir 
Sozialisten sind der Meinung, daß diese Er- 
mächtigung mel zu weitgehend ist, weil sich 
damit jia lder Landtag eines der wichtigsten 
Rechte begibt, namlich in enbscheitdenden 
finanziellen Angelegenheiten der Landes- 
pegierung auf mehr als ein Jahrzehnt das 
Recht zu geben, immer wieder einen Haf- 
tungsrahmen aufzufüllen. AUIS grundsätz- 
lichen Erwägungen sind wir der Meinlung, 
daß der Landtag hier sich nicht eines Rechtes, 
in so wichiigen finanziellen Angelegenheiten 
selbst zu entscheiden, begeben kann. Wir 
haben auch adrück l ich  darauf hingewiesen, 
daß es auch ~ aus zeitlichen Gründen 
nicht notwendig ist, daß hier auf 13 Jahre 
hinaus Ermächtigungen an die Landesregie- 
rung erteilt werden, wobei wir überhaupt 
nicht wiissen, db die Landtage, diie in Zukunft 
gewählt werden - es sind dies bis 1980 min- 
destens drei -, iiberhaupt mit so wwtgehen- 
den Ermächtigungen einverstanden wären. 
Aus diesem Grunde habe ich namem der 
Sozialistischen Partei einen Antrag zu stellen 
(Ziest): 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der 
Punkt 2 des Antrages wird abgeändert und 
lautet: 2. Diese Ermächtigung gilt bis zu einer 
Gesamthahe der aushaftenden Darlehen von 
150,000.000 S." 

Damik würde auch idem Zwecke dieser Vor- 
lage gedient sein, und die Regierung könnte 
m Bedarfsfall wieder an den Landtag her- 
antreten; innerhalb von wenkm Wochen 
könnte wiedser &eser Haftungsrahmen auf- 
gef ül~lrt werrden. 

Ich emuche die Mehrheit dieses Hauses, 
ihren Standpunkt zu überprüfen, damit nicht 
spätere Landtage dann dieser Mehrheit den 

Vorwurf machen ,müssen, daß sie ihnen eines 
dier wichtilgsten Rechte dw LmdDages ge- 
nommen hat, nämlich in sy) wichtigen finan- 
ziellen Angelegenheiten selbst zu entscheiden. 
Ich ersuche namens der Sozialistischen Frak- 
tion, diesem Abäniderungsantrag die Zustim- 
mung zu geben. Im übrigen wefiden die So- 
zialisten der Gesamtvorkage ihre Zustiimmung 
geben. (Beifall bei der SPÖ.) 

PRÄSIDENT WEISS: Als nächster Redner 
kommt der Herr Abg. Dip1.-Ing. Robl zwn 
Wort. 

Abg. Dip1.-Ing. ROBL: Herr Präsident! 
Haher Lanldtag! Der Landtag von Ni'edar- 
Österreich bat schon zweimal dite niederkiskr- 
reichische Landesregierung ermächtigt, für 
wichtige landwirtscha5tliche Maßnahmen 
Bürgschaften zu ubernehmlen, und zwar erst- 
mals im Jahre 1958. Damals hat der Landtag 
für 50,000.000 S die Rürgschaft für Grund- 
aufistoclningsrnaßnahmen üibrnommen be- 
ziehungsweise der Landesregierung hierzu 
die Zusttilmmuing erteilt. Iun Jahre 1962 waren 
es labermals 50,000.000 S, und zwar nicht mehr 
allein für Grundaufstockungmaßnahünen, 
sondern darüber hinaus auch für sehr wich- 
tige Wohn- und Wirtschaftsgebäudeerrichhn- 
gen. Damit hat die nieder6s$erreichkhe 
Landesregierung über diie NiedIerWer- 
reichische Siedlungsgasellschaft der Land- 
wirtschaft einen bedw&enden Dienst erwie- 
sen, ohne Idaß es dem Land NiederÖsterreich 
auch nur einen Groschen gekostet hätte. 

Die Retriebszählungsergebinisse von 195 1, 
1961 und auch über dien Zeitraum der Petzten 
fünf Jahile haben ergeben, daß in der äster- 
reichischen und besonders in der niederöster- 
reichischen Landwirtschaft große Vleriinlde- 
rungen eingetreten sind. Das heißt, die Stmk- 
tur in der österreichischen und niederöister- 
reichischen Landwirbschaft hat sich rnaßgeb- 
lich verändert. Zur  Verbeswrung dieser Be- 
sitzstruktur wlerden etliche Förderungsmaß- 
nahmen durchgdührt. Eine solche Maßnahme 
ist auch dile band- und forstwirtschaftliche 
Grundaufstockung. Es ist nicht immer möig- 
lich, daß der Verkäufer von Grunidstücken 
dem Kaufer, der hierfür in Frage kommt, den 
Zuschlag sofort gaben kann beziehungsweise 
daß der Käufer augenblicklich in der Lage 
ist, dieseis Gmndstück auch zu erwerben. fies 
trifft sehr haufig bei Exekutionen, bei Ver- 
steigerungen zu. Das ist besondens dann der 
Fall, wenn größere Grundkomplexe - SO- 

wohl land- als auch forstwirtschaftliche - 
veräußert wenden. Wir wissen doch, daß 
idurch diwe Grundaufstockmgmaßnaßnahunan 
in den letzten Jahrien tausende Hmektar den 
Besitzer gewechselt haben, vor allen Dingen 
von adaufenden Höfen, aber audh !durch die 
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Oberführung von Grundstücken aus Groß- 
grundbesitz in den bäuerlichen Besitz. Alle 
diiese Maßnahmlen tragen zur Existenzsiche- 
mng unserer Landwirtschaft lsehr viel bei. 
Wir wissen, daß Grundtransaiktianen nicht 
von heute auf morglen durchzuführen s h d  
und daß, wenn auch Kommassierungen, also 
Agrarverfahren, durchgeführt werdten müs- 
sen, solche anhängige Verfahren jahrelang 
dauern, ehe der neue Eigentümer ins Grund- 
buch kommen kann. Gerade bei Zusammen- 
legungsverfahren kann die Grundbuchor'd- 
nung oft erst nach sechs, sieben, acht, neun 
oder zehn Jahren hergestellt werden. 

Inzwischen ist uns auch bewußt geworden, 
daß im landwirtschaftlichen Wohnungsbau 
noch immer ein groaer Nachho1bedai.f gege- 
lben ist. Tausende Wohnungen von nieder- 
österreichlischen Bauern sind gesundheits- 
gefährdend, weil sie veraltet sind. Sie sollen 
auch den heutigen Perhiiltnissen, der heuti- 
gen Wohnkultur angepaßit weinden. Da sind 
im Rahmen der Adaptierungsarbiten Eür 
größere Instandsetzungen, wie Trockenbegun- 
gen und vor allen Dingen auch Zubauten, 
weil vielje Familien sehr Ibengt wohnen, auch 
künf$ighin noch sehr erhebliche Kmditmittel 
erforderlich. Landesrat Bierbaum hat wäh- 
rend der Ausschußsitzung Iden Ausschuhmit- 
gliledern zur Kenntnis gebmcht, daß er mit 
1. Jänner 1968 für die landwirtschaftliche 
Wohnbauförderung, wollte er aille Anträge 
erledigen, 45,000.000 S brawhen würde. Seit 
diesem Zeitpunkt sind aber schon wieder An- 
träge auf weitere Millionen eingebracht wor- 
deri. 

Aus dler Regierungsvorlage ergibt sich sehr 
eindeutig - ich habe schon darauf hbn- 
gewiesen -, daß )in den zehn Jahren, in 
denen der Landbag der Landesmgierung für 
je 50,000.000 S, also insgesamt für 100,000.000 
S, die Bürgschaftsübernahme erteilt hat, kein 
einzilger Fall eingetreten ist, in  dem das Land 
Niederösterreich wegen der übernommenen 
Bürgschaft als Zahler verpflichte4 worden 
wäre. 

Mein Herr Vormdner, der Herr Abgeord- 
nek Dr. Brezovszky, hat die Bedenken seiner 
Rartei geälußert. Als ich aLs Obmann des 
Landwirtschaftsausschusses in die &rahn- 
gen ging, war ich der Meinung, daß es iiber 
divese Vorlage keine lange Debatte e b e n  
würde. Wir finden in dieser Vorlage, auch im 
Punkt 2, dem (die Sozialitstische Partei nicht 
beitreten klann, keinerlei Bedenken, weil wir 
gladhn,  daß es sehr meckmäßlig ist, die 
Bürgscha£ten wiederholt ausnützen zu kön- 
nen, denn sonst hätte ja die Landesregilerulng 
nicht den Landtag um 150,000.000 S ersuchen, 

sondern wahrscheinlich einen weit höheren 
Kreditrahmen stecken müssen. Das ist also 
mit ein Grund. 

Heute hat Dr. Brezovszky nicht mlehr, wie 
im Ausschuß, verf asmngsrechtliche Bedienken 
geäußert. Ich halbe miich inzwischen mit Juri- 
sten besprochein; keiner findet, daß diese Vor- 
lage im Punkt 2 auch nur im geringsten ver- 
falssungsrechblich nicht in Ondnung wäre. 
Hohler Landtag, wir haben auch Idariiber 
nachgedacht, daß wir den Landtag bis zum 
31. Dezember 1980 binden. Das geht über 
diese und noch zwei weitere Gesetzgebungs- 
Perioden hinauls. Aber Herr Dr. Brezovszky, 
ich habe Ihnen ja im Ausschuß einen Korn- 
promißvorschlag angeboten, daß wir nicht bis 
1980, sond'ern bis mim Jahre 1975 die Hafhung 
iibernehmen. Diese Oeuetzgebungsperiode 
geht in einem Jahr zu Ende und wir wissen, 
daß gerade im nächsten Jahr, waihrscheinlich 
vom September bis Dezember, wegen Ider be- 
vorstehenden Wahl keine einzige Landtags- 
Sitzung stattfinden kann und wir dann keine 
Gelegenheit hätten, innerhalb von vier oder 
sechs Wochen zu einer solcheui Vorlage Stel- 
lung ZU nehmen und der Lasndesregierung 
eine Ermächtigung zu ge'ben. Ich komme also 
mit Ihrer Argumentation in beiner Weise 
mit. Wir mülssen daher Ihren Antrag ableh- 
nen und konnlen Ihrem Ersuchen in kleiner 
Weise entsprechen. Wir geben der gegen- 
ständlichen Vorlage vollinhaltlich unsere Zu- 
stimmung. (Beifall bei der OVP.) 

PRÄSIDENT WEISS: Dile Rednerliste ist 
erschöpft, der Herr Berichterstatter hat das 
Schlußwort. 

Bierichberstatter Albg. MAUSZ: Ich ver- 
zichte. 

PRÄSIDENT WEISS: Ich lasse zuerst über 
den Abäderungsantrag /des Herrn Abgeord- 
neten Dr. Brezovszky abstimmen. 

(Nach Abstimmung): A b g e 1 e h n t. 
Ich bitte nunmehr jene Mitglieder des 

Hohen Hauses, welche für den vorliegenden 
Antrsg des Landwirtschaftsausschusses stim- 
men wollen, die Hand zu erheiben. 

(Nach Abstimmung): A n g e n o m m e n. 
Ich ersuche den Herrn Abg. Binder, die 

Verhandlung zur Zahl 266 einzuleilten. 
chterstatkr Abg. BINDER: Hohes 

Haus! Ich halbe namens des gemeinsamen 
Bauausschusses und Verfassungsausschusses 
über 'dile Vorlage der Landesregiferung, be- 
trefknd den Gesetzentwurf &er die über- 
8rtliche Raumplanung in Niederösterraich 
(Niederösterreichischs Raumordnungsge- 
setz), zu berichten. 

Der Ausschuß hat zur Beratung drer Regie- 
rungsvorlage einen Unterausschuß gebildet, 



der sich sehr eingehend mit der Vorlage be- 
schäiftigt hat. Zur Vorlage wurde ein umfas- 
sender Abänderungsantrag des Abgeordneten 
Hubinger und Gen. eingebracht, zu dem wie- 
der Ing. Scheid1 einen Abänderungsantnag 
vorlegte. Der Ausschuß hat auf Grund dieser 
Anträge den vorliegenden Entwurf eines Ge- 
setms Über die Raumordnung, Niederöister- 
reichisches Raumordnungsgesetz, beschlossen, 
welcher nunmehr dem Hohen Haus vorliegt. 

Zum Gesetzentwurf selbst: 
Im Jahre 1959 haben die Abgeordneten 

Dienbauler, Ing. Stöhr, SchGberl, Hirsch, 
Schulz, Wiiger und Genossen einen Antrag 
auf Erlalssung eines Landespllanungsgestzes 
eingebracht, der auch vom Landtag am 
18. Dezember 1959 beschlossen wurde. Dieser 
Auiforiderung gemäß hat die Landesregierung 
im Jahre 1962 einen Gesetzentwurf ülber die 
Raumplanung dem Landtag zur Beschluß- 
fassung vorgelegt, zu der es aber letztlich 
nicht gekommen ist. 

Bei den Beratungen über den jeweiligen 
Voranschlag des Landes NiederÖsterreich 
wurden von beiden Landtagsfraktionen 
Resolubionsanträge auf gesetzliche RegeiLung 
der überörtlichen und örtlichen Itaumplanung 
gestelilt. 

Im Jahre 1967 hat die Landesregierung 
neuerlich eine Regierungsvorlage über die 
Raumplanung in Niederösterreich dem Land- 
tag zur Beratung und Beschlußfassung vor- 
gelegt. Diese Regiemngsvorlage ist sowohl 
hinsichtlich der Ordnungsziele als auch hin- 
sichtlich der zur Erreichung erforder- 
lichen Mittel zu allgemein gehalten und da- 
mit nicht auisreichend, die dem I4egfiff der 
Raumordnung immanenten Planuagen und 
Maßnahmen hoheitlicher und privaiwirt- 
schaftliicher Natur zu umfassen und deren 
Durchsetzharkeit zu gewährleisten. Da man 
unter Raumordnung nicht nur eine Regelung 
dahin versteht, wie und iin welchem Ausmaß 
Grund unld Boden genutzt werden dürfen, 
sondern der Begriff „Raumordnung'' viel- 
mehr die Erreichung einer Ordnung unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozia- 
len und kulturellen Erfordernisse zur Er- 
möglichung des gesellschaftlichen Daseins 
umfaßt, war in den Begriff ,,Raumordnung" 
nicht nur die überörtliche, sondern auch die 
örtliche Raumordnung einzubeziehen. Dies- 
bezüg2ich hat die Itegierungsvorlage nicht 
entsprochen, weil sie die örtliche Raumord- 
nung unter der Bezeichnung ,,örtliche Raum- 
planung" der Materie ,,Bauordnung" zuweist 
und darin der Örtlichen Raumplanung nur 
die Funktion der Steuerung der Bodennut- 
zung zukommen läßt. 

Das kdür fn i s  nach Ordnung innerhalib des 
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gemeindlichen Raumles und darü'ber hinaus 
im Landesgebiet oder in einzelnen Regionen 
ergibt sich inslbemndere aus der raschen wirt- 
schaftlichen, sozialen und kulturelllen f i t -  
Wicklung der letzten Jahrzehnte. Die enome 
Siedlungstätigkeit, die wachsenden Verkehrs- 
problerne, die Ausnützung technischer Mög- 
lichkeiten, (die Gefahr der gesundheitlichen 
Schädigung durch Verulnreinigung von Luft 
und Gewässern und der Mangel an geeigne- 
ten Erholungsräumen usw. sind Tatsachen, 
die nach einer Ordnung im Sinne einer be- gebieten der 
stimmten Wertvorstellung verlangen. Die möglichst zwe 
Raumoi fhng  ist demnach nicht nur  reine Verwendung v 

dienen. Die Z w  Planungstätigkeit, s6e stnebt vielmehr den 
Ausgleich und die Koordilnation von Nut- 
zungsansprüchen aller Art an den Raum an 
und will eine den Wertvorstellungen (Ord- 
nungszielen) entsprechende Entwicklung der 
Raumstruktur erreichen. Es muß dalher durch 
sinnvolle Planungen und darauf berulhenden 
Maßinahmen bestimmt werden, wie sich das 
raumgebundene Leiben abspielen soll, so ins- 
besondere wo gesiedelt Weden soll, wo und 
wie )die Wirtschaft sich zu entwickeln ver- 
mag und wie die Voraussetzungen zur Be- 
friedigung der kulturellen und religiösen Be- 
dürfnilsse geschaffen werden k6nnen. Folge- 
richtig war auch das Gesetz, das die zur Er- 
reichung #der Ordnungsziele erforderlichen 
Normen lenthält, als ,,RaumorhungsgeSietz'' 
zu bezeichnen. 

sowohl die überörtliche als auch die örtliche 
Raumordnung. Iln beiden Fällen ist die Auf- 
stellurrg von Raumordnungsprognarnmen vor- 
gesehen, die auch die zur Erreichung der Ord- 
nungsziele erforderlichen Maßnahmen zu be- 
inhdten haben. 

Die Zuständigkeit $des Landesgextzgahn 
zur Erlassung eines Raumordnungsgesetze 
ergibt sich aus Art. 15 Abs. 1 BVG, aber auch 
aus deim Erkenntnis des Verfassungsgierichk- 
hofes, in welchem er  folgenden Rechtssatz 
aufigestellt hat: „Die planmäßige und voraus- 
schauende Gesmtgestaltung eines bestimm- 
ten Cebimetes in  bezug auf seine Verbauutng, 
insbesondeile Für Wahn- und Industriezwecke 
einerseits und für die Erhaltung von im 
wesentlichen unvepbaubn Flächen ander- 
seits (Landesplianung - Raumordnung) ist 

fordert auch (die nach Art. 15 Abs. 1 BVG in  'der Fassung von 
s6nliohe Freiheit 1929 in Gesetzgebung und Vdlziehung inso- 

weit Landessache, aLs nicht etwa einzelne die- Zwangmaßnahm 
ser planenden Maßnahmen, wie im kmnde- aber darf 'die 01 
ren solche lauf den Gebieten des Eisenbzhn- weit gehen, daß ( 

Wesens, des Bergwesen, des Forstwesens und sänlihkeit in ein 
des Waserrechtes, nach Art. 10 bis 12 BVG Verfassung wid 
der Gesetzgebung oder auch der Vollziehuaig trächtigt wind. D 
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In diesem Erkenntnis wird weiter aus- 
geführt, daß es einen besonderen Kompetenz- 
tabkstanid „Raumordnung", der gemäß 
Art. 15 Abs. 1 BVG in die Zuständigkeit der 
Liinder fallen würde und aus dieser generel- 
len Zwständigkeit herausgeschält werden 
könnte, nicht gibt. Baumorhung ist vielmehr 
nach Ansicht des Verfasslungsgerichtfs 
ein komplexer Begriff, der alle Tätigkeiten 
umfaßt, die auf den einzelnen Verwaltungs- 
gebieten der vormrgeridea Planung einer 
möglichst zweckentsprechenden räumlichen 
Verwendung von Anlagen und Einrichtungen 
dienen. Die Zuständigkeit dieser ramordnen- 
d a  Tätigkeit ergibt sich lals Ausfluß der Zu; 
ständigkeit zur Regelung der betreffenden 
Verwaltungsmakrie überhaupt. Es können 
daher sowohl ider Ihind als auch die Länder 
raumordnenide Tätigkeiten entfalten, jede 
dieser Autoaitäten jedoch immer nur auf Ge- 
bieten, die nach 'der Kompetenzverteiluag der 
Bundesverfassung in ihre Zuständigkeit fal- 
len. Daß sich hierbei in einem Bundesstaat, 
der Icowohl dem Oberstaat als auch den Glied- 
staaten Befugnisse hinsichtlich (des glfeichen. 
weil eben nur einmal vorhandenen Raumes 
einräumt, Schwiegkeikn und Reibungen er- 
geben können, ist in der Natur des Bundes- 
staates begrhdet. Der Aibänderungsentwurf 
h d t  sich daher streng an die auch im ge- 
nannten Verfassungsgerichtoferkenntnis 
bereiks auf gezeigtie verfasisungsrechtliche 
Lage. 

Nicht nur die Zuständigkeiten des Bundes, 
sondern auch der eigene Wirkungsbereich der 
Gemeilnden war zu berücksichtigen. Demnach 
gehört die örtliche Raumordnung im Sinne 
dileses Abänlderungsentwurfes zu den Angele- 
genheiten, die die Gemeinden auf Grund des 
Art. 118 Abs. 1 bis 3 Z. 9 BVG ( 5  32 Albs. 1 
und 2 Z. 9 Niederästerreichische Gemeinde- 
ordnung, LGB1. Nr. 369j1965) im eigenen 
Wirkungsbereich zu besorgen haben. 

Zu den einzelnen Blestimungen #des Ab- 
änderungsentwurifes ist folgendes zu bemer- 
ken : 

z u  5 1: 
Der Begriff ,,Raumord~nung" Ist durch die 

Wissenschaft noch keineswegs eindeutig be- 
stimmt. Die Erreichung der Ordnungsziek er- 
fordert auch (die Anwendung von in die per- 
s6nliclhe Freiheit des einzelnen eingreifenden 
Zwangsmaßnahmen einerseits, anderseits 
aber darf 'die Ordnungsvorstellung nicht so- 
weit gehen, daß die freie Entfaltung der Per- 
söUilichlreit in &er den Grundprinzipien dmer 
Verfassung widersprechenden Art beein- 
trächtigt wird. Diese Gedanken fmden ijn der 
Formulierung ,,ider freien Ehtfaltung der Per- 
s6nIichkeit in der Gem~einschaft" ihren Aus- 
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druck. Diese Bestimmung dient vor allem der 
Vollziehung, so insbesondere ! d a  Verord- 
nungsgeber, als Richtlinie. 

Im Abs. 2 wenden die im Abs. 1 generell 
imschriebenen Ziele der überörtlichen 
Raulmordnung wegen ihrer besonderen Be- 
deutung, aber auch zur VeiransichauJJichung 
des abstrakten Begriffes ,,Raumordnung" be- 
sonders hervorgehoben und idemonstrativ auf- 
geziihlt. Aus dser Formulierung der einzelnen 
Ziele und der Bestimmungen über die Wir- 
kung von Raumordnungsprogrammen ist er- 
kennbar, daß der Gesetzgeber lauf mölgliche 
Ubenschneidungen von Bundes-, Landes- und 
Gemeindekompetenzen Bedacht genommen 
hat und Raumordnungsmlaßnahmen nur in- 
soweit anordnen will, als sie in Sachgebiete 
Eallen, die in die Zuständigkeit des Landes 
gehören. 

In Abweichung von dem vom VerhsiLngs- 
gesetzgeber im Art. 118 Albs. 3 Z. 9 BViG ver- 
wendeten Begriff ,,örtliche Rtaumplanung" 
enthält Abs. 3 analog der ü[berörtlkhen 
Rawmordnung den Begriff ,,örtliche Rauim- 
Ordnung". Nach den letzten Erkenntnissen 
der Wissenschaft ist Raumplanung nur ein 
Teil der Raumondnung, durch welche die 
Raumordnungsziele im Wege der Maßinah- 
men, die sich ausschließlich auf die Widmung 
und Nutzung von Grund und Boden bezie- 
hen, erreicht weriden sollen. Dieser Begriff ist 
aber, wtie bereits ausgeführt, zu eng, weil die 
örtliche Raumordnung nicht nur die Gestal- 
tung des Gemeindegebietes vom Baulichen 
her gesehen, somit 'die Nutzung zuim Wahnen, 
sondern auch jede Gestaltung für andere 
bestmögliche Nutzungen, so zur Arbeit und 
zur Epholung, umfaßt. 

Im Zeitpunkt dier Erlassung der Verfas- 
sungsnowlk 1962 waren die Begriffe ,,Raum- 
ordnung" und ,,Raumplanung" umstritten. 
Dies geht auch schon danaus hervor, daß im 
ursprünglichen Entwurf einer Bundesvergas- 
sungsgesetznovelle 1962 im Art. 118 - Abs. 3 
Z. 9 (der Ausdruck ,,örtliche Raumordnung" 
enthalten war. Aus dem Bericht des Verflas- 
sungEausschusses, 769 der Beilagen zu den 
Stenographischen Protokollen des National- 
nates, IX. GP, geht hervor, daß der Ausdruck 
,,örUi&e Itaumordnung" enbsprechend den 
Erkenntnissen der Wissenschalft durch den 
Ausdruck ,,örtliche Raumplanung" zu erset- 
zen war. Wenngleich auch heute der Begriff 
,,Raumordlnung" noch keineswegs eindeutig 
bestimmt ist, ist doch Raumordnung der um- 
fassendere Begriff, der die Raumplanung mit 
einschließt. Der Verfaissungsgesetugeber des 
Jahres 1962 hat d a n a c h  unter örtlicher 
Itaumplanung keinesfalls nur eine örtliche 
Bodennutzungsordnung versbanden. 
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sigen Nutzungsarben (Wohngebiete, hdustrie- 
gebiete, Erholungsgebiete usw.), ist die funda- 
mentale Voraussetzung jeder wei.teren raum- 
ordnenden Tätigkeit im Gemeindegebiet. 
Uber Iden Flächenwlidmungsplan hinaus wer- 
den zur Erreichung des Ordnungszieles auch 
noch andere behördliche MfaRinahmen zu be- 
zeichnen sein, zum Beispiel Maßnahmen der 
örtlichen StraBenpolizei, örtliche Maßnahmen 
zur Förderung und Pflege des Fremldea- 
verkcehrs, Maßnahmen der örtlichen Bau- 
polizei, so insbesandere die Erlassung eines 
Bebaiuungsplanes. 

Der Entwurf gibt aukrdem jeder Ge- 
meinde die Möglichkeit, iim Ralhmen der ört- 
lichen Raumordnung ihre Organe an die Ziel- 
setzungen eintes örtlichen Raumordnungs- 
Programmes hinsichtlich der Privatwirt- 
schaftsverwaltung zu binden. Das 6rtliche 
Raumordnungsprogramm ist hinsichtllch die- 
ses Teiles seinem rechtlichen Gehalt nach 
eine Selbstbindung (der Gemeinde, sich als 
Träger von Privatrechten nach 'den Erforder- 
nissen einer geordneten und sinnvollen Ent- 
wicklung innerhalb dles Gemeindegebietes zu 
verhalten. M s  Maßnahmen der Gemeinde als 
Träger von Privatrechten kommen etwa in 
Betracht: diie Schaffung von Fremden- 
venkeihrseiinrichtungen, die Führung von Ver- 
kehrsuniternehmengen, von Versorgungs- 
Unternehmungen, sowfeit sie nicht hoheitlicher 
Natur sind, die Förderung der Wirtschaft in 
der Gemeinde U. a. Das Örtliche Raumord- 
nunigsprugraonn kann im übrigen seinen1 
Wesen nach mit dem überörtlichen Raum- 
ordnungsprogmmm vergliahen werden. 

Zur Vermeidung nicht unbedingt erforder- 
licher Eingriffe in dias Eigientumsrecht des 
einzelnen wird die Ausweisung von Vor- 
behalkflächen nur für besümmte, taxativ 
aufgezählte Zwecke !und zu Gunsten ebenfalls 
taxativ aufgezählter j@Atischer Personen als 
zulässig erklärt. Darüber hiiaaus ist die Ent- 
eignung unzulässig, wenn die Antragsberech- 
tigten selbst über geeignete Flächen verfügen 
oder die Entziehung des Eigentums beantna- 
gen, obwahl zum Beispiel dlie Einräumung 
eines Nutzungsrechtes auf batimmte Zeit 
oder auf Dauer hinreichen würde, um den 
beabsichtigten Zweck zu erfüllen. 

Da schon rein technisch die Durchfiihrung 
der örtlichen Raumordnung einen längeren 
Zeitraum in Anspruch nimmt, ist im Gesetz- 
entwurf für die Erlassung ein- Örtlichen 
Raumondnungsprograrnmes eine sechsjährige 
Frist normiert. (Gemeinden, die nach den bis- 
herigen Vorschriften der NÖ. Bauordnung 
keinen? Regulierungsplan erlassen haben und 
auch nicht, aus welchen Gründen immer, in 
der Lage sind, ein örtliches Riaumordnungs- 

Programm aufzustellen, ohne Flächenwid- 
mung baupolizeiliche Bewilligungen erteilen, 
ist zwingmd die Erlassung eines vereinfach- 
ten Flächenwidmungsplanes in'nerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vorgeschrieben. 

Unter einem vereinfachten Flächenwid- 
mungsplan ist ein Flächenwi~dmungspllan zu 
verstehen, der zumindest den Bestimmungen 
des 0 12 entspricht. 

Diie Vollziehung dieses Gesetzes bedarf in 
Anbetracht der erstmals geregelten Materie 
einiger Zeit der Vorbereitung. So wurde da- 
her als Zeitpunkt des Inkrafttrekns der 
1. Jänner 1969 normiert. 

Meine Damen und Herren des Hohen Hau- 
ses! Wie ich schon erwälhnt habe, haben sich 
ein Unterausschuß m i e  der Gemeinsame 
Beu- und Verhmmgsausschuß sehr ein- 
gehedd mit dieser Vorlage Ibeschäfbigt. 

Ich habe daher namens des Gemeinsamen 
Bauausschwes und Verf assungsiaupschuwes 
dem Hohen Hause folgenden Antrag vorzu- 
legen (Ziest): 

,,Der Hohe Landtag wolle beschließen : 
1. Der beiliegendre Gesetzentwurf über die 

Raumordnung ( IN6  Riaumondnungsgesetz) 
wird genehmigt. 

2. Die Landesregierung wird beauftragt, 
das zur DurchMhrung dieses Oeseizesbe- 
schlusses Erforderliche zu veranlassen." 

Ich bitte den Herrn Präisidenten, die 
Deibatte zu eroffnen und die Abstimmung 
vorzunehmen. 

PRÄSIDBNT WEIiSS: Ich eröffne die 
Debatte. Als erster Redner kommt der Herr 
Abg. Marsch zum Wort. 

Abg. MARSCH: Herr Präsidetnt! Hahes 
Haus! Sehr geehrte Damen und Hernen! Von 
Etaumordnung und Raumplanung ist in den 
letzten Jahren viel gesprochen wordem. Das 
vorliegenfde Gesetz soll nun auch für unser 
Bundesland die Grundmlage schaffen, unseren 
Lebensraum vorausschaueriid zu gestalten. 
Das Raumordnungsgesetz ist nrur ein Verfiah- 
rensgesetz. Es wird damit noch keine Initia- 
tive entwickelt, sondern nur ldie Basis für die 
Realisierung von Projdkteui geschaffen. Wie 
der Herr IBerichterstatter erwähnt hat, kennt 
die österreichische Bundesverfassung die 
Kategorie Regionalpditik nicht. Bund, Land 
und Gemeinden können zwar je nach ihren 
Kompetenzen raumordnerische Tätigkeiten 
entfalten; die Erläuterungen zum vorliegen- 
den Gesetz weisen aber darauf hin, daß es in 
der Natur eines Bundesstaates liegt, dcaß sich 
hidbei Schwierigkeiten und Reibungen erge- 
ben können. Ich glazibe, es sollte heute aus- 
gesprochen werden, daß es eine konzeptive 
Riaumordnungspolitik des Bundes erst in 
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ihren Ansätzen gibt. Eine umfassende Raum- setz zu beschließen. Die Enttäuschung war 
ordnungspolitik kann aber nur unter Mit- aber bitter, als man danin nahezu ein Jlahr 
Wirkung des Bundes betrieben werden. später, am 21. September 1960, dem Referats- 

Die Frage der Nebenbahnen wird heute entwurf des Herrn Landeshauptmannskllver- 
no& durch ainen Dringlichkeitsantzag \das treters Dr. Tschadek eine Absage - schon 
Hohe Haus beschäftigen. Wiir sehen gerade allein in der Vorberatung - erteilte. Am 
in dieser Frage, daß - hier handelt es sich 4. Jänner 1961 stimmte das Amt der Nieder- Dr. Tschadek 2 
um die Angelegenheiten des Bundes, und das österreichischen Landesregierung wohl im ter kam dann ( 
kommt tauch in einem Gutachten im Rahmen Prinzip zu, aber 'die Bedenken der Bundes- zahl 429 in dc 
des Professorenberichtes über die Oskrrei- wirtschaftskammer - das war der heutige Gemeinsamen 
chischen Bundesbahnen z u  Ausdruck -, Nationalrat Mussil -, die sie doch auch auf- zugewiesen. Es 

9. Juni 1964 k die redonalpolitisiohen Fakten - ich nehmen mußten in ihren Festsitelluingen, und 
zitiere wörtlich ,,h Vergleich zu den be- die Einsprüche der Landwirtschaftskalmmer zur neuerlicher 
triebsdrkchaftli&en Taben ZU geringe Be- - das war damals Herr Präsident S t romer  am 30. Juni 19 
achtung fänden." Sch&ßfich h&en die Bun- - waren die gleichen. Er hat sich nädich 
desbahnen auf die öffentlichen Intpressen der Meinung des Herrn Natianalraks Mussil 
Badacht zu nehmen. angeschlossen. Die Verhandlungm erfolgten 

Ich glaube, das ist ein sehr deutlicher dann etwas später, weil {der Optimismus des 
Hinweis und für unser Bundesland von be- Herrn Landechauptmannstellvertreters Dok- 

tor Tschadek groß war und er hoffte, daß sonders entscheifdender Bedeutung. 
man doch zu einer Einigung komme. Man hat 

Ich möchte ,aber noch ein zweites Beispiel dann am 21. November 1961 endLich wieder 
bringen. Es handelt sich um die Förderungs- verhandelt, alser noch nicht auf hand-hne. 
mittel dies Bundes, die man mehr als beschei- Man mußte versuchen, die Landwirtschafts- 
den nennen kann. Einige Millionen davon be- kammer und die Handelskammer zu uberzeu- 
kommt auch unser Bundesland jährlich. Man gen. Wir haben aber gesehen, wie groß die 
sagt aber, daß diese Maßnahme v&lfig untaug- sachlichen Diffei.enzen {damals wa-. I& 
lich ist und einen Mißbrauch öffentlicher Gel- zitiere nur einige Feststellungen, die n a m ~ ~  tue11 geändert 
der Dies hat kein Geringerer ge- der Bundieswirtschaftskammer und der Land- wurdfe. Aus d a  
sagt als der heutige Finanzminister Profks- wirtschaftskammer gemacht Man ich möchte (das 
sor Dr. Koren. Er hat das gesagt, als er noch Landesplanung ~ ~ ~ d i r i & ~ ~ ~ ~ .  Tschadek darat 
nicht Finanzminister war. Es ist aber wich- Man die beskhenden würden rechtzeitig - 1 

also am 9. JUI 
Hohen Landesn 

tig, heute daran zu eriinnern. ausreichen. Eine eventuelle Novellierung des 
Grundverkehrsgesetzes würde auch genügen. schon viel frü'her ein niederösterreichisches Die freie S m o r t w a ~  ,des Unternehmers vorgelegt. Er IS 

Hilgarth hat mi 
wenn man nicht versucht hätte, es solange zu ein R~~~~~~~~~~~~~~~~ ein räumlid,,s mitgeteilt und 

verzögern. Wir müssen daher von dieser Untersa,gungsgesetz zu schaffen, das man erst in der Bau 
Stelle aus daran erinnern, daß man seit mehr nicht akzeptieren könne. einem miteren Planung verank 
als zehn Jahren über ein VerfahrensgeXtz, ~ ~ ~ ~ ~ ~ c h  sagte man dann sogar, daß es ver- 
das als Basis der Raumplanuing dienen sollte, fassungsrechtlich gar nicht möglich &, eine 
in der Landesregierung, aber auch im Land- R a n m p l a n u ~  hi&&tlich der wwerbliden 
tag verhandelt hat. Es war eine sehr wehsd-  Wirkchaft zu sbatuieren. Ich glaube, d, 
volle Geschichte, die diese Materie durch- sagte Dr. Tscha 
machen mußte. Ich möchte dazu nur einige Wir sind heute so weit und wissen, daß es RegionalverbauL 
Daten in Erinnemng rufen. Bereits am ohne die Problemle der gewerblichen Wirt- kommt jedes R 
23. Mai 1958 hat der damalige zuständige schaft ja keine Raumplanung geben kann. Die Abgeordn 
Landesrat Stika einen Referatsentwurf über Un'd schließlich sagte damals der Herr Natio- VOkpartei habi 
das Landesplanungsgesetz unter Zahl 2899/ nalrat Mussil, es werde vorgeschlagen, von Raumplanungsgt 
1958 vorgelegt. Das war damals intern, also dem Raumplanungsgesetz Abstand zu neh- Es war am 4. Fe 
noch nicht zur Behandlung in der Lanldes- mm. Das w8ar im November 1961, und am ser Session, in ,d 
regierung reif. Der Entwurf wurde \dann in 10. Juli 1962 hat dann ldie Landesregiemng ZU den Fragen d 
dien zuständigen Abteilungen !der Landes- wohl den Entwurf des Herrn LandeshauPt- Ordnung Stellung 
regiening diskutiert - auch den Lanldtags- mannstellvertreters Dr. Tschadek behandelt, ES beißt da i r  
klubs ist er zugegangen -, aber ZU einer Be- er wurde aber wieder zurückgestellt, weil 1965 auf Seite 11 
handlung in der Landesregierung kam es man ,sich wegen d a  E n ~ c h ä d i g u n g ~ ~ p r u -  kopiert, weil ici- 
noch nicht. heute in Erinner 

Am 18. Dezember 1959 kam dann der An- treter der &ten 
trag der ÖVP-Abgeordneten. Es war ein Hoff- treten die Mein1 
nungsschimmer, und man glaubte, daß man nung zu regeln 
nun doch bereit wäre, ein Raumplanungsge- sierung und wieder die Frage der Ent- inwieweit der ] 

Landtag von Ni 
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tag urgiert unl~ 
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Beschluß des B 
Se5 - so weit 
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Der Landtag von Niederösterreich hätte 

RaumplanungsgeXtz beschließen können, müsse gewahrt bleiben. Man glaubte, durch 

ches nicht einigen konnte. Am 30. Juli 1962 
meldete die Osterreichische Volkspartei ihre 
Bedenken zum Raumplanungsgesetz an. Es 
war dies vor allem die Frage (der Industriali- 
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schädigungsbestimmu(ngen, die nämlich in 
ihrer praktischen Auswirkung jede Durch- 
führung des Geisetzs blockiert hätten. 

Am 27. Novemlber 1962 beschloß dann die 
Landesregierung, dem Landtag den Entwurf 
des Herrn Landeshauptmaanstellvertrebers 
Dr. Tschadek zu übermitteln. Einen Tag spä- 
ter kam dann dieser Entwurf unter Laindtags- 
zahl 429 in den Lanidtaig und wurde dem 
Gemeinsamen Bau- und Verfassungsausschuß 
zugewiesen. Es ist aber nichb geschehen. Am 
9. Juni 1964 kam es in  der Landesregi'erung 
zur neuerlichen Vorlage durch Dr. Tschadeik; 
am 30. Juni 1964 wieder. Aber es kam keine 
Einigung zwischen dem dafür zuständigen 
kommunalpolitischen Referenten und dem 
damaligen Landesrat Hilgarth zustande. Am 
23. Juli 1964 haben die Sozialisten im Land- 
tag urgiert unid bei Landeshauptmannstell- 
Vertreter Dr. Tischadek angefragt, warum der 
Beschluß des Bau- und Verf assungsausschus- 
ses - so weit waren wiridamals auch schon 
-, der die Landesregierung aufgefordert hat, 
binnen drei Wochen mitzutelilen, welchen 
Wirkungskreis das Raumplanungsgesetz 
h a k n  solle und welche Kompetenzen even- 
bell geändert werden sollen, nicht erfüllt 
wurde. Aus dem Protakall geht hervor, und 
ich möchte (das wörtlich zitieren, was Doktor 
Tschadek darauf geantwortet hat: Ich habe 
rechtzeitig - und er sagte das Datum -, 
also am 9. Juli 1964, diese Unterlage der  
Hohen Landesregierung zur Beschlußfassung 
vorgelegt. Er [sagte weiter: Herr Landesrat 
Hilgarbh hat mir darauf seine Stellungnahme 
mitgeteilt und hat gemeint, man müßte zu- 
erst in der Bauordnung die Gemeinderaum- 
Planung verankern und durchführen; dann 
erst sei [die Mtiglichkeit gegeben, über das 
Raumplanungsgesetz endgültig zu entschei- 
den. 

Ich glaube, daß das nicht zielführend ist, 
sagte Dr. Tschadek, denn wenn eilnmal die 
Regionalverbauungsplläne beschlossen sind, 
kommt jedes Raumplanungsgesetz zu spät. 
Die Abgeordneten der Osterreichischen 
Volkspartei haben leider idie Behandlung (des 
Raumplanungsgesetzes weiterhin verzögert. 
Es war am 4. Februar 1965, also schon in  die- 
ser Session, in #der Herr Abg. Dip1.-Ing. Robl 
zu den Fragen 'der Raumplanung und Raum- 
ordnung Stellung nahm. 

Es heißt da im Protokoll vom 4. Februar 
1965 auf Seite 189 - ich habe mir das photo- 
kopiert, weil ich glaube, man soll das doch 
heute in Erinnerung rufein -: ,,Wir, die Ver- 
treter der Österreichisuhm Volkspartei, ver- 
treten dile Meinung, daß zuerst die Bauord- 
nung zu regeln ist. Dann ist zu überprüfen, 
inwieweit der Landwgesetzgeber über die 
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Gemeindeautonomile hinaus Mahaihmen be- 
schliießen kann." Der Herr Abg. Robl als 
Sprecher der Österreichischen Volkspartei 
appelliert $dann an das ganze Haus - das 
steht auf der gleichen Seite rechts in der 
Mitte: ,,Geben wir also unserem Herzen einen 
Stoß, befassen wir uns zuerst mit [der not- 
wendigen Bauordnung unld prüfen wir d,aan, 
was noch für eine Raumplanung dlem Landes- 
gecetzgeber in Niederösterreich übrigblei~bt." 
Was damit der Idee und der Notwendigkeit, 
ein solches Gesetz zu schaffen, gegeben wurde, 
war gerade kein Begräbnis erster Kliasis~. 
Lanideshauptmannstellvertreber Dr. Tscha- 

dek hat ,dann in der gleichen Sitzung eindeu- 
tig Eestgestellt: ,,Es gibt nun einmal Pro- 
bleme, die an Gemeindegrenzen nicht halt- 
machen." Er sagt dann weiter: „Hier liegen 
also Interessen vor, die koordiniert werden 
müssen und die nur durch ein Gesetz koordi- 
niert werden können, durch eine Raumpla- 
nung, die über die Bauordnung, über die ört- 
liche Raumplanung hinausgeht." 

Am 4. April 1967 endlich beschließt die 
Landesregierung doch das Raumplanungsge- 
setz, das dann dem Landtag weitergeleitet 
wird und wenigstens - unter den damaligen 
Verhältnissen - eine Basis war, daß man 
wileder (die Hoffnung haben konnte, über das 
Gesetz zu verhandeln. 

Meine Damen und Herren! Das Gesetz liegt 
nun als Raumordnungsgesetz vor. Ich möchte 
sagen: Wir haben einen Unterausschuß gebil- 
det, der sich damit befaßt hat, aber das Ge- 
setz hätte im Ausschuß einer cbesseren Be- 
handlung bedurft. Zum Inhalt selbst - ich 
möchte zu (einigen Punkten Stellung 'nehmen 
-- kann folgendes gesagt wenden: 

1. Das Gesetz regelt doch ,die überörtliche 
und die örtliche Raumordnung, weil die ÖVP 
endlich ihre Meinung, die sie noch 1965 ver- 
treten bat, ändefite, was wir nur begrüßen. 

2. Damit ist 'der Vorrang dieses Gsebzes  
vor der Bauordnung gegeben. Auch diese 
Kehrtwendung der UVP ist zu begrüßen. Die 
einstimmige Beschlußfassung dieses Gesetzes 
wurde endlich im Ausschuß ermöglicht. 

3. Damit war wieder die Basis für ein Ge- 
setz gegeben, in dem die umfangreiche Mate- 
rie der Raumoildnung auf Landesebene ge- 
regelt werden könnte. Der übergeordnete 
Begriff Raumordnung statt Raumplanung ist 
demnach durchaus gerechtfertigt. Dieses Ge- 
setz kann daher eine breite Grundlage für 
eine echte Raumordnungspolitik werden. 

4. Die Frage der Enteignung - wohl eine 
der markantesten Bestimmungea dieser 
Gesetzesvorlage - wurde nun endlich ge- 
regelt, und zwar auch hinsichtlich ihrer Zu- 
lässigkeit und Unzulässigkeit. Diese Regelung 
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ist eine harte Notwendigkeit. Wir halben für 
einen diesbezüglichen Änderungsentwurf der 
Österreichischen Vol\kspartei, nämlich über 
ihren eigenen Vorschlag, den sie zuerst unter- 
breitet hat, Verständnis aufgebracht. Es müs- 
sen sich aber alle Herren des Hohlen Hauses 
im klaren sein, wie weittragend der Inhalt 
dieses Raumordnungsgesetzes ist, (das, maß- 
voll angewendet, große Möglichkeiten gibt, 
um den wirtschaftlichen, sozialen upd kultu- 
rellen Bedürfnissen unserer Bevölkerung zu 
entsprechen und die freie Entfaltung der Per- 
sönlichkeit in der Gemeinschaft zu ermögli- 
chen. 

So ist aus diesem Geisetz mehr gelworiden, 
als sich manche Herren der Österrieichischen 
Volkspartei selbst zugemutet halben. (Heiter- 
keit bei der ÖVP.) Ich habe das alles doku- 
mentarisch hier, und ich bin gernle bereit, 
Ihnen diese Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. (Abg. Dip1.-Ing. Robl: Ist das das 
Gesetzeswerk von Landeshauptmannstellver- 
treter Tschadek oder von uns?) Darauf werde 
ich Ihnen gleich antworten. Es gibt nämlich 
eine Kraft, die Sie bestimmt nicht nennen 
werden, die Sie veranlaßt hat, das Gesetz 
rasch zu behandeln. Deshalb sind wir Lhneri 
gar nicht böse, sondern wir freuen uns mit 
Ihnen, daß !es möglich ist, im Interesse der 
niederästerreichischen Bevölkerung dieses 
Gesetz eddlich heute einer Beschlußfassung 
zuzuführen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Aber halben wir noch einmal fest, damit 
Sie das alles verstehen. Der Gegensatz hat 
sich in zwei Materien gezeigt: 

1. In der Industrialisierung, weil die Öster- 
reichische Volkspartei der Meinung war, daß 
die gesamten Industriegrüade aus 'der Raum- 
planung herausgenommen werden sollen. Sie 
brauchen nur nachzuschauen; das war damals 
der Vorgänger des Herrn Landesrates Hil- 
garth, ider Herr Landieshauptmannstelvertre- 
ter Müllner, Ihr Parteiobmann. Damit wäre 
namlich die Raumplanung praktisch sinnlos 
geworden, und das war auch der Hauptein- 
wand der Bundeswirtschaftskammer. 

2. In den Entschädigungen. Dr. Tschadek 
stand auf dem Standpunkt, daß Entschädi- 
gungen in dem Maße zu gewähren seien, als 
der Grundeigentümer Aufwand erbracht hat. 
Die Handelskammer sprach aber damals - 
heute ist ja einte Änderung erfolgt - von un- 
billigen Härten und stand auf dem Stand- 
punkt, daß ein Entschädigungsanspmch auch 
dann vorliegt, wenn ohne Zutun de8 Grund- 
eigentümers - zum Beispiel durch Aufschlie- 
ßungsarbeiten - ein Grund zum Bauland ge- 
macht wird. Meine Herren, wir haben daher 
der neuen ÖVP-Formulierung, die der ur- 
sprünglichen Haltung der UVP entgegenge- 
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daß beim Mitkanzipieren auch jene Organi- 
sationen dabei sein sollen, die in diesem 
Lande ein gewichtiges Wort mitzureden 
haben. Das gehört eben zu einer modernen 
Demokratie. Wir glauben, da8 es sich bei den 
Gewerkschaften um eine eminent wichtige 
Einrichtung in Niederösterreich handelt, ohne 
damit zu präjudiziepen. Wer würde sich allen 
Ernstes benachteiligt fühlen? Wir nehmen mit 
Befriledigung zur Kenntnis, daß nun die Not- 
wendigkeit der Raumplanung für Nieder- 
Österreich allgemein anerkannt wird. Wir sind 
gar nicht traurig darüber, daß Sie dies, mleine 
Herren von der ÖVP, auch vor kurzem auf 
Ihren grünen Plakaten ausgedrückt haben, 
wenngleich die Herren der ÖVP doch Gele- 
genheit gehabt hätten, wiihrend vileler Jahre 
etwas zu tun, uns aber leider sehr lange war- 
ten ließen. Wir hä tbn  es vorgezogen untd viel 
lieber getan, mit Ihnen, meine Herren von 
der ÖVP, über Fragen der Raumplanung und 
Raumordnung zu reiden als beispielsweise 
über die Korruptionsaffäre des Landespartei- 
Obmannes Viktor Müllner. 

Wir könnlen aber jetzt immerhin mit Ge- 
nugtuung feststellen, daß wir (die Dinge mit 
unseren Raumplanungskonferenzen in Fluß 
gebracht haben. Es gibt in der Raumplanung 
keinen pythagoreischen Lehrsatz wie in der 
Mathematik, der unumstößlich ist. Es gibt 
verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten; 
man kann die Entwicklung fördern, man 
kann sie auch eindämmen oder man läßt den 
Dingen ihren Lauf, was wir leider allzu oft 
feststellen mußten. Dann wird es im Wald- 
viertel manches Problem eines Tages nicht 
mehr geben, wie Mangel an Arbeitsplätzen, 
weil die Leute weiter abwandern. 

Wir haben in Niederösterreich (einNe Reihe 
ausgezeichneter Gutachten, die unsere eigene 
Abteilung in der Landesregierung unter Lei- 
tung des Hofrates Körner und das Institut 
für Raumplanung ausgearbeitet haben. Aber 
wir haben diese Gutachten leidler viel zu 
wienig berücksichtigt, wie zum Beispiel die 
Frage der Geaneindezusammenlegung, Schul- 
organisationsfragen usw. So hat Niederöster- 
reich wohl am meisten Raumordnungsg.ut- 
achten eingeholt, aber am wenigsten durch- 
geführt. Eine Fachzeitschrift hat vor kurzem 
geschrieben - und leiider hat sie recht: ,,So 
ergibt sich die einigermanen groteske Situa- 
tion, daß in keinem österreichischen Bundes- 
land auch nur annähernd so viele tiefschür- 
fende und praktisch sehr wohl verwertbare 
Strukturuntersuchungen vorhanden sind, die 
in den meilsten Fällen mit ausführlichen Vor- 
schlägen für 'die Umsetzung in die Praxis ver- 
sehen sind, wie in Nielderösterreich, und da13 
dennoch effektiv f a s t  nichts geschehen ist. 

, 
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Viele dieser Gutachten sind daher leider nur 
Arbeiten für die Schublade geblieben." 

uberbewerten wir die Tatsache, daß les nun 
dieses Raumordnungsgesetz gibt, noch nicht. 
Wie gesagt, es schafft nur dice Basis und gibt 
erst die Möglichkeit, Maßnahmen zu setzen. 
Es wird jetzt auf den demokratischen Geist 
ankammen und auf den Willen, im Sinne der 
Raumplanung positive Leistungen zu setzen. 
Wir Sozialisten haben darüber eine be- 
stimmte Vorstellung. Wir glauben, da13 es 
dringend notwendig ist, nun endlich für die- 
ses Land mehr zu tun als bisher. Wir haben 
es daher als unsere Pflicht gehalten, für 
unser Heimatland Niederösterreich ein lan- 
despolitisches Konzept zu schaffen. Die nie- 
derästerreichische Raumplanungskonferenz 
hat nach eingehenden Beratungen von Fach- 
leuten und Politikern, die über mei Jahre 
gedauert haben, die Arbeiten vollendet. Viele 
Fachljeute haben damit die Möglichkeit ge- 
habt, Iden Standpunkt wissenschaftlicher 
Objektivität nachhaltig zur Geltung zu brin- 
gen. Dileser ,,NiederÖsterreich-Plan", wie ihn 
die dritte Raumplanungskonferenz bezeichnet 
hat, ist ein umfassendes Konzept, ein Kata- 
log fimdierter Vomehläge. 

Meine Diamen und Herren.! Es ist dies eine 
Arbeit im Respekt vor Wissemxhaftiern und 
Politikern, die versucht haben, sich eine Miei- 
nung zu bilden für unser Heimatlantd Nie- 
derösterreich und für  unsere Bevölkerung. 
Dieser „NiederÖsterreich-Plan" ist getragen 
von der Notwendigkeit, wes in diesem Lande 
unbedingt geschehen muß, aber in seiner Ziel- 
setzung unter Bedachbnahme auf die allzu 
harte Realität für (die Weckung aller Bega- 
bungsresemen, für die Mobilisierung aller 
kistungskräfte der jungen Generation. 

Nützen wir das neue Raumordnungsgesetz, 
um im Interesse unserer fleißigen Bevödke- 
rung eine glücklichte Zukunft Niederöster- 
reichs zu verwirklichen. (Beifall bei der SPÖ.) 

PRÄSIDENT WEISS: Als nächster Redner 
kQmmt Heirr Abgeoridneter S t a n g 1 e r zu 
Wort. 

Abg. STAN'GLER: Herr Präsident! Hoher 
Landtag! Ich habe mir eigentlich vorgenom- 
men, meinen Diskussionsbeitrag anders zu 
beginnen. Ich werde mich trotz mancher pole- 
mischer Bemerkungen meines Vormdners 
sehr bemühen, den Boden der Sachlichkeit 
nicht zu verlassen. Eines darf ich sagen: Ich 
würde es begrüßen, wenn wir bei dem Aus- 
druck blieben, es handelt sich heute um eine 
Sternstunde des Landtages. Da pflichte ich 
dem Kollegen Marsch !bei. Ich kann ihm aber 
nicht beipflichten zu all seinen poljemischen 
Bemerkungen, die vielleicht in eine Wähler- 
Versammlung passen, aber nicht in das 
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ernste Beratungsforum einer gesetzgebenden 
Körperschaft. Ich klann mir schon vorstellen, 
daß es Ihnen irgendwie schwer fällt, doch 
hier ,,ja" zu sagen, obwohl es sich im wesent- 
lichen um eine geistige Arbeit der OVP han- 
delt. (Abg. Marsch: Wir freuen um, daß Sie 
geistige Arbeit leisten!) Sie hzben es ja zu. 
gegeben, Sie haben aber zum sachlichen In- 
halt dieses Gesetzes leider sehr wenig gesagt 
und versuchten durch polemische Bemerkun- 
gen, durch historische Rückblicke, den Ein- 
druck zu erwecken, Sie hätten olhnehin alles 
gemacht. Es ist mir so vorgekommen, als hiel- 
ten Sie eine große Tschadek-verbeidigungs- 
mde und nicht eine Rede zum Raumordnungs- 
gesetz und zu den Problemen der Raumord- 
nung in Niederösterreich. Sie haben dann 
auch nach gesagt, es ist mehr geworden, als 
die OVP dachte. Ja, Hlerr Abgeondneter 
Marsch, aber das ist doch ein Widerspruch. 

Wir haben nunmehr den Abänderungs- 
antrag eingebracht, den wir in einjähriger 
sehr ernster Zusammenarbeit mit Fachleuten 
und Wissenschaftern erstellt halben. Jetzt 
kommen Sie und stellen fest, diaß mehr dar- 
aus geworden sei, als sich die OVP vorge- 
stellt hebe. Eine solche Argumentation und 
solche Logik verstehen wir nicht; ich nehme 
an, daß sie nicht einmal Ihre Wkihler ver- 
stehen werden. 

Ich darf nun meine Gedanken zu dieser 
Vorlage darlegen. Die enorme Siedlungstätig- 
keit, hervorgerufen durch einen gehobenen 
Wohlstand weiter Bevölkerungsschichten in 
Niederösterreich, die wachsenden Verkehrs- 
prcvbleme, die Ausnutzung technischer Mög- 
lichkeiten, die Notwendigkeit nleuer Indu- 
strialisierungen, auch die Gefiahr von gesund- 
heitlichen Schäldigungen durch Verunreini- 
gung von Wasser und Luft, die für die 
moderne Gesellschaft taitsächlich ein ernstes 
Pmbllem geworden ist, lder Mangel an ge- 
eigneten Erholungsrämen sowie an be- 
stimmten kulturellen Hinrichtungen, kurzum 
die gesamte gesellschaftliche Entwicklung 
und das Zusammienleben in der Gesellschaft, 
erfordern eine Ordnung in unserer Zeit, in 
der sich lalles ich möchte fast sagen so 
eruptiv-revolutionär entwickelt wie (der Ver- 
kehr. Eine Ordnung im Sinne bestimmter 
Wertvorstellungen ist also (die grundlegende 
Voraussetzung, bevor an die Konzeption eines 
solchen Gesetzes überhaupt geschritten wer- 
dten kann. 

Meine Herren! Die Raumondnung ist nicht 
nur eine reine Planungstätigkeit - ich 
glaube, daß wir diesbezüglich in einigen 
Punkten übereinstimmen -, sie strebt viel- 
mehr einen Ausgleich und die Koordinierung 
aller in der Gesellschaft begründeten Inter- 
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essen an, um eine diesen Wertvomtellungen 
entsprechende Entwicklung zu erreichen, die 
für die gesamte Bevölkerung von Bedeutzing 
ist. Diese Wertordnung umbaßt heute alle 
Lebensbereiche unserer Mitbürger. Auf ein 
sinnvolles Planen muß daher ebenso Bedlacht 
genommen werden wie auf die darauf be- 
ruhenden Maßnahmen, die notwendig sind, 
um die raumgerechte Entwicklung der Ge- 
sellschaft zu verwirklichen. 

Auch ich möchte einen kurzen Rückblick 
auf die Entwicklung der Raumplanung bis 
zum heutigen Tage geben, (damit es zu kei- 
ner Geschichtsfälschung kommt. Der ea t e  
Antnag auf Erlassung eines Raumplanungs- 
gesetzes ist von der OVP, und zwar von den 
Abgeordneten Dienbauer, Ing. Stöhr, Schö- 
berl, Hirsch, Wüger und Kollegen, gestellt 
worden. Daß sich innerhalb eines längeren 
Zeitraumes manchmal auch die Vorausset- 
zungen unid Uberlegungen ändern, ist se1b)s.t- 
verständlich. Eine Partei, die eine so erzkon- 
servative PoliUik betreibt, daß sie von den 
Vorstellungen, die 100 Jahre alt sind, dicht 
loskommt, ist schlecht beraten. (Beifall bei der 
OVP.) Ich glaube, wir haben gerade durch 
diesen Antrag bewiiesen, daß um schon vor 
nahezu einem Jahrzehnt klar war, daß hier 
ordnende Maßnahmen ergriffen wenden miis- 
sen. Ich möchte keinesfalls alle Entwicklungs- 
Phasen im Detail wiederholen. Es ist keine 
Schande, wenn ein Abgeordneter seine Mei- 
nung ändert d e r  eine Abgeordnetengruppe 
auf Grund neuer wissenschaftlicher Erkennt- 
nisse die Aufbassung ihrer Partei revidiert. 
Ich glaulbe sogar, daß dies das Zeichen einer 
moldernen und lebensnahlen Partei ist, ldie die 
Probleme der Zeit immer wieder studiert 
und sich mit ihnen konfrontiert und die not- 
wendigen zeitgemäßen Schlußfolgenungen 
zieht. Wir ziehen nicht dite Marx-Bibel zu 
Rate, um nachzulesen, wlas vor 100 Jahren 
Kar1 Marx gesagt bat. Das interessiert uns 
heute nicht. Uns interessieren vielmehr die 
Probleme, die die Menschen in diesem und 
in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen 
werden. (Beifall rechts. - Zwischenruf des 
Abg. Crünzweig.) 

Wir haben die Regierungsvorlage, die der 
Herr Landeshauptmannstellvertreter Doktor 
Tschiadek eingebracht hat, vor uns. Ich darf 
auch sagen, daß es sich hierbei um keinen 
Beschluß der Gesamtregierung handelt. Die- 
ser Antnag \ist frei und ohne Bindung dem 
Hohen Hause zugegangen. Die OVP-Mitglie- 
der der Landesregierung sind hier bewußt 
keine Bindung eingegangen, damit der Land- 
tag diese Probleme wirklich einer ernsten 
und genauen Beratung unterziehen kann und 
die fpeie Entwicklung nicht durch vorwegge- 
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nommene Bindungen behindert wird. Es ist 
richtig, daß die Bauordnung, in der die ört- 
liche Raumplanung verankert war, gleichzei- 
tig eingebracht wurde und daß wir auch in 
dieser Hinsicht beraten haben. Ich bleibe bei 
meiner Feststellung, daß wir, je mehr wir 
uns mit der Problmatik beischäftigten, die 
Erkenntnis gewonnen haben, daß diese Vor- 
lage völlig unnötig ist, weil sie nicht mehr 
den modernen wissenschaftlichen Erkennt- 
nissen entspricht. Daher halben wir einen 
anderen Weg beschritten und den vorliegen- 
den Antrag als Initiativantrag im Ausschuß 
eingebracht, so daß von der Regierungmor- 
lage ficht einmal mehr der Titel übrigge- 
blieben ist. Es ist nur noch die Geschäftszahl 
vorhanden, damit wir die Vorlage nicht zu- 
rückverweisen beziehungsweise ablehnen 
miissen. Die legistische Hülle ist noch vor- 
handen, der Inhalt jedoch wurde durch unse- 
ren Antrag völlig geändert. 

Wie ich schon voriher ausführte, geht der 
Begriff Raumordnung weit über den Eegriff 
Raumplanung hinaus. Der Begriff Raumod- 
nung umfaßt, aufbauend auf den Ergeibnis- 
sen der Grundlagenforschung, die Planung, 
aber auch (die Maßnahmen behördlicher und 
privatwirtschaftlicher Natur. Es neigte sich 
also, ldaß die sogenannk, (durch den zutän- 
digen Referenten, Land~eshauptmannstellver- 
treter Dr. Tschaidek, eingebrachte Regierungs- 
vorlage von Grund aus umzubauen war. Die 
örtliche Raumplanung war aus der Bauord- 
nung herauszulösen, die sich künftighin vor- 
nehmlich mit technischen Problemen zu be- 
fassen haben wird. Dise zu allgemeinen For- 
mulierungen in der Vorlage bargen die Ge- 
fahr, daß auch Lebensbereiche einer Rege- 
lung unterworfen wenden könnten, die eine 
freie Entfaltung behindert. Auch das liegt 
nicht in unserer Absicht. Die Regierungsvor- 
lage war also in weitem Maße unvollständig, 
vor allem wegen der Raumordnungsziele und 
der ibehördlichen und privatwirtschaftlichen 
Maßnahmen der Verwaltung. Aus diesen 
tfberlegungen heraus haben sich die Abge- 
ordneten lder OVP veranlaßt gesehen, einen 
umfassenden Abänderungsantrag einzubrin- 
gen, der !die Regierungsvorlage grundlegend 
verändert hat. 

Herr Abg. Marsch, Sie haben erklärt, daß 
zu kurz beraten worden sei. Der Herr Vor- 
sitzende, Kollege Hubinger, hat mehrere Male 
gefragt, ob es noch eine Wortmeldung gäbe. 
Es meldlete sich jedoch niemand nun Wort. 
Wenn Sie der Ansicht waren, daß im Aus- 
schuß darüber noch mehr beraten hätte wer- 
den sollen, dann wäre dies in Ihrer Hand 
gelegen. Dasselbe gilt für den Unteraus- 
schuß, wo wir, ich darf es feststellen, sach- 

liche Diskussionen geführt haben. Es ist da- 
her vollkommen unangebracht, hier heraus- 
zugehen und zu behaupten, es ,wi zu wenig 
über diese Vorlage beraten worden. (Abge- 
ordneter Marsch: Das habe ich nicht gesagt!) 
So haben Sie das zum Ausdruck gebracht. Ich 
habe durchaus nicht die Absicht, die Situa- 
tion irgendwie zu verschärfen. Ich habe be- 
reits eingangs erwähnt, idaß es mir leid tue, 
daß sich mein Vorredner zu ,sehr mit Polemi- 
ken und weniger mit dem Inhalt dieser Vor- 
lage beschäftigt hat. 

Meine verehrten Mitglieder des Hohen 
Landtages! Man darf dieses Raumordnungs- 
gesetz nicht isoliert betrachten. Sie werden 
mir wohl als ersten Sprecher der Osterrei- 
chischen Volkspartei in dieser Debatte zuge- 
stehen, daß auch ich hier einen Riickblick 
halte. 

Wir haben in all diesen Fragen ein sehr 
klares Konztept; wir lassen um auch nicht aus 
der Ruhe bringen. Wir übersbürzen und über- 
eilen auch nichts. Ich möchte sagen, daß viele 
Dinge mit raumondnendem Charakter be- 
reits in Niederösterxich gemacht wunden, ehe 
8s dieses Gesetz gab und ehe dieses Gesetz 
beschlossen wurde. Darf ich darauf verwei- 
sen, daß bereits unter Landeshauptmann 
Figl und dann besonders unter Landeshaupt- 
mann Hartmann erste Konzepte für eine Ver- 
besserung 'der Gemeinde- und Schulstruktur 
Niederösterreichs entwickelt wurden. Es 
waren Initiaüiven der OVP bei der 
Gemeindezusammenlegg. 

Meine sehr geehrten Herren! Es hätte nie- 
mand und es hat niemanfd daran geglaubt, 
daß es durch eine freiwillige Initiative, 
durch Aufklärung der Bürgermeister, der 
Gemeinderäte und der gesamten BevGlkemng 
möglich sein kann, innerhalb von drei Jah- 
ren 351 Gemeinden ZJU größeren kommunalen 
Gebieten zusammenzuschließen, ohne einen 
Zwangsparagraphen, ohne einen Zwamgsbe- 
schluß. Ich habe wiederholt von diesem Platze 
aus erklärt, die iOVP macht alles viel lieber 
mit Freiwilligkeit als mit Zwang. Was wir 
mit Freiwilligkeit erwichen können, das wol- 
len wir nicht unbedingt mit Zmngsmaßnah- 
men l6sen. Es war Landeshauptmann Hart- 
mann - das darf ich von diteser Stelle aus 
wiederholen -, der ein zehnjähriges Schul- 
baukonzept mit seinen Fachleuten d'er Raum- 
planung, der Verwaltung, der Technik und 
des Schulbaus entwarf und als fertiges Kon- 
zept in die Landesregierung brachte. Ich 
werfe keinen Stein, aber um der Wahrheit 
die Ehre zu geben, Hartmann war es, der 
Landeshauptmann der OVP, und nicht der 
zuständige Schulreferent der Landesregie- 
rung, der ein fertiges Schulkonzept bis zum 
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Jahre 1972 hingelegt hat, das dann auch 
anerkennend von der Landesregierung ein- 
stimmig gutgeheißen wurde. Aber drehen 
Sie es nicht um, als wäre da  etwas ver- 
saumt worden, w e m  es die Männer der OVP 
gewesen sind, die sich bemiiht haben, beson- 
ders ernst nachzudenken. Wir haben oft ge- 
sagt, daß Hartmann einen neuen Stil in die 
Verwaltung gebracht hat, und Sie haben zu- 
gestimmt. Die erste Rede, di'e Landedhaupt- 
mann Maurer nach seiner Wahl in )diesem 
Hause gehalten hat, war ein Bekenntnis zu 
dieser modernen politischen Arbeit, zu die- 
ser modernen Verwaltungsarbeit, diesen Stil 
Hartmanns weiter zu verfolgen. Es ist (dieser 
Weg auch konsequent weitergegangen wor- 
den. Sie werden es mir nicht verargen kön- 
nen, wenn ich darauf verweise, diaß wir uns 
bis zum heutigen Tage sehr viel gedacht 
halben. 

Am 20. Landesparteitag der OVP, am 
5. März 1967, wurde eine ausfiührliche Reso- 
lution, übertitelt mit: „Für die Zukunft Nie- 
derösterreichs" beschlossen. Darin wurden 
sehr viele Maßnahmen beschlossen, [die für 
die Entwicklung dieses Bundeslandes von 
ganz enitscheidenider Bedeutung sinid. Gestat- 
ten Sie mir, daß ich auf einige !dieser Punkte 
hinweise. Es heißt hier, der Ausbau wirt- 
schaftlicher Schwerpunkte habe im Vorder- 
grund zu stehen, ebenso der Ausbau des Bil- 
dungswesens und die Stärkung der k u l h r d -  
len Eigenständigkeit Niederösterwichs. Eine 
Zielsetzung hat gelautet: In jedem Verwal- 
tungsbezirk eine höhere Schule, damit tat- 
sächlich alle begabten Kinder dieses Landes 
die Cihance erhalten - auch in abgelegene- 
ren Gebieten, auch in verkehrsmäfig noch 
schlecht erschlossenen Gebieten -, den Weg 
zur höheren Bildlung zu haben. Es ist dies 
vollzogen, es gibt keinen Bezirk, der nicht 
eine höhere Schule hätte. Es ist nun auch in 
Lilienfeld ider Anfang gemacht worden. Wir 
haben daher auch 'hier konsequent diese 
Ziele, die wir uns gesetzt halben, verfolgt. 

Wir haben auf unserem 20. Landesparki- 
tag in dieser Resolution für  die Zulkunft Nie- 
derösterreichs die Schaffung leistungsfähiger 
NorrdJSüd-Bahnverbdungen sowohl auf dem 
Gebiete des Straßenbaues als auch auf diem 
Gebiete des Brückenbaues beschlossen. Es ist 
ein stolzer Bericht, wenn bandeshauptmann 
Maurer heute sagen kann, es ist im Zusam- 
menwirken mit den Bundesstellen gelungen, 
daß wir heute keine Forrderurug zum Bau von 
Donaubrücken mehr stellen brauchen, son- 
dern daß das ein Ergebnis einer weit voraus- 
schauenden planenden Arbeit ist und daß 
wir lhezite eine Realität vor uns haben, da 
bereits die Ziviltechniker beauftragt sind, für 
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die Efibauung der Donaubrücken irn Raume 
MeBk und Hainburg die notwendigen techni- 
schen Vorarbeiten zu leisten. Auch (die Bdden- 
untensuchungen sind beneits durchgeführt 
worden. Ein Konzept ist hier mitten in der 
Verwirklichung. Dieses Konzept tritt noch vor 
dem Raumodnungsgesetz in Kraft. Wir ha- 
ben immer wieder von der Verbindung der 
nördlichen mit den südlichen Landesteilen 
gesprochen. Da bahnt sich nun die groaartiige 
Verwirklichung an. 

Wir haben in diesem Beschluß für dile Zu- 
kunft Nieiderösterreichs auch den Ausbau der 
Autobahnen gefordert. Nicht mehr den Aus- 
bau der Westautobahn, der im wesentlichen 
abgeschlossen ist, sondern der Südautobahn, 
die, wie wir hoffen, weitergebaut werden 
wind üfber niederösterreichisches Gebiet. Die 
Planung ist bereits im Gange sowie die Pro- 
jektierung von Autdbahnen nach Osten und 
nach Norden, wenn sie auch vielletcht erst in 
e j n w  Jahrzehnt enldgültig verwirklicht wer- 
den. Vorausschauend muß das heute schon 
vorgeplant und vorgearbeitet werden. Wich- 
tig ist aber der Bau von Schnellstraßen. 
Ob es nun (die bekannte Schnellstnaße zwi- 
schen Krems und St. Pölten ist ader bereits 
der effektive Bau der Schnellstraße Korneu- 
burg-Stockerau-Krems, wo die Bauarbeiter 
im vollen Einsatz stehen, um dieses Projekt 
zu verwirklichen. Wir haben den Ausbau der 
Donauwasserstraße gefordert im Hinblick auf 
dile hoffentlich noch erliebbare Fertigstellung 
des Rhein-Main-Donau-Kanals. Wenn dieses 
europäische Großprojekt verwiirklicht ist, be- 
deutet das unerhörte wirtschaftliche Impulse 
für Niederijsterreich. Nicht nur die Ausbag- 
gerung der Schiffahrtsrinne ist von Bedeu- 
tung, sondern auch, daß Lastkähne, die auf 
dem Schwarzen Mceer und in der Nondsee 
fahnen, den Donauweig passieren kön- 
nen und daß auch die notwendigen Hafen- 
anlagen in Niederösterreich errichtet wend'en 
können, die iln kleinen Ansätzen schon be- 
stehen. Ich erinnere nur an den Kremser 
Donauhafen, ich erinnere an die Hafenanlage 
in Y<bbs a. d. D. Hier werden sich an der 
Donau neue Wirtschaftliche Schwerpunkte 
bilden. Ich möchte auch auf die neuen Indu- 
strieansiedlungen verweisen und auf den 
Bau von Krafbwerken zurückkommen. Wir 
haben in dieser Resolution auch die Forde- 
rung $erhoben, die Landesregierung !möge 
alles tun, damit vielleicht Niederösterreich 
ausersehen ist, auf seinem Boden das erste 
Atomkraftwerk zu besitzen. Da wir doch 
schon die Forschungsstelle in Seibersdorf in 
unserem Lainde haben, so wäre es ein schönes 
Ziel, würide auch das erste Atomkraftwerk 
auf niederösterreichischem Boden errichtet. 
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Die letzten Verhandlungen zeigen, daß die 
Forderung nach dem Ausbau voin Erdöl- und 
Erdgaspipelines der Verwirklichung näher 
kommt. Wir haben die Modernisierung des 
Frem'denverkehm gefordert, und zwar so, 'daß 
vor allem jene Gebiete, die sich nicht indu- 
strialisieren lassen, die von der Wirtschaft 
nicht als Industriezentren oder als Inidustrie- 
standlorte gebracht werden, für den Frem- 
dienverkehr gewonnen und entsprechend aus- 
gebaut wenden. Wir haben die kulturellen 
Ziele gesetzt. 

Mit einem Wort - ich darf es heute sagen 
-, wir haben uns etwas getdacht bei dieslern 
Parteitag in Krems im vergangenen Jahr und 
haben dieses Zukunftskonzept für Nieder- 
Österreich in großen Zügen entwickelt. Wir 
halben uns sehr gefreut, daß Landashaupt- 
mann Maurer $die Initiative ergriffen und 
diese Grundgedanken in der Regierungssit- 
zung vorgetragen hat, daß er die Zustimmung 
für diese Skizzierung der Grundgedanken für 
eine moderne Entwicklung Niederösterreichs 
gefunden hat und daß er am 27. April vori- 
gen Jahren während einer großen Pressekon- 
ferenz in Baden diese Ziele der niederöster- 
reichischen Raumondnungspolitik bekannt- 
gageben hat. 

Ich darf noch auf einige Punkte verweiisen: 
Stärikung der Ftinanzkraft des Landes und 
der Gemeinden durch planvolle Stmktur- 
änderungen, Ausbau lder Viertelshauptstädte, 
Entwicklung der Bauptorte, Maßnahmen zum 
Auisbau #der Bilidungseinrichtungen, gezielter 
Ausbau des Verkehrswesens - ich ,komme 
auf diesen Punkt noch zurück -, Verwirk- 
lichung eines Industrieentwicklungrogram- 
mes, Ausbau der Fremidenvei.kehrceinrich- 
tungen, Förderung aller Maßnahmen zur Ver- 
besserung der Agrarstruktur, Schutz vor ge- 
sundheitlicher Gefährdung durch Verunreini- 
gung von Wasser und Luft, Schaffung eines 
Expertenteams und notwendige Verhand- 
lungen mit den Bundesbehörden aber alle 
diese Fiiagen, soweit sie im Zusammenhang 
mit Bundesstellen gelöst werden miissen. 

Alle diese aufgestellten Ziele, meine sehr 
verehrten Mitglieder (des Landtages, bedürfen 
zur Verwirklichung auch gewisser gesetz- 
licher Grundlagen. Eine wesentliche Grund- 
lage ilst (das heute zu beschließende Raum- 
ondnungsgesetz. Nachdem - das ist dankens- 
werter Weise bereits erwähnt wonden - 
unsere Raumplanungsabteilung vor allem auf 
dem Gebiet (der Grundlagenforschung wert- 
vollste Vorarbeiten geleistet und das Institut 
für Raumplanung diese Vorarbeiten auf ver- 
schiedensten Gebi'eten in einer Detailarbeit 
festgelegt hat - ich darf darauf verweisen, 
daß sich das Land Niederösterreich dieses 

Institutes, das es zehn Jahre hindurch finan- 
ziell föndert unld mit reichlichen Mitteln aus- 
stattet, bedient -, sind nun diese Grundla\gen 
in weitem Maße da. Dieses Ratumordmungs- 
gesetz, wie es heute dem Landtag vorliegt, ist 
die entscheidende Grundlage, ist ein Rüstzeug 
für die Verwaltungsarbeit. Es wird nun Auf- 
gabe der Verwaltung sein, von dieser Grund- 
lage ausgehend und nach den bestimmten 
Zielvorstellungen, von denen ich gesprochen 
habe - wir haben hier sehr klare Vorrstel- 
lungen -, nunmehr die notwendigen Durch- 
fiihrulngsarbeikn zu miachen und die Raum- 
ordnungsprogramme zu erstellen, ldie für 
Niederösterrich notwendig sind. 

Meine verehrten Herren, wir haben ein 
sehr gutes Beispiel, wie es das Land machen 
kann, um zur Ansiedlung von Industrie- 
Unternehmungen zu kommen. Das Land Nie- 
derösterreich hat seinerzeit völlig devastierte 
Anlagen der Flugmotorenwerke Ostmark im 
Mödlinger Raum erworiben, hat dieses Gebiet 
aufgeschlossen - jetzt wird sogar eine Eisen- 
bahnlinie hingebaut -, so daß Straße, Eisen- 
bahnanschiluß, Wasser, Licht, Kanal vor- 
gesehen sind. Schauen Sie nunmeihr hinaus, 
was dort geschieht. Ein großer Industrie- 
betrieb nach dem anderen siedelt sich an. 
Auch (die Mitglieder des Finanzkontroldaus- 
schutsses hatten Gelegenheit, sich von der 
Richtigkeit dieser Raumordnungspolitik zu 
überzeugen. Hatten wir nur möglichst viel 
landeseigenen Grundbesitz in den venschiede- 
nen Zentren Niederösterreichs, um dort eine 
ähnliche Raumordnungspolit$k für eine Indu- 
strialisierung machen zu können. Es gibt aber 
auch noch addiere Gebiete - ich verweise auf 
den Raum Ybbs, Pöchlarn, Looldorf -, wo 
vor allem in der letzten Zeit durch Privat- 
initiative neue Unternehmungen errichtet 
und damit Arbeitsplätze geschaffen wurden. 
Auch die Verkehrsplanung ist von ungeheu- 
rer Bedeutung. Der Herr Landeshauptmann 
könnte hier einen einstündigen Votrtrag dar- 
über halten, wie er mit seinen Straßenbauern 
Woche für Woche und Monat für Monat weit 
vorausschauende Planungsavbeiten für die 
Lösung des Verkehrskonzeptes in Nieder- 
octeilreich bespricht. 

In (diesem Zusammenhang bin ich nunmehr 
gezwungen, etwas von unserem Raumord- 
nungsgasetz afbzugehen, weil heute ein Dring- 
lichkeitsantrag eingebracht wurde, auf den 
Herr Kollege Marsch in seinen Ausführungen 
zurückgekommen ist. Zuerst habe ich ge- 
glaubt: Raden wir von etwas aniderem, reden 
wir vom Dringlichkeitsantrag und nicht von 
dem Gesetz! Wollen wir aber bitte sachlich 
bleiben. Es liegt also babsächlich ein großes 
Expertengubachten - ich nehme an, auch S e  
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kennen diese Arbeit der Wissenschafter, an 
der sehr lang gearbeitet wurde - über die 
Madernisierung des Eisenbahnwesens vor. 
Die Gemraldirektion der Österreichischen 
Bundesbahnen hat dann aus dieser Grund- 
lagenforschung ein Konzept entwickelt, das 
auch dazu fiihrte, (die Auflassung - wie man 
sagt - wirtschaftlich nicht gesunder Eisen- 
bahnlinien zu beantragen. Dieses Problem, 
meine Herren, da sind wir einer Auffassung, 
ist sehr ernst! Es muß sachlich und gründ- 
lich behandelt werden. Daß diese Fraige der 
ÖVP ebenfalls Sorgen bereitet, geht schon 
daraus hervor, daß wir wiederholt - auch 
bei der Budgebdebatte - auf diese Dinge 
zurückgekommen sind und im Jahre 1966 
einem Antrag, den Ihre Frau Abg. Körner 
eingebracht hat, sofort unsere Zustimmung 
gegebea haben; denn es geht hier vor allem 
um die Fragen an der toten Grenze unseres 
Bundeslandes, um idie Wirtschaftsprorbleme 
des Grenzlandes überhaupt. Es geht aber 
auch um die Frage der w(irtschaftlich schwa- 
chen Gebiete; ich denke an dals zentrale 
Walfdviertel, an das westliche Waldviertel, an 
das Alpenvorland usw. Das zuständige Ver- 
kehrsministerium hat nun eiinen Vorschlag, 
betreffend die Auflassung, zur Begutachtung 
ausgesandt. Auch lder Herr Landeshauptmann 
hat das bekommen; er hat nun seinerseits 
die Kammern beauftragt, dazu Stellung zu 
nehmen. Dieses Begutachtungsverfahrn ist 
wohl kurzfristig, aber es läuft. Ich glaube, 
man soll nun nicht voreilig im Haus Re- 
schlüsse fassen, so sehr uns alle dieses Pro- 
blem angeht, sosehr es uns alle bewegt. Diese 
Gutachten der Kammern sollten wir aber ZU- 

erst einmal abwarten und dann zu einer 
sachlichen Beratung im zuständigen Ausschuß 
des Landtages kommen. Wenn also Ihr An- 
trag nicht die Dringlichkeit erhält, (dann ist 
es keine Ablehnung des Problems an sich. 
Ich möchte das sehr ZUM Ausdruck briin- 
gen, damit ja nicht morgen irgeddwo gesagt 
wird, für die OVP wäre da kein dringliches 
Problem. Meine Hemen, die Frage wünd nicht 
heute hier entschieden; sie kann gar nicht 
entschieden werden. Wir sind aber mit Ihnen 
einer Meinung, daß ee zu sachlichen Beratun- 
gen kommen muß, daß es aber keine über- 
stürzten Beschlüsse geben soll. Gerade in die- 
ser Frage können Sie mit uns ernst und sach- 
lich diskutieren und auf unsere Mibaaribeit 
rechnen. Wir möchten aber auch hier jede 
politische Show vermeiden und auf dem 
Boden der Sachlichkeit diese Probleme im 
Interesse der betroffenen Gebiete und der 
betroffenen Bevdkemng in Nieiderösterreich 
einer Lösung zuführen. 

Meine sehr verehrten Mitglieder des Hohen 

Landtages, ich darf wieder zum Raumord- 
nungsgesetz zurückkommen. An solchen Zu- 
kunftsplänen, von denen ich gesprochen 
habe, kann heute keine politische Bewegung 
vorbeigehen. Selbstverständlich anerkennen 
wir, daß auch Sie hier sehr ernste Arbeit 
leisten und sich bemühen, Konzepte zu ent- 
wickeln. Wenn Sie bei Ihrem übenmorgigen 
Lanidesparteibag ein Konzept entwickeln, an 
dem Sie auch lange gearbeitet haben, dann 
entspricht das der demokratischen Entwick- 
lung; wir anerkennen das Bestreben der 
zweitstarksten Partei, hier Vorschläge zu 
unterbreiten, wie es die ÖVP seit Jahren tut 
und wie sie an der Aibeit ist. Sie können 
sicher sein, daß wir im Raumordnunmbeiriat 
sehr sachlich über viele dieser Fragen reden 
werden. Auf etlichen Gebieten weriden wir 
bereits mitten in der Diskussion stehen, wenn 
Sie mit Ihren Anträgen kommen. Ich ver- 
weise lauf die Verbesserung der Gemeinide- 
struktur, in  der wir mitten drinnen sind; auf 
die Verbessemng der Schulstruktur, in der 
wir mitten drinnen sind; auf die Erstellung 
eines Verkehrskonzepts. Ich habe nur einige 
Hinweise gegeben, wo der Lanideshauptmann 
federfühaend an der Aibeit ist. Hier wird es 
also Begegnung-, vielfach oft gemeimame 
Aufgaiben geben. Ich wollte aber vor allem 
durch meine Ausführungen beweisen: Stellen 
Sie (das doch nicht immer, wenn Sie einen 
historischen Rückblick fassen, so dar, als habe 
sich die ÖVP überhaupt keine Gedanken ge- 
macht, und N'iederösterreich sei damuf an- 
gewiesen, daß die sozialistische Henne endlich 
ein Ei legt. 

Es wind schon viel zu lange ü'ber dieses Ei 
gegackert. Wir sind bereit, mit Ihnen in Wett- 
bewerb und Diskussion zu treten, und genau- 
so, wie wir auf den verschiedensten Gebieten 
hier bereits wertvolle Arbeit geleistet haben, 
freuen wir uns, wenn auch Sie an !dieser 
Arbeit für Niederosterreich nunmehr mithal- 
ten. (Beifall bei der c>VP.) 

Ich darf, w e m  ich auf diese ÖVP-Initative 
zu sprechen komme, noch folgendes sagen: 
Eis ist erstmalig in diesem Gesetz - drei Bun- 
desländer, und zwar Kärnten, Steieamark 
und Salzbung haben vor uns Landesraumpla- 
nulngsgesetze beschlossen -, daß die Ziele der 
örtlichen und überörtlichen Raumplanung 
aufgezählt weriden. Es ist auch das erste Mal, 
daß in einem Raumordnung;sge& - das 
möchte ich unterstreichen - alle behörd- 
lichen unld priivatwirtschaftlichen Maßnah- 
men zur Verwirklichung (dieser Ziele zu 'be- 
zeichnen sind. Das ist der Gesetzesauftnag. 
5 3 Absatz 2 und 5 10 Abs. 2 verweisen dar- 
auf, diaß diese Ziele zur Verwirklichung fest- 
zuhalten sind. Erstmalig wird vor allem eine 
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Bindung der Föilderungsmaßinahmen ver- 
langt. Was im Raumoriclnungsgesetz normiert 
ist, gilt auch für die Förderungsmaßndxnen 
auf privatwirtschaftlichean Seiktor des Landes. 
Die Berücksichtigung der Interessen der Be- 
völkerung ist gesichert. Wir haben auch hier 
völlig sachlich im Ausschuß gesagt, das ist 
keine Avension gegen den Gewerkschafts- 
bund, wenn er nach unserem Konzept im 
Raumordnungsbeiilat nicht aufscheint. Wir 
haben das sehr deutlich zum Ausdruck ge- 
bracht. Die Aufgaben der Gewerkschaften 
liegen auf e!i.nem anderen Sektor. Wir glau- 
ben, daß die berufsständischen Vertretungen, 
die gesetzlichen Berufsvertretungen eben da- 
zu geschaffen sind, in solchen Körperschaf- 
ten alle Wünsche der gesamten Bevölkerung 
nu vertreten. Damit auch hier keine Salsche 
Darstellung künftig gegeben werden kann: 
In unserer Mitte sitzt der Vizepräsident der 
Arbeiterham\mer, der Kollege Cipin, es gibt 
eine Reihe von Gewerkschaftern in unseren 
Reihen. Wir haben also keine Aversion gegen 
die Gawerkschaft, wir haben hier eine Syste- 
matiik aufgestellt, nach der wir eben die 
Kammern und die Gemeindevertreterver- 
bände im Riaumordnungsbeirat vorsehen. 
Erstmalig werden in diesem Gesetz - und 
das gibt es auch in keinem anderen Gesetz in 
Osterreich - die Religionsgemeinschaften be- 
rücksichtigt. Bei der Frage des Raumord- 
nungsbairates weriden wir Ibeschl<ießen, daß 
dem Raumordnungsbeirat auch Vertreter der 
katholischen und evangelischen Kirche beider 
Bekenntnisse angehören. Ein wesentlicher 
h n k t  ist - auch das stellt eine Neuerung 
gegenüber anderen Landesgesertzen &U- -, 
daß jedermann das Recht hat, durch Abgabe 
einer Stellungnahme seine Interessen wahr- 
zunehmen. Er braucht gar nicht auf Inter- 
essensvertreltungen zu warten, er kann auf 
Gemeindeebene bei der überörtlichen wie bei 
der örtlichen Raumplanung eigenständige 
Vorschlage unterbreiten. Wir laden /die ganze 
Bevölkerung ein, hier mitzuaribeiten. 

Es ist im 5 16 von Vorbehaltsflächen die 
Rede, Kollege Marsch hat dapauf hingewie- 
sen. Jawohl, w m  es im Interesse der All- 
gemeinheit ist, miuß man auch von der Ent- 
eignung @brauch machen können, aber - 
und das ist die Einschränkung, die wir selbst- 
verständlich von der OVP dazu setzen - sie 
sind auf ein Mindestm\aß zu beschränken, da- 
mit es zu -keiner Willkür gegen das recht- 
mäßig erworbene Eigentum kommen kann. 
Ich darf noch danauf hinwehen, daß idieser 
Gesetzestext immerhin auch Sanktionen vor- 
sieht und dardurch idie Wirksamkeit der Voll- 
Ziehung dieses Gesetzes erhöiht. In den 
5 19 und 20 ist vorgesehen, daß Bescheide 

für nichtig erklärt werden können, wenn sie 
dem beschlossenen Raunnordnungsprogramni 
wildersprechen. 

Ich komme zum Schluß meiner Ausführun- 
gen, ich habe Ihre Aufmerksamkeit sehr 
lange in Anspruch genommen und bitte um 
Entschuildigulrug. Ich glaube, daß wir wiuklich 
auch beim hellichten Tag eine geistige Stern- 
stunde erleben; die Fanfaren da oben mögen 
es Icünden, daß es auch in dieser Zeit Nieder- 
ästerreicher gibt, die sich über Gegenwart 
und Zukunft Gedanken machen. Es würde 
meiner Meinung nach jede Raumplanung ad 
absuadum geführt wepden, wenn sie nicht 
eines voraussetzt: die Koordinierung. Die 
Zauberformel der Raumordnung heißt Koor- 
diniemng, nicht eine Koordinierung nur in 
vertikaler Hinsicht im Beihördenlaufbau oder 
im Berufungsverfahren, sondern mch in 
horizontaler Hinsicht, die Zusammenarbeit 
aller einschlägigen Stellen, die für Raum- 
ordnungsmaßnahmen d e r  Förderungsmaß- 
nahmen zuistänclig sind. Nur dann ist es 
sinnvoll. Es kommt nicht darauf an, wieviele 
Millionen wir meihr haben. Wenn die Mittel, 
die vorhanden sind, den Prinzipien !direses Ge- 
setzes entsprechend eingesetzt weilden, ist 
schon ein optimaler Erfolg damit im errei- 
chen. Auf diese Koordinierung und auf die- 
ses Zusammenwirken kommt es lm. So darf 
ich auch von dieser Stelle auis all jenen un- 
genannten Mitarbeitern, Iiiachleuten ‘der 
Raumplanung, den amtlichen wie jenen der 
hohen Schulen, den Dank sagen, (des weiteren 
auch den Bautechni’kern, den Verfiaslmngs- 
juristen des Landes und Bundes. deren Rat 
wir eingeholt haben. All diesen Ungenannten 
in dieser Sternstunde des Landtageis ein be- 
scheidenes abey herzliches Danke. 

Ich habe schon erwähnt, daß das Raum- 
oadnungsgesetz nicht isoliert betrachtet wer- 
d e i  darf. Die OVP hat hier in mehrfacher 
Wieise nach einem klaren Konzept geapbeitet. 
Ich wiederhole noch einmal: es hat mit der 
Resolution für  die Zukunft NiederÖsterreichs 
am 20. Landesparteitaig der OVP im März 
1967 begonnen. Wir unterstreichen und aner- 
kennen die klaren Darlegungen des Herrn 
Landeshauptmannes Maurer während der 
großen Pressekonferenz in Baden arn 
27. April 1967; wir hoffen, daß wir mit unse- 
rem Beitrag, mit unserem großen Abände- 
rungsantrag zu dieser Gesetzesvorlage dieses 
Konzept zu einer Vollendung bringen; daß 
nunmehr auch die gesetzliche Fundierung 
vorhanden ist, um diese Entwicklungskon- 
zepte für Niederösterreich zu verwirklichen. 

Ich darf auch dem Wunsch Ausdruck geben, 
daß wir sehr oft zusammenfinden, wann es 
um (die sachliche Arbeit geht, gute, gemein- 



saime Wege zu finden, zum Wohle der Be- 
völkerung Niederösterreichs, zum Wohle aller 
Gebiete dieses Landes. Ich habe den unbän- 
digen Glauben, daß wir auf dem richtigen 
Weg sind für eine moderne Entwicklung Nie- 
derölsterreichs zu einer modernen Eiildungis- 
gesellschaft, die alle Niederösterreicher, alle 
unsere Landsleuibe im Noriden, Süden, Westen 
und Osten dieses Landes umschließt. So sehe 
ich eine große Chance für  NiederLkterreichs 
Entwicklung in der Zukunft. (Beifall bei der 

PRASIDENT WEISS: Als nächster Redner 
kommt Herr Abgeoxineter Ing. S c h e i d 1 zu 
Wort. 

Aibg. Ing. SCHEIDL: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren des Hohen Hauses! Wir 
haben nun gehört, daß die Geburtswehen für  
das vorliegende Gesetz lange amgeidauert 
haben. Ich möchte mich in meinen Ausfüh- 
rungen weniger mit den Ursachen dieser Ver- 
zögerung, ich möchbe mich auch nicht pole- 
misch mit den Primaten ader vermeintlichen 
Primaten beschäftigen, sondern auf das vor- 
liegende Geschäftsstück eingehen, das im 
wesentlichen au's einer Regierungsvorlage 
und zwei Abänderupgsianträgen oder, wenn 
Sie wollen, meine Herren von der OVP, in 
einem weitreichenden Abändemngsantrag, 
der aus geänderten ader neuen Erkenntnis- 
sen stammt, und unserem Abänderungs- und 
Zusatzantrag resultiert. 

ober  die Zuständigkeit der Landesgesetz- 
gebung hat bereits der Herr Berichterstatter 
gesprochen und dazu den Beweis geliefert. 
Das Gesetz gliedert sich in fünf Abschnitte: 
1. Allgemeines, 2. überörtliche Raumordnung, 
3. Ortliche Raumordnung, 4. Gemeinsame Be- 
stimmungen und 5. tfbergangs- und Schluß- 
bestimimungen. Den größten Ufmfang nimmt 
dabei die örtliche Raumodnung, und zwar 
der Abschnitt 3, ein, weil auch in großem 
Ausmaß überörtliche Belange und, sowe& es 
der Aufsichtspflicht der Landesregierung ob- 
liegt, auch Gemeindeinterewen z u  wahren 
sind. Im Q 1 wird der Begriff Raumordnung 
zusammenfassend als besltmögliiche voraus- 
schauende Gestaltung Ideir Räume mit opti- 
maler Lebensbedingung für die Beiwohner 
dekLariert, wobei zweifellos manche Eingriffe 
'in persönliche Angelegenheiten vorkommen, 
jedoch die freie Entfaltung der Persönlich- 
keit gewahrt ist. 

Wichtig ist die im Q 3 enthaltene Bestim- 
mung, die die Landesilegierung verpflichtet, 
durch Verordnung Raumordnungsprogramme 
zu schaffen, wobell die Ziele festmlegen und 
die erforderlichen Maßnahmen zu bezeichnen 
sind. Die Landesregierung ist auch verpflich- 

OVP.) 

tet, Grundlagenforschung zu betreiben, und 
zwar in wirixchaftlicher, sozialer und kul- 
tureller Hinsicht, urvd diesbeziigliche Ände- 
rungen Faufend rn beobachtien. Das gleiche 
gilt iln analoger Weise für die Gemeinden in 
ihrem entsprechenden Wirkungsbereich. 
Landesregierung und Gemeiniden haben ein- 
ander für die Grundlagenforschung die er- 
farderlichen Auskünfte zu erteilen. Dabei ist 
die Landesregierung in ihrer durch Verord- 
nung aufzustellenden Fbaumprogrammiemng 
verpflichtet, niicht nur auf Planungen der Ge- 
meinden und Gemeinideverbande, sofenne 
diese nicht den Zielen der Raumomdnung 
wiidersprechen, Rüclosicht zu nehmen, sondern 
auch den Gemeindien und öffentlichen Kör- 
perschaften Programmentwürfe zur Stel- 
lungnahme zuzuleiten. Dabei ist die Bestiim- 
mung beschlossen worden - wir waren Im 
Ausschuß zunächst verschiedener Meinung, 
konnten uns aber bald dartiber dnigen -, 
daß die Gerneinden (diese Entwürfe als 
öffentliche Kundmachung auszuhängen ha- 
ben, so daß jedermann dazu Stellung nehmen 
kann. Diese Stellungnahmen sind in dtie Ek- 
ratungen beziehungsweise Beschlußfassungen 
der Gemeinden mit einzubeizi&a. Diese Maß- 
nahme gilt auch $Ür  das Verfahren der ört- 
lichen Raumplanung. Van den Raumord- 
nungsmaßnahmen können nämlich, sy) haben 
wir gemeint, Personen betroffen werden, die 
keiner Interessenvertretung angehören. Wir 
haben uns auch darüber baPd geeinigt, da 
aus dieser Maßnahme vermutlich keine 
wesentliche Verwaltungsbelastung entstehen 
wind. 

Das Gesetz sieht vor, daß zur Beratung 
der Landesregierung bei dieser ain Beirat zu 
errichten ist, dessen Vomitz der Herr Lan- 
deshaupimann innehat. AuBerdem sind zwei 
Stellvertreter zu nominieren, wobei wür im 
Ausschuß durchsetzen konnten, daß die der- 
zeitige Geschäftsondnung für die Zusammen- 
setzung des Bairates nicht maßgebend sein 
soll und ein Stellvertreter der zweibgrößten 
Partei anmgehtiren hat. Das ist eine Maß- 
nahme, die friiher ader später einmal auch 
der OVP zugute k m m e n  kann. (Heiterkeit 
bei der OVP.) Meine Herren, ich wünsche 
Ihnen vom ganzen Herzen, daß Ihnen diieser 
Vorteil bald zugute kommt. (Abg. Diplom- 
ingenieur Robl: Das ist sehr liebenswürdig!) 
Als Vertreter ohne Stimmrecht kommen 
neben den Religionlsgemeinschaften noch die 
Interessenvertretungen der Gemeilnden in 
Frage. Wie bereits zweimal erwähnt w d e ,  
hätten wir gerne auch den Osterreichischen 
Gewerkischlaftsbuind im Beirat vertreten ge- 
sehen. Wir bedauern, daß sich die Oster- 
reichische Volkspartei dieser Auffassung 
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nicht angeschlossen hat. Die Aufgaiben des 
Beirates bestehen insbesomdere in der Ver- 
fassung von Gutachten, FesDstellung des Er- 
fondernisses und der Reiihenfolge von Raum- 
ordnungsprogrammen. Da der Beirat auch 
Flächenwlidmungspläne, die im Bereich der 
örtlichen Raumplanung bei der Landesregie- 
rung zur Bewilligung einzureichen sind, be- 
gutachten muß, wird sich früher oder später 
die Fraige ergeben, welche Maßnahmen zu 
treffen sind, um den Beirat vor Uberfode- 
rung zu schützen. Es konnte außeiidem 
durchgesetzt wenden, daß der Vorsitzende des 
Beirates verpflichtet ist, Auskunftspwonen 
beizuziehen und der lianidesregierung zu 
empfehlen, Sachverständigengutachten ein- 
zuholen, wenn dies minideskm drei M!ibglie- 
der des Beirates verlangen. Für den Raum- 
ordnungsbeirat ist eine von der Lanidesregie- 
ning zu erlaissende Geschäftsoridnung vor- 
zusehen. 

Im Abschnitt 3, der die örtliche Raump1,a- 
nung enthält, ist den Gemeinden die Ver- 
pflichtung auferlegt, Flächenwidmungspläne 
zu erstellen. Im Q 11 silnd die räumlichem Glie- 
derungen normiert. Eine andere Widmung als 
Bauland, Grüfnlanid und Verkehrsflächen ist 
unzulässig. Die enbsprechenden Whdmungen 
müssen auf dlie wirtschaftlichen, soziallen und 
kulturellen Belange der Bevöllcening abge- 
stiilmmt sein. Flächen, die auf Grund von 
Raurnondnuingsmaßnahmen bereits einer 
Nutzuing gewtidmet sind, müissen erkenntlich 
gemacht werden. Dasselbe gilt für Flächen, 
die auf Grund von Bundes- oder Landes- 
gesetzen einer Nutzungsbbeschränkung unter- 
worfien sind. Lm Q 13 sind die zulässigen 
Nutzungsmöglichkditen für Bauland auf- 
gezählt. Im Ausschuß wurde ferner h t -  
gelegt, daß die Errichtung von Betrieben, die 
m r  Versorgung der Bevölkerung mit Gegen- 
ständen uind Dienstleistungen des täglichen 
Bedarf= dienen, nicht nur in Wohngebieten, 
sondern im gesamten Bauland erlaubt ist. 
Auch die Begriiffe Grünland und Verkehrs- 
flächen sind differenziert. Es scheint mir sehr 
zweckmäßig, daß zum Unterschfed vom ersten 
Abändemngsentwurf die Verkehrsflächen als 
'dritte Widmungsart deklariiert woriden sind. 
tfiber di'e Vorbehaltsflächen ist bereits gespro- 
chen worden. Ich betrachte es als eine sehr 
begrüfienswerte Bestimmung dieses Gesetzes, 
daß Vorbehaltsflächen im Flächenw*dlmungs- 
pbn ausgewiesen wenden können und es f ~ r  
diese Enteignungsmöglichkeiten gibt, woibei, 
wie es der Herr Abg. Stangller ausgedrückt 
hat, Schutz vor allfälliger Willkür und mdier- 
seiits eine wirksame Handhabe gegen Igno- 
ranten und Spekulanten gegeben ist. Wir ha- 
ben es in allen Teilen unseres Landes erleben 

müssen, daß Maßnahmen, wie m m  Baispiel 
die Enrichtung von öffentlichen Bauwenken, 
nicht durchgeführt werden konnten, weil 
diese aus Spekuhationsgriinden vereitelt wur- 
den. Die Blestiimmungen über das Verfaihren 
für die örtlichen Raumordnungsprogiiamrne, 
die im Q 17 enthalten sind, gibt den betrof- 
fenen Personen solwie den Nachbarganeinden 
die Möglichkeit, ihre Interessen zu waihren. 

Es schützt auch die Interessen der überört- 
lichen Planung, sichert aber auch in ehern 
hohen Maß die Gemeindeautonomie, weil dbie 
Landesregierung die Genehmigung zu einem 
solchen Flächenwidmungsplan nur dann ver- 
sagen darf - wenn ich kurz zuisammenfas- 
sen darf -, wenn örtliche Interessen wesent- 
lich verletzt wünden. 

Dies alles erfordert rechtzeitige Koordina- 
tion - und das ist im Verfahren auch so 
vorgesehen -, daß nicht nach einem Gesetz 
eine Bewcilligung erteilt und nach einem an- 
deren Gesetz, im gleichen Falle, die Bewil- 
ligung vensagt wind. Die Intierpretation hat 
das klar zum Auisdruck gebracht. 

Im Q 19 sind idie Bausperren behandelt. 
Eine Bausperre kann irn Gemeinderat zur 
Sicherung der Durchführung eines Flächen- 
widmungsplianes erlassen werden. Bescheide, 
die dem Zweck der Bausperre widersprechen, 
leaden an einem mit Michtigkeit bedrohten 
Fehler. Auch das war im ersten Entwurf nicht 
enthalten. Es wurde nur normilert, daß solche 
Bauikwilligungen, die dem Zweck einer 
Bausperm nicht entsprechen, nicht gegeben 
wenden dürfen. Es ist dann aber die Frage 
aufgetaucht, was dann geschieht, wenn trotz- 
dem ein solcher Besche5d auf Grund der Bau- 
ordnung erfließt. Nun ist das neu gefaßt wer- 
den und damit in Ordnung. 

Als Ujbergangsbestiimmungen sind zur Er- 
le'ichterufng in der örtlichen Raumordnung die 
Örtlichen Raumordnungsprogramme von d'en 
Gemeindlen erst innerhalb eines Zeitraumes 
von sechs Jahren gdordert, und zwar selbst- 
verständllich nach Inkrafttreben dieses Ge- 
setzes. Weiterhin ist festgestellt, daß be- 
stehende Regulierungspläne als vorläufige 
Flächenwidmungspläne gelben. Wenn also 
kein Riegulierungsplan vorhanden ist, muß 
innerhalsb eines Jahres ein verein@achter Flä- 
chenwidmungsplan erlassen wenden, in dem 
für die Gemeinden die Wildmungen, Bauland, 
Griiinland und Verkehrsflächen, festzulegen 
sind. 

Ich habe nun über das, was mir an der 
Fafssung und Interpretierung wesentlich er- 
schien, gesprochen. Ich glaube, meine Hemen, 
daß, wenn das Gesetz mehr als nur eine Aus- 
sicht auf eine freundliche Vision g e h  soll, 
es zur Grundlage von Taten genommen wer- 



den soll. Es ist uns, wie wir alle glauben, 
mit dem Gesetz ein gutes Instrumentar in 
die Hand gegeben worden, das aber erst dann 
einen Sinn hat, wenn es zweckmäßig genützt 
wird. Dalbei sind in die Planung Niederöster- 
reichs auch die Planungen der angrenzenden 
Länder, iinsbesondere natürlich Wiens, zu be- 
rücksichtigen. Selbstverständlich soll mit die- 
sen Bunldeslänldern inniger Kontakt auf- 
genommen werden, denn eine Lanidesplanung 
wäre nicht sehr zwckmäßiig, wenn sie einer 
allfälligen, später noch zu erwartenden groß- 
zügigen Bauplanung widersprechen könnte 
oder den Interessen ainderer entgegenstünde. 

Ich möchte aber noch - obwohl schon zwei- 
nial davon gesprochen wurde - auf das Ei 
nicht des Kolutmbus, sondern des Herrn 
Abg. Stanglers zurückkommen, das seiner 
Meinung nach am Samstag beim Lanidespar- 
teitag der Sonialistischen Partei gelegt wird. 
Meine Herren von der Österneickiischen 
Volkspartei, ich glasube sagen zu können, daß 
dieser Plan für Niedterijsterreich erstens ein- 
mal auf einer Ausganigssituation aufgebaut 
ist, die außerordentlich tniste ist. Ich möchte 
in Klammer jetzt nur ein Symptom hervor- 
heben. Innerhalb von zehn Jaihren hat es 
76.000 Abwandierungen aus Niederösterreich 
gegeben, und der Bevölkerungsverlust hat 
26.000 betragen. Ich (glaube, daß dieses Sym- 
ptom allein großer Überlegungen wert ist. Die 
Ziele dieses Planes für Niederästerreich, die- 
ses Eies, das am Samstag gelegt werden soll, 
sind kurz zusammengefaßt: Besserie und mög- 
lichst gleichmäßige Lebensbedingungen für 
die Bevölkerung Nieidertisterreichs; eine 
optimale Entwicklung der Wirtschaft und des 
Einkommens und eine Verminderung der 
katastrophalen Abwanderung. Meine Her- 
ren, ich möchte sagen, daß auch für Sie alle, 
nicht nur für uns, dieser Plan, der sehr um- 
fassend ist, Lnteressantes bergen könnte. Ich 
glaube, es geht der Bevölkerung Niedertister- 
reichs weniger darum, daß gestritten wird, 
wer früher etwas gemacht hat d e r  daß 
Shows veranstaltet werden, sondern ich 
glaube, daß die Bevölkerung Niederöster- 
reichs daran interessiert ist, daß wirklich 
etwas geschieht. Dieses Gesetz könnte zur 
Grundlage dafür gemacht werden. Ich würde 
Ihnen, meine Herren von der Volkspartei, 
mich mit einem sehr geläufigen Wort auf den 
Niedertisterreichphn der SPÖ beziehend, 
sehr empfahlen: Schauen Sie sich das an! Wir 
haben in den Ausschüssen in den Auffassun- 
gen eigentLich weitgehende Ubereinstimmung 
feststellen können. Und wir haben dort, wo 
wir nicht ganz einer Meinung waren - es 
waren nicht wesentliche Punkte - eigentlich 
rasch meinander gefunden. Ich glaube, daß 

542 Landtag von Niederöskrr. IV. Ses. der VIII. Gesetzgebunygperiode. 14. Sitzung am 9. Mai 1968 Landtiag von 1\ 

es auch bei gultem Willen möglich sein müßbe, das sind die E 
n a h e n  zu il dieses Gesetz, das für unseren Niedleröster- 
aber darüber reichplan - ich meine jetzt die SPÖ - eine 
achtens k s o n  sehr willlkommene Grundlage ist, zur Basis 
&end den von Maßnahmen zu machen, die wir alle mit- 

einander im Interesse der niederöstermichi- Schaft eine A 
schen Bevölkerung treffen sollten. (Beifall bei chen Zielen 
der SPÖ.) rang gebührt. 

DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zu Wort 
gemelldet ist Herr Abg. D i e t t r i c h. nur auf Gmni 

Abg. DIETTRICH: Herr Präsident! Sehr Der moderi 
geehrte Damen und Herren des Hohen Hau- radezu, daß d 
ses! Heute gilt es, das nieideröstermichlsche liche ExUsten 
Raumordnungsgesetz zu beraten und z u  be- wird. Dieses 
schließen. Es ist schon sehr auisfühnl~ich iiber wenn durch i 
die Notwendigkeit eines Raumordnungs- schaften als T 
gesetzes gesprochen worden. Ich möchte diese seits unld als 1 
Notwendigkeit besorders unterstreichen und 
darauf hinweisen, daß die Raumondnung eine schaffen w e ~  
Aufgabe der Gemeinschaft und vor allem der Hoheitsvenva 
im Staat organisierten Gesellschaft ist. Wer wichtige Maß1 
sich im Rechtsstaat zur Raumordnung ent- rung von Bei 
schließt, bekennt sich auch zur rechtlich fun- der Schutz dei 
dierten Raumplanung. Dieses Gesetz, das die Verbessi 
heute beschlossen werden soll, ist so elemen- durch Oemei 
tar neu, daß es notwendig erscheint, auch wurde schon 
darüiber etwas zu sagen. Der Raum, meine Vollziehung d 
Herren, ist endlich, und diie gegenwärtige lung natürlic 
Umwanldlung der Gesellschaft erfordert es, heitsf aktoren, 
daß mit der wichtigsten Vorauslsetzung jeder wandfreien i 
soziologischen Entwicklung, nämlich dem vor- 
handenen Raum, voraulsschamend umgegan- typen und Sch 
gen wind. Auch ist ditese Materie etwais voll- 
kommen Neuartiges; es wind bestimmt man- gleichen. Den1 
cherorts Erstaunen über normierte Beschrän- 
kungen eintreten, die - man kiam es nicht 

Meine Herrc verhindern - auch als Eingriiff rin die Privat- 
sphäre gewertet werden könnten. Das war sonders mit c 
vielleicht auch die Ursache, daß wir von der 

Arbeitsplätzen Österreichkchen Volkspartei mit so großem 
wirtschaftliche Verantwortungsbewußbseiln an diese Materie 
durch hoiheitli herangegangen sind. Wir sind dler Auffas- 
und entscheiide sung, daß gerade der politische Mlandatar sich 

Das wirtsch ke'iinesfalls im luftleeren Raum bewegen darf, 
sich neben de sondern immer wieder Verilrindung mit der 
stärkerem Ma breiten Bevölkemng herzustellen hat. Ge- 
sbigen Wirts& rade dieses Gesetz, das so fundamental Neues 
der Wachstun darstellt, muß in der Bevölkerung richtig ver- 
und mehr eint standen werden. Es ist im wahrsten Sinne 
mit werden a des Wortes so, daß diese Materice etwas Neu- 
bleme der Wi artiges ist. 
gerückt; beruh Betrachten wir dieses Gesetz auch vom 
liche Wachstur Standpunkt der Freiheit her. Die Freiheit ist 
lung der einzc nur dann wirksam, wenn sie sich selbst be- 
des. Die regt schränkt. Auch die neue Raumordnung ist aus 
ihrerseits fußt diesem Blickfeld zu betrachten. Nach dem 
unterschiedlich Bundesverfassungsgestz darf die gesamte 
Beispiel der L: staatliche Verwaltung nur auf Grund von Ge- 
tur, worunter setzen ausgeübt wenden. Der Gesetzgeber hat 

demnach die Grundzüge der Raumordnung, . leistungen für  
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das sind die Raumondnungsziele und die Maß- 
n a h e n  zu ihrer Erreichung, zu bestimmen, 
aber darüber hinaus, und das ist meines Er- 
achtens ksondiers entscheidend, auch enbspre- 
chend den Wertvorstellungen der Gesell- 
schaft eine Aussage darüber zu treffen, wel- 
chen Zielen und welchen Mitteln der Vor- 
rang gebührt. Aus dieser Feststellung ist er- 
kennbar, d'aß eine raiuanondnende Tätigkeit 
nur auf Grund von Gesetzen erfolgen kann. 

Der moderne Sozialstaat erfondert es ge- 
radezu, daß die menschenwürdige wirtschaft- 
liche Existenz des einzellnen gewährleistet 
wird. Dieses Ziel ist nur dann erreichbar, 
wenn durch Maßnahmen der Gebietskörper- 
schaften als Träger von Hoheitsrech6en einer- 
seits und als Träger von Privatrechten ander- 
seits die entsprechenden Voraussetnunga ge- 
schaffen werden. Auf dem Gebiete der 
Hoheitsverwaltung kommen hier einige 
wichtige Maßnahmen in Betracht: Die Erklä- 
rung von Bereichen zu Naturschutzgebieten, 
der Schutz der Gewässer vor Verunreinigung, 
die Verbesserung der Kommu~nalstruktur 
durch Gemeindevereinigungen - darüber 
wurde schon eingehend gesprochen -, die 
Vollliiehung der Bauordnung, die Sicherstel- 
lung natürlicher Enholungs- und Gesund- 
heibsfaktoren, die Gewährleistung einer ein- 
wandfreien Wasserversorgung und Abws- 
seribeseitigung, die Festsetvung von Schul- 
typen und Schulstandorten, diie Sicherstellung 
der gesundheitlichen Betreuung unld der- 
gleichen. Denken Sie an djie Kranlkenhäuiser 
und sonstigen Einriichtungen der Gesund- 
heitsvorsorge und Fürsorge. 

Meine Herren, ich möchte mich heute be- 
sonders mit den Problemen der Wirtschaft 
beschäftigen, wobei die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die Gewährleistung der 
wirtschaftlichen Existenz des einzelnen auch 
durch hoheitliche Maßnahmien sehr fühlbar 
und entscheiidend beeinflußt werden müssen. 

Das wirtschafbspolitische Interesse wendet 
sich neben der Konjunkturpolitik in immer 
stärkerem Maße der Sicherung des langfri- 
stigen Wirtschaftswachists m und räumt 
der Wachstums- und Stmkturpolitik mehr 
und mfehr eine vorrangige Stellung ein. Da- 
mit werden aber auch die regionalen Pro- 
bleme der Wirtschaft in den Vordergmnd 
gerückt; beruht doch das gesamtwirtschaft- 
liche Wachsbum auf der Wirtschaftsentwick- 
lung der einzelnen Teilgebiete unseres Lan- 
des. Die regionale Wirtschaftsenhicklung 
ihrerseits fußt wesentlich auf den gebietlich 
unterschiedlichen Voraussetzungen, wie zum 
BeispieI der Landesnatur und der Infrastruk- 
tur, worunter vorwiegend ÖfEentliche Grund- 
leistungen für die Wirtschaft, zum Beispiel 

Verkehrsnetz, Energieversorgung, Bilidung- 
einrichtungen und dergleichen, zu verstehen 
sind. Innenhalb Niederösterreichs bestehen - 
wie auch in anderen Ländern - beträchtliche 
Unterschieide in der Wirtschaftsstruktur und 
auch in der Wirtschaftsentwicklung; daraus 
resultiert auch die Wirbschaftskraft. 

Größere Unterschiede der Wirtschaftskraft 
beeinträchtigen jedoch die Volkswirtschaft; 
sie haben nachteilige soziale Auswirkungen. 
Dielse Verschliedenheliten gehen hauptsächlich 
auf diie regionalen Unterschiede der natür- 
lichen und geschaffenen Standortvorauuuet- 
Zungen, der Aulswirkungen der großen politi- 
schen Veränderungen seit 1918 sowie der 
Umschichtung innerhalb der Wirtschaft zu- 
rück. Die nach Landesteilen wechfselinde 
Fähigkeit unid Bereitschaft zur Anpassung an 
die sich ändernden Verhältnisse haben ein 
übriges dazu beigetragen, daß auch in Nie- 
derösterreich einerseits wirtschaftlich pro- 
sperierende Gebiete - günstige Entwicklung 
auf dem Sektor der Inrimtrie, des Gewerbes, 
des Fremdenverkehrs usw. - unid anderer- 
seits Gabiete mit gehemmter Wirtschafts- 
entunicklung, das sind bedauerlicherweise 
vorwiegend Agrargebiete mit schlechten Er- 
tragsbedingungen und ungünstiger Besitz- 
s tmkhr ,  bestehen. 

Für die Erfassung der Untenschiede in 
Wlirtschaftskraft unid Wohlstand zwischen 
diesen als Akbiv- und Passivgebiete bezeich- 
neten Landestailen fehlen leider Gottes noch 
entsprechende wirtschaftsstatistische Unter- 
lagen in regionaler Aufgliederung. Wichtige 
Hinweise geben jedoch die Wanderungs- 
bewegungen der Bevölkerumg, die großen 
Differenzen in den Steuerkopfquoten der 
politischen Bezirke - mieine Herren, Span- 
nungsverhältniisse von 5 zu 1 - und die vom 
jeweiligen Anteil wirtschaftlich schwacher 
Gebiete beeinflußte unterschiedliche Höhe 
und Zuwachsrate des Volkseinkommens der 
Gebiete. Diese auch in anderen Staaten und 
Ländern bestehenden Erscheinungen begrün- 
den - ihrer schwerwliegenden Ursachen und 
Auswirkungen wegen - die Notwendigkeit 
einer wirtschaftlich orientierten Raumod- 
nungspolitik, welche auf die Fönderung des 
Wirtschaftswachstms der einzelnen Regio- 
nen abzielt und eine Verringerung regiona- 
ler Wohlstandsunterschde mit einschließt. 

Die Entwicklung der Gesamtwirtschaft wie 
auch jene der Teilgebiete in Niederösterreich 
wird wesentlich durch die Wirtschaftsstruk- 
tur - Art und Umfang der vertretenen Wirt- 
schaftszweige - besbimmt. Die regional 
unterschiedliche Bedeutung der Wirbschafts- 
Zweige für die Regionalentwicldung ergibt 
sich aus den gebietsweise verschiedenen Ent- 
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B wicklungsmögliichkeiten für diiese Zweige, aus suchen. Viellfälbige Ursachen bringen es mit 
ihrer unterschiedlichen Dynamik sowie aus sich, daß vorhaadene Standorte von Betrie- 1 ihrer bmnchenindividulellen Eigenart, einen ben an Gunst einbüßen oder gewinnen sowie 1 
Beitrag zur Regionalentwicklung zu leisten. neue Standorte entstehen. Dtaraus ergeben 
Der auch in Niederösterraich feststellbare Be- sich Aufgaben der Ramordnungspolitik zur 
deutungswandel ist zwischen den einzelnen Uberwindung von Schwierigkeiten oder zur 
Sektomn an der Entwicklung des Sozialpro- Ausnützung günstiger Entwicklungsmögiich- 
duktes ablesbar. kdten. Man könnte hier eine Reihe von sol- 

Meine Herren, eine Prognose iiber die zu- chen 
künftige atwicklung läßt auf einen weiteren 
Bedeutungswandel schließen. Vor allem liehen  ich &,liegt 
kommt dem Sektor Industrie für die regio- dung der 
nale Wiirtschaftuen.bwickiung eine besondere 
Bedeutung zu, da er gemeinsam mit den eng sowiie 
veemvaindten Bereichen - Zulieferer, Dienst- w i ~ u n g m ~ g ~ ; n h ~ ~ ; + ~ n  Ci;,. ,q 

leistungsibetriebe - Güter und Leistungen beizutragen. E 
für andere Regionen erstellt. Dladurch gebhen für die Föiide 
Wachsbumsimpdse auf jene Wirtschaifts- lung stellt der ~ u u I J d u  

Zweige aus, die vorwiegend auf einen be- Die Infrastruktur hsti 

gerichtet slnid. Das sind die sogenannten nah- damit auch d 
bedadstätigen Gewerbe, Dienstleistungs-, sie die Au& 
Industrie- und Agrarbetriebe. Die stärksten Sieidlungsraum 
Impulse bewirkt eine auf Schwerpunkte oder St, 
Zonen konzentnierbe Industrieentwickhng, gen, Investi~o--,A- I_yu 

die zur Schafing eines günstigen Industrie- darstellt, die 
klhmais beiträigt. Unter dem Industriekilima füigung stehen 
sind jene Vorteile der räumlichen Konzentiia- bedingungen 
tion zu verstehen, die als Beschaffungs-, Pro- scha&n. Die 
duktions- und Absatzvorteile der regionalen leistunen in I vllll ur 

Wirtschaft zugute kommen. 
In diesem Zusammenhang wäre auch der gen in Anspruch, denken Sie an die Ver- 

Fremldenverkehr zu erwähnen, dem in Nie- kehiiserschließung, an die Schaffung von 
deröstermich eine besordere Bedeutung zu- Nachflichtenvenbindungen, die Ehergieversor- 
kommt und von dem kriifbige Impulse auf die gung, die Wasserversorgung, Abwlassenbbesei- 
für den regionalen Markt arbeitende Wirt- tigung, Betrie~bbaugielände usw. D a ,  meine 
schaft ausgehen. Auch der Fremldenverkehr Herren, iist die sogenannte Infrcistmktur; sie 
kann eine ähnliche Funktion der regionalen hat aber auch einen sozialen Charakter 
Entwicklung wie diie Industrie übernehmen, kein Sie an die Schaffung von Bildungsstätten, 
da er besonders den Gewerbe- unld Dienst- den Wohnungs 
leisbungsbetriebn neue Entwiicklunigsmög- sorgeeinrichtungen; vergessen Sie aiber nicht 
lichkeiten bietet. Gebiete, in denen eine ge- den Sport und das Erholungswesen. Dieae 
meinsame Entwicklung von Ifiduistrie urid Einrichtungen schafien die günstigen Lebens- 
Fremdenverkehr möglich ist, verfülgen über bedingungen für die Bevölkerung und sind 
die stärksten Wachsbumskräfte. Die gebiets- letztlich sehr stark raumwiirrksam. 
weise untawchiedliche Bedeutung de 
nen Wirtschaftsmige für die Regiondent- 

nahmen der Wicklung erfoiidert eine Riaummdnungspoli- 
Land und von tik, die den spezifischen Problemen der ein- 
Privatrechten zelnen Regionen Rechnung trägt. Die Raum- 
deubsam. Es h ondnungspolitik im wirbschaftlichen Bereich 

muß somit in ihren Zielsetzungen und Maß- vestitionen 
nahmen dem Entwicklungsgraid und der lichIen Hand 
Struktur der einzelnen Lanfdesteile entspre- Wirtsch'aftswa' 
chen. Die Veränderungen im regionalen Wirt- durfnisse gege 
schaftsgefüge gehen an den Orten der einm1- die enorme Wichtigkeit des Gesetzes, daß - 
winbschiaftliichen Tätigkeit vor sich. Sie sind soweit es sich 
das Ergebds von Unter;nehnerentischeiidun- delt - die Subventionen und Investitionen 
gen, die der räiumlich und zeitlich veränder- 
lichen Stanidolrbpiunst Rechnung zu tragen nahmen zu stehen haben und beide der Er- 

1 

Der Raufmoii~nungspn~~t i i~  im wirtsrhaft- 1 
__l.n A- 

Auailuc~uia Jlcll 

grenzt aU'sweibbaren re@onalen Markt aus- die rä-liche VprteillinO dpr Wirtqrh,nft lind 1 

1 
1 

In LuSammc . " 

1 
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Das Laind Niederasterreich gibt alljäihrlich 
beträchtliche Mittel für Zwecke der Wirt- 
schaft und andere Bereiche aus. Ich bin diavon 
überzeugt, daß diese Gelder von der Voll- 
Ziehung nach bestem Wissen und Oewiissen 
eingesetzt worden sind. Es ist mir aber auch 
klar, daß man'gels durchsetzbarer Konzepte 
der Erfolg nicht immer der sein konnte, den 
man erwartete. Das Budget, das alljährlich 
beschlossen wird, trifft nämlich nur eine Aus- 
sage darüber, für welche Zwecke der Gesetz- 
geber Fönderungismafinahmen zu setzen hat, 
bindet aber die Vollziehung im Sinne eines 
Raumondnungsgesetzes derzeit in keilner 
Weise. In Zukunft wird sich also der Landes- 
haushalt nach künftigen Raumordnungspro- 
grammen ~ R I  richten haben und selbst eine 
Maßnahme des Landes zur Erreichung be- 
stimmter Riaumordnungisziele sein. Die Lei- 
stungen des Landes auf dem Gebiete der 
Wirtschaftspolitik sind sehr beachtlich, ich 
erinnere nur an den Betpiebsinvestitions- 
fonds, den Fremidenverkehrsfonds, die Lan- 
deshaftulngen LLSW. In diesem Zusammenhang 
wird es bedeubsam sein, welche wirtschaft- 
liche Rolle man gewissen Landesteilen über- 
haupt zuweist. Es ist daher eine intensive 
Zusammenarbeit aller politischen Stellen die 
Voraussetzung für das Gelingen aller Raum- 
ordnungspro jekte. 

Zusammenfiassend wäre festzustellen, daß 
eine Raumordnung zur Durchsetzung wirt- 
schaftspolitischer Ziele - des wirtschaftlichen 
Wohlstandes, der sozialen Sicherheit und Ge- 
rechtigkeit und vor allem der inidividuehlen 
Freiheit - unbedingt notwendig ist. Dais Ziel 
der sozialen Sicheiiheit und Gerechtigkeit 
wird im wahrsten Sinne des Wortes nur 
regionalpolitischen Aufgabe. Die politischen 
Instanzen müssen daher eine Abstimmung 
zwischen diesen Zielen vomehbmen, die ein 
optimales Wirtschaftiswachstum der einzelnen 
Regionen und damit der Volkswirtschaft als 
Gannes ermöglicht. Diese Zielsetzung der 
Wirbschaftspolitik entxspricht den Vorstelilun- 
gen einer wirtschaftlich orientierten Raum- 
ordnungispolitik. Meine Damen und Herren! 
Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes hat 
der Hohe Landtag von NiederÖsterreich eine 
sehr große politische Entscheidung für die 
Zukunft getroffen. (Beifall bei der OVP.) 

DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zu Wort 
gelangt Herr Abg. J i r o v e t z. 

Abg. JIROVETZ: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich hatte eigentlich die 
Absicht, nur vom Standpunkt der Gemeinden 
zum Raumondnungsprogaamm zu sprechen, 

weil es für die Gemeinden ein unenhört wich- 
tiges Gesetz icst. 

Nachdem aber Kollege Stangkr seine Rede 
damit begonnen hat, daß er kritisierte, daß 
Kollege Marsch in sehr polemischer Weise 
über das Raumordnungsprogramm gespro- 
chen hat, darf ich entgegnen, daß auch er da- 
vor nicht gefeit ist. Auch Kollege Stangler 
hat einen Ausflug zum Landesparteitag 1967 
in Kremls unternmmen und hat in einer sehr 
langen Auisfiihrung die Resolution des Lan- 
desparteitages vorgetragen. Ich spreche sicher 
im Niamen meiner Fraktion, wann ich fest- 
stelle, daß wir sehr erfreut wären, wenn die 
Forderungen, die beim Landesparbeibag der 
ÖVP in Krems gestellt wundien, zur Durch- 
fiihrung kämen. Ich bin der Meinung, nicht 
die sollen die Fahnenträger sein, die die Am- 
träge stellen, sondern die, welche diese An- 
träge durchführen, denn schließlich und end- 
lich ist die Durchführung solch harter Be- 
stimmungen, die beschlossen wurden, eine 
Gelidfrage, und Geld wiirid in Österreich mo- 
mentan sehr klein geschrieben. Wenn ich 
mich nun als Kommunalpolitiker mit dem 
Raumordnungsprogramm beschäftige, dann 
müßte ich eigentlich die Ausführungen der 
Vorredner weitgehend wiederholen. Einige 
Bemerikungen jedoch kann ich mir nicht ver- 
kneikn. In dem vorliegenden Gesetzentwurf 
ist die Raumordnung örtlich und überörtlich 
geplant, so daß die Gemeinden gezwungen 
sind, bei Planungen in ihrem Berieich nicht 
nur den eigenen Kirchburm, sondern auch 
jenen der Nachbargemeinden zu sehen. Der 
Bürgermeister kann also nicht nur die Inter- 
essen seiner eigenen Gemeinde vertreben, 
sondern muß auch sein Auge auf die Nach- 
bargemeiniden richten und deren Interessen 
berücksichtigen. Durch diese Koordinierung 
wenden sicherlich viele große Mängel besei- 
tigt werden können. Ich will Ihnen nur 
einige Beispiele nennen: Wenn eine Ge- 
meinde ein Freibad baut, wird es in Zukunft 
nicht möglich sein, daß eine boshafte Nlach- 
bargemeinde neben diesem irgendeine Bude 
oder ein Fabriksgebäude, wo übelriechende 
Erzeugnisse hergestellt werden, errichtet, so 
daß das Bad nicht benützt wenden kann. In 
Bauerngemeinden kann es vorkommen - ich 
sage ganz offen, daß es sich in meinem kon- 
kreten Pa11 um die Katastnalgemeinde Möl- 
lersdorf handelt -, daß ein Bauer mitten im 
schönsten Wohngebiet neben einem Wohn- 
haus drei Futtersilos errichtet, obwohl man 
ihm einen Ersatzgrund angeboten hat. Wenn 
einer der Silos geöfhet wird, ist es infolge 
der starken Geruchcbeläistigung den Bewoh- 
nern nicht möglich, ein Fenster zu öffnen. fir 
einen Betrieb ist es wohl etwas unangenehm, 
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wem das Futter zugeführt wenden muß, 
anderseits ist aber die Geruchsbelästigung 
für die umworbenen Siedler kaum zu er- 
tragen. Es werden also viele, viiele Fehler 
vermieden werden, wenn die Geimehden in 
gutem Einvernehmen eine Rawondnung pla- 
nen, die allen Interessen entspricht. 

Herr Kollege Diettrich hat erklärt, die 
heute rm beschließende Vorlage mit den ört- 
lichen und überöntllichen Raumodnungspro- 
grammen sei etwas ganz Neues. Meine Her- 
ren! Ich kann mich erinnern, daß es Flächen- 
wihungspläne gibt, dlie schon aus dem vori- 
gen Jahrihunidert stammen, und zahlreiche 
Gemeinden haben sich nach dem Jahre 1945 
in Ansehung der vielen ihnen übertragenen 
Aufgaben mit dem W a n k e n  der Flächen- 
wilhungspläne befaßt und solche neuester 
Art beschlossen. Ich weiß nur nicht, wie weit 
diese beschlossenen Flähnwtidmungspläne 
den gesetzlichen Bestimmungen d a  Raum- 
ondnungsgesetzes entsprechen. Dias wiird An- 
gelegenheit der Kontrolle sein. Dais Raum- 
ordnungsprogiriamm legt den Gemeinden ver- 
schiedentlich Zwangslasten auf. Wir allle, die 
in der Gemeinde tätig sind, wissen, daß wir 
wohl immer wieder als Stütze des Staates 
gelobt unid als klwimte Zelle der Deunokra- 
tie bezeichnet wenden. Wenn die Gemeinden 
aber in Gesetzen behandelt werden, sind sie 
lediglich das kleine ,,ArmutJschkerl", auf das 
sehr wenig Rücksicht genommen wird. Viel- 
leicht ist es in diesem Gesetz etwas anders, 
&er es sind auch darin Zwangsbestimmun- 
gen enthalten, die den Gemeinden (große 
Kasten auferlegen. Eis heißt nämlich aus- 
drücklich, daß jede Gemeinde ein Raumord- 
nungsprognamm und einen Flächenwid- 
mungsplan zu erstellen hat. Wie dieser aus- 
sehen soll, ist schon ausgeführt worden, so 
daß meine Feststellung genügt, daß ein sol- 
cher erstellt werden muß. 

Neben dem Flächenwidmungsplan miissen 
noch andere Untenlagen geschaffen werden. 
Eine der wichtigsten ist meiner Meinung nach 
der Bebauungsplan, ohne den der Flächen- 
widmungsplan Stückwerk bliebe, mit dem 
nichts anzufangen wäre. Nun komme ich zu 
einer Ekstimmung, von der ich glaube, daß 
sie für die Gemeinden sehr belastend sein 
wind. Des Gesetz normiert nämlich, daß nach 
dessen Inkrafttreten jede Gemeinde inner- 
halb von sechs Jahren einen Flächenwid- 
mungsplan zu erstellen hat. Wir haken in 
Niedertisterreich trotz vieler Zusammen- 
legungen noch immer 1337 Gemeinden. Davon 
haben 965 Gemeinden weniger und nur 
372 Gemeinden mehr als 1000 Einwohner. 
Alles in allem kann man annehmen, daß die 
Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern 

schon Über einen Flächenwidmungsplan ver- 
fügen und daher wegfallen. Immerhin wer- 
den jedoch noch rund 1000 Flächenwid- 
munigspläne in Nfieder6sterreich zu erstellen 
sein. Bisher war es so, daß die Landesregie- 
rung bei Erstellung solcher Flächenwid- 
mungspläne durch Beisbeellung von Tech- 
nikern oder finanzielle Zuwendungen Unter- 
stützungen gewährt bat. Ich frage mich, wo 
es so viele Ziviltechniker gibt, daß innerhalb 
von sechs Jahren für jede dieser Gemeinden 
in Niiederasterreich ein Flächenwidmulngsplan 
erskllt werden kann. Weiter muß ich die 
Frage aufwerfen, wie der im Raumordnrungs- 
gesetz vorgesehene Beirat, der aus Mitglie- 
dern der Landesregierung und verschiedenen 
anderen beriatenden Körpermhaften zusam- 
mengesetzt ist, in der Lage sein soll, in der 
vongeschriebenen Zeit aber die vielen anfal- 
lenden Flächenwidsnungspläne ein Gut- 
achten abzugeben. 

Meine Herren! Wenn also in den nächsten 
sechs Jahren nur 1000 Flächenwildmungspläne 
erstellt werden, so entfallen auf ein Jahr 
190 Flächenwi'dmngspläne. Ich lasse mich 
gerne darüber belehren, wie der Raumord- 
nungsbeiiriat mit deren Begutachtung nach- 
kommen soll. Das ist meiner Meinung nach 
ein Ding der Unmöglichkeit. Man mutet dem 
Beirat Aufga'ben zu, die er einfach nicht be- 
wältigen kann. Wie ich schon erwähnt habe, 
wiirid das Raumordnungsgsetz den Gemein- 
den große Lasten auferlegen, denn schät- 
zungsweise wird ein in allen Details aw- 
gearbeiteter Flächenwidmungsplan fiir eine 
Gemeinde mit 4000 bis 5000 Einwohner 
300.000 biis 400.000 Schilling kosten. Der Flä- 
chenwidmungsplan meiner Heimabgemeinde 
Trailskirchen wurde schon vor acht oder neun 
Jahren ausgearbeitet und kostete daonals be- 
reib 200.000 S. Noch dazu ist er unvollständig, 
da der Regulierungsplan und auch der Be- 
bauungsplan fehlea. Die Landesregienmg hat 
zu den Kosten des Fkhenwidmungsplanes 
seinerzeit einen Zuschuß von 25 Prozent ge- 
wiihrt, das sind rund 54.000 S. Das Land Nie- 
derästerreich wind aber zufolge seiner finan- 
ziellen Situation und der Bestimmungen auf 
zwangsweise Erstellung der Flächenwid- 
mungspläne nicht imstande sein, alle Geme5.n- 
den zu unterstützen. Dies whrd insbwontdere 
die kleinen Gemeinden hart treffen, denn 
deren A'ufgaben sind oft fast so groß wie jene 
der großen Gemeinden, so daß die notwen- 
digen Mittel nicht zur Verfügung stehen wer- 
den. Diese Bedenken möchte ich zum Raurn- 
ordnungsgewtz vorbringen. Es steht fest, daß 
der Flächenwildunungsplan eine autonome 
Au5gabe der Gemeinden ist. Die Gemeinden 
wenden natürlich durch die Auf.;ichtsbeihöride 
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gezwungen werden, auf ihre Nachibargemein- 
den, auf Land und Biund Rücksicht zu neh- 
men. 

Die im Raumordnungsgesetz enthaltenen 
Bestimmungen bringen für die Gemeinden 
nicht nur Vorteiile, sondern auch Nachteile. 
Ich möchte auch dazu ein Beirspiel anführen: 
Die Bundesstraße 17 ist bis in die Gegend 
von Wiener Neustsdt die meist befaihrene 
Straße und soll vierbahnig ausgeibaut wer- 
den. Bis Wiener Neudorf ist dies bereits ge- 
schehen; der Ausbau soll bis Günselcdorf 
fortgesetzt werden. Außerhalb der Gemeinde 
Taais'lnirchen ist die Straße schon drei- be- 
ziehungsweise vierbahnig. Traiskirchen soll, 
nachdem keine Möglichkeit besteht, die Bum- 
desstraße vierb'ahnig auszubauen, umfahren 
wenden. Bereits im Jlahre 1948 hat die Ge- 
meinde mit dem Bund über diese Angelegen- 
heit beraten; es wurde ein Umfahrungspro- 
jekt erstellt. Die Gemeinde Traiskirchen hat 
ihre Einwände erhoben, und diesles Projekt 
ist in der Folge sang- und kllanglos unter- 
gegangen. Unkr dem seinerzeitigen Landes- 
hauptmannstellvertreter Karg1 wunde die 
Bundesstraße 17 bis zum Ortsbeginn drdibah- 
nig unid zum Teil vierbahnig ausgestaltet. Die 
Ortsdurchfahrt wurde dann unter dem ver- 
storbenen Landeshauptmann Figl, ebenfalls 
mit einem großen Beitrag der Gemeinde 
Traiishirchen gefövdert, hergestellt. 

Nun steht aber fest, daß die ganze Filüs- 
sigkeit des Betriebes unterbunden wind, weil 
die Orbsenge Traiskirchen besteht. Eine Aus- 
weichmögKchkeit durch Traiskirchen @bt es 
nicht, daher muß eine Umfahrung gemacht 
werden. Die Planer waren dann bei der 
Gemeinde Traiskirchen, sie haben uns drei 
Projekte vorgelegt. Das eine zeigte die Durch- 
fahrt durch Traickirchen, das zweite dlie Um- 
falhrwng Traiskirchens iiber Tribuswinkel 
usw. Nun haben wir die Umfahrung, die bei 
den Gaswerken in Tranislrirchen beginnen soll 
und jetzt schon durch ein Siedhngsgelbiet 
fülhrt, abgelehnt, und zwar nicht mr aus dem 
Grunde, weil wir sagten, jetzt wind Traiskir- 
chen nicht nur in zwei Teile zerschnitten, 
liinks und rechts der 17er-Straßq sondern 
weil es durch die Umfahrung noch einmal 
in zwei Teile zerschnitten wirrd. Es wäre dann 
also in vier Teile zerschnitten, und es wäre 
eine andere Umfahrung besser. Noch dlam 
kommt diese geplante Umfahrung sehr teuer, 
weil doch schon viele neue Sedhngshäuser 
gebaut wurden. Die Gemeinde Traiskirchw 
hätte sich vielleicht noch damlit abgefunden, 
daß diese Straße dort gemacht wird. Als man 
aber fragte, wird das Projekt nun durch- 
geführt oder nicht, wurde ums darauf er- 
widert: Ja, das wissen wir nicht, das kann in 

sechs Jahren, das kann in 15 Jahren sein. Das 
heißt also, die Planung weiß nicht, wird das 
überhaupt durchgeführt, unld wann wird das 
durchgefiihrt. Damit wird die Raumordnung 
in Traiskirchen unterbunden, weil man dort 
nichbs planen kann. Dem was geschieht, 
wenn man jetzt ein Haus hinbaut u id  die 
Fachleute sagen, da kommt die Straße her. 
Das friißt uns doch kein Hund mehr aus der 
Hand. Ich sage daher, so sohön der Schutz 
der GemeinIden angeführt ist, so nachteilig 
können die Bausperren u d  die Vorrang- 
flächen natürlich für die Gemeinde siein. 

Meine Herren des Hohen Hauses! Dieses 
Gesetz ist sicherlich ein gutes Gesetz. Es iist 
sehr zu begrüßen, aber eines muß festgwtellt 
werden, wenn es nur auf dem Papier steht, 
bleibt es ein Fetzen Papier. Wenn hier nicht 
eine kooridinierende Aribeit zwischen Land 
und Gemeinden einsetzt, dann wird au8 dem 
schonen Gesetz, das wir heute beschließen, 
nichts werden. Es wird heute eine Menge 
Lobreden geben; in späterer Zeit wirid man 
dann vielleicht sagen: Wals haben wir denn 
da angestellt? Wir halben ja dem Gesetz kein 
Leben eingehaucht. Nur, wenn wir uns alle 
bemühen, ob links oder rechts, dafs Gesetz zu 
verwirklichen, dann kann es zum Segen von 
Niederösterreiich gereichen. (Beifall bei der 

DRITTER PRÄSIDlENT REITER: Zu Wort 
gemeldet ist Herr Abg. Dip1.-Ing. R o b 1. 

Abg. Dip1.-Ing. ROBL: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Es war zu erwarten, daß stich 
hier im Hause über diese Gesetzesvorlage, 
das niederösterreihische Raumordnungs- 
gesetz, eine längere Debatte entwickeln 
würde, als dies bei anderen Gesetzen der Fall 
war. Darf ich vielleicht einleitend einige 
grundsätzliche Bemerkungen machen. Ich 
möchte meiner Freude darüiber Aulsdruck 
geben, diaß wir heute ein so umfassendes 
Raumordnungsgesetz beschließen. Ich habe 
bei der ersten hlsschußsitzung sehr deutlich 
darauf hingewiesen, daß meine Fraktion diese 
Ausschußberatungen nicht nur ernst nimmt, 
sondern daß sie sie zügig führen w i d  und 
daß wir bei Behandlung dieses Gesetzes kei- 
nen weiteren Aufschub Wiilssen wollen. Wenn 
Aibg. Marsch meint, daß dieses Gesetz im Aus- 
schuß gründlicher beraten hätte wevdlen sol- 
len. .  . (Zwischenruf links: Das hat er nicht 
gesagt.') Herr Abg. Stangler ist schon darauf 
eingegangeln. Er hat -sagt - ich habe mit- 
geschrieben, Herr Abg. Grünzweig! -, es 
hätte im Ausschuß ehe  gründlichere Beratung 
verdlient. (Zwischenruf Links: Falsch!) Ja- 
wohl, Sie können hundertmal sagen, das 
ist falsch. Lesen S e  das im Sknographischen 
Protokoll nach. Ich darf sagen, wir von der 

SPÖ.) 
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OVP haben dafs sehr eingehend beraten; das 
haben Sie uns auch in Ihren Antwortreden 
im Ausschuß zur Genüge bestätigt. Das 
Raumoridmngsgesetz schließt damit in Nie- 
derästerreich auf einem sehr wichtigen Ge- 
biete eine Gesetzeslücke. Wenn wiir es auch 
heute noch nicht so überblicken können, so 
werden wir doch in einigen Jahren feststel- 
len können, daß wir mit dliesem Gesetz nicht 
nur ein sehr modernes, sondern auch ein 
fortschrittliches Wierk erarbeitet halben. 
Meine Fraktion war in sehr eingehenden 
Klubberatungen zu der Uberze-g gekoun- 
men, daß das von Herrn Landeshauptmiann- 
stellvertreter Dr. nschadek dem Landtag vor- 
gelegbe niedertisterreichische Planungsgesetz 
- so hat es gelautet - nicht auisre'ichend ist. 
Und, wenn Sie mich jetzt wieder korrigieren, 
Herr Abg. Mansch sagte: Das sollte nur eine 
Basis für die weiteren Beratungen seiin. Wir 
sind zu der AufBassung gelangt, daß sowohl 
die überörtliche als auch die örtliche Raum- 
ordnung im Gesetz zu verankern sein muß. 
Eine so wichtige Materie soll nämlich wipk- 
liich in einem eigenen Gesetz gefaßt wenden. 
Das ist erfreulich, Henr Kollege Marsch - ich 
glaube, auch das haben Sie in der Ausschuß- 
Sitzung gesagt -, dienn Sie schließen sich 
gerne unserer Auf$assung, unserer ganzen 
Systematik in der Frage des Raumordnungs- 
gesetzes an (Zwischenruf bei der SPU: Nach 
fünf Jahren!) Wir haben es nicht verhindert, 
wir haben ein grundlegendes Gesetz vor- 
gelegt, das Sie gubgeheißen haben und dem 
Sie die Zustimmung gege'ben haben. 

Ich möchte mich nun mit einigen Bestim- 
mfungen des Raumondnungsgesetaes näher be- 
fassen. Der Q 1 behandelt die Ziele der über- 
örtlichen und auch der örtlichen Raumord- 
nung. Ich verweise auf die Sicherstellung von 
Gebieten und Flächen für die Land- und 
Forstwirtschaft. Damit, muß 'ich feststellen, 
anerkennt der Gesetzgeber nicht nur die Er- 
haltung der Land- und Forstwirtschaft sowie 
deren Betriebe, sondern es ergibt sich damit 
auch ein Hinweis auf die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der niederösterreichiischen L a d -  
und Forstwirtschaft. Eine mddeme Land- und 
Forstwirtschaft kann nur in einem gesamt- 
wirtschaftlichen, funktionsfähigen ländlichen 
Raum gedeiihen, aber anich der ländliche 
Raum wäre ohne Land- und Forstwlrbschaft 
der Verödung prekgegaben. Die Statistik 
iiber die der niederästerreichischen Lanudwirt- 
scbaft zur Verfügung stehenden Flächen und 
im besonderen der landwiatsohaf tlichen Nutz- 
flächen, und da wieder der Ackerflächen zeigt 
einen großen Rückgang des Ackerlandes in 
Österreich und auch iin unserem Bundesland 
Niederästerreich. Seit 1956 hat die &er- 

reichische Landwirtschaft 120.000 Hektar 
Ackerland und die nieiderösterreichische 
Landunirtschaft 23.000 Hektar Ackerland ver- 
loren. Das bedeutet, daß in Niedertisberreich 
ein Viertel der Betriebe ein Hektar Ackerland 
verloren hat oder daß 2300 niederöster- 
reichische Bauern mit 10 Hektar Ackerland 
ihren gesamten Gnunid und Bolden verloren 
haben. Der größte Teil dieser vedorengegan- 
genen Aclrerfläche, also d'er wertvollste Teil 
der landwirtschaftlichen Produktionsgrund- 
lage, ist unter anderem, wie wür wissen, für 
die Errichtung von Siedlungen, aber auch für 
die Errichtung von Industrieanlagen, Indu- 
stniegeländen, aber auch für Straßenbauvor- 
haben verwendet worden, während iür Sied- 
lungsmahahmen und Industriegründungen, 
Erweiterungen von Industrieanlagen die 
Grwnidalbgabe auf  freiwilliger Basis erfolgt. 
Wir wissen, daß dies bei Straßenbauvorihaben 
eine sogenannte Pflichtabgabe ist, die ja bis 
zur Elnteiignung führen kann. 

Die Gmndabgabe für die Autobahn, für 
Schnelllstraßen und für Umfahrungen von 
Gemeinden bezieht sich nicht auf einige 
Quadratmeter, sie beträgt bei dem einm 
oder anderen Landwirt mehrere Hektar. &- 
mit ist oft eine wesentliche Vex+kleinerung der 
Praduktionsgmndlage und sehr häufig auch 
die Aufgabe der selbstiindigen laadwirt- 
schaftlichen Erwenbstätigkeit veiibunden. 
(Präsident Weiss übernimmt den Vorsitz.) Es 
mußte daiher in ldiesem Gesetz größter Wert 
darauf gelegt werden, die land- und forst- 
wirtschaftlichen Flächen in unserem Bundes- 
land zu sichern. Wir haben in Niederöster- 
reich noch unpraduktive Flächen, Flächen mit 
sehr geringem land- und forsbwirtschaft- 
lichem Ertrag, ldie vor allen Diingen durch 
Meliorationsmaßnahmlen verbessert, (da heißt 
in Ackerland umgewandelt werden und 
höhere Erträge, also ein größeres Einkommen 
für die Landwirbschaft bringen können. Ich 
erblicke daher in der Zielsetzung )des Raum- 
ordnungsgesetzes, daß auch für die Gewin- 
nung und Verbesserung von Flächen noch 
mehr Anstrengungen unternommen wendem 
müssen, als dies bisher der Fall war. Die 
Landwirtschaft braucht Grund und Boden, sie 
braucht Ersatzflächen für jene Grundtstiicke, 
die in Zukunft der Landwiirtschaft durch 
neue RaumoridnungsprogramUne entzogen 
werden. 

Aber nicht nur rein landwirtschaftliche, 
sondern auch forstliche uberlegungen müs- 
sen bei der Behandlung (des Raumordnungs- 
gesetzes berücksichtigt werden. Bei ider Ver- 
kehrserschließung, bei der Arbeitsmarkt- 
entwicklung, bei Abgalsproblemen (der Indu- 
strie, in der Siedlungstätigkeit und im Frem- 
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denverkehr ist der Wald ein mitgestaltendes 
Ellement. Des Bemühen um billiges Bauland 
und der Trend zum Wochenenidhaus in 
Waldlage sind verstäindlich, müßten aber ab- 
gelehnt werden, wenn sie sich nicht in ein 
foristliches Reumoridnungsprcrgramm einfügen 
lassen. Bannwältder und Windschutzigürtel 
sind allgemeinle Anliegen und berühren kei- 
nesfalls nur die Forstwirtschaft. Raumond- 
nungsprcvbleme ergeben sich aber auch irn 
engeren Bereich der Land- und Forstwirt- 
schaft, bei der Auffonstung landwirtschaft- 
licher Grenzertragsböden, für die Almwirt- 
schaft oder bei der Waldausstattung bäuer- 
licher Betriebe und hinsichthich der Einkom- 
mensenhvicklung der Bevöllkerunig. 

Da für die Raumordnung auf Grund der 
ästerreichischen Bundesverfassung kein 
eigener Kompetenzbereich gegeben ist, fallen 
alle forstlichen Ranimordnungsrnaßnabmen - 
ebenso wie das Forstwesen selbst - in die 
gesetvgeberische Kompetenz des Bundes und 
nicht der Landtage. Hierzu zählen tauch alle 
jene Gesichtspunkte, die bei der Behanldlung 
des Waldes zur Wahrung öfientlicher Inter- 
essen Beachtung finden mülssen; also Fragen 
des Naturschutzes, des Fremdenverkehrs und 
auch (der Gesundheitsfürsorge. 

Da meiner Meinung nach auch diese Fra- 
gen außerhalb unseres Landesbereiches lie- 
gen - weil wir für diie gesetzliche Regelung 
nicht zuständig sind -, sie jedoch einer ge- 
setzlichen Regelung bedürfen, erlaube ich 
mir, dem Hohen Landtag einen Resolutions- 
antraig zu unterbreiten. Ich bitte Sie, sehr 
geehrte Damen und Herren des Hohen Kau- 
ses, bei der Absbimmung dieses Gesetzes auch 
meinem Resautionsantnag die Zrustimunung 
zu geben (liest): 

,,RESOLUTIONSANTRAG des Abgeordne- 
ten Dip1.-Ing. R o b 1 zur Vorlage der Landes- 
regierung, betreffend den Gesetzentwurf über 
die überörtliche Raumplanung in Nieder- 
Österreich (Niederösterreichisches Landespla- 
nungisgesetz), Ltg. 266. Die Landesregierung 
wird aufigefordert, bei der Bundesregierung 
zu erwirken, daß diese die gesetzgeberischen 
Maßnalhmen zur Erlassung eines Ihindea- 
raumordnungsgesetzes in die Wage leitet und 
hierbei darauf Bedacht nimmt, daß durch 
Miaßnahmien der Raumondnung insbesondere 
der Wald als ein mitgestaltendes Element bei 
der Verkehriserschließung, der Aribeitsmaakt- 
entwicklung, im Fremdenverkehr, in der 
Siedlungstätigkeit usw. entsprechende Be- 
rücksichtigung findet." 

Ein Ziel1 der ü'berörtlichen Raumplanumg, 
das auch im Q 1 Abs. 2 Z. 8 festgeliegt ist, ist 
die Erhaltung, der Schutz und die Pflege der 
Landschaft sowie die Sichenung und (die Ge- 

staltung von Ephdhngsgebieten. Noch vor 
20 Jaihren konnte niemand ahnen, daß den 
europäischen und daimit den österreichischen 
und auch den niederösterreichischen Bterg- 
beuerrqgebieten neben der Agrarpraduktion, 
neben fdfer Forstwirtschaft neue große Auf- 
geben als Erhalungszentren zugunsten !der in 
Ausdehnung begriffenen städtischen Bevölke- 
rung erwachsen würden. Unsere Bergregio- 
nen, ein mehr als jaihrtawsendalter Kultur- 
raum, galten mancherorts schon als abge- 
schrieben. Von Rotmantikern sprach man, 
wenn die Bergbauern ihre Existenz und 
Lebensberechtigung unter Beweis gestellt ba- 
ben. Wer achcvn die respektablen Leistungen 
der Bergbauern in der Agrarproduktion nicht 
zur Kenntnis nehmen wollte, mußte !sich aiber 
in den letzten Jahren Sberzeugen lassen, daß 
die Bewohner tder durch Lärm, Rauch und 
Gestank verseuchten Großstä'dte unsere 
Bevgigebiete als Erholungsraum (dringend 
nötig haben und auf die Bengbauern als 
Hüter und Bewahrer der Kulturliaodschaft 
nicht verzichtet werden kann. (Beifall bei der 

Für viele Maßnahmen, die im Gesetz auf- 
scheinen, wird die Laindwirtschaft Grund und 
Boden zur Verfügung zu stellen ha'ben. Für 
Raumordnungsprogramme soll jedoch nur 
soviel Grund und Baden zur Versiigung ge- 
stellt werden, als wirklich hierfür bean- 
sprucht werden muß. Das heißt also, daß Wir 
gerade bei der Fassung dieses Gesetzes in der 
Frage der Vonbehaltsflächen sehr genaue 
ulberlegungen aingestellt halben. Die Land- 
wirtschaft, das möchte ich besonders hervor- 
heben, steht jedem niederösterreichischen 
Raumordnungsprogram, ob es jetzt Landes- 
teile oder einzelfne Gemeinden betrifft, posi- 
tiv gegenüiber, wenn es der niiederölster- 
reichischen Bevölkemng oder Bevölkerungs- 
teilen dient. Die Landwirtschaft muß aber 
auch auf die Erhaltung ihrer eigenen Lebens- 
gmndlage, nämlich ihres Grund und Bodens, 
bedacht sein. Es sollen daher in einem Flä- 
chenwidmungsplan nur solche Voribehalts- 
flächen ausgewiesen werden, die für Maßnah- 
men wie sie im Q 16 aufgez3hlt sind, venven- 
det wenden. Es soll jede Spekulation mit 
landwirtschaftlichem Grund unterbunden 
wenden. Daiher waren auch die Abs. 4 und 5 
des Q 16 so zu fassen, daß Enteignungen nur 
für ganz wenige, sehr wichtige Maßnahmen 
zulässig sind. Auch d'er Abs. 12 (des 5 16 ist für 
die Grundeigentümer von ganz (immenser Be- 
deubung. Es kann eine Dnteignung aufgeho- 
ben werden, wenn die enteignekn Flächen 
nicht dem im Flächenwiidmungsplian aus- 
gewiesenen Zweck zugeführt werden. Diese 
zehnjähnige Frist, die im Gesetz verankert 

OVP.) 
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ist, muß auch fiir die Gebietskörperschaften 
ausreichend sein, um geplante Vorhaben in 
Angriff zu nehmen. In (der Aufhebung der 
Enteignung liegt also eine gewisse Sicherheit, 
daß Enteignungen nur dann erfolgen, wenn 
sie notwendig sind, das heißt, wenn es das 
lallgemeine Wohl erfordert. 

Eine weitere Sicherheit in diesem Gesetz 
liegt noch darin, daß bei ,der Wiederherstel- 
lung der früheren Eigentumsvenhältnisse der 
Schaden, der )durch die Enteignung enbstan- 
den ist, gutzumachen ist. Der ländliche Raum 
muß also auch nach diesem Gesetz entspre- 
chend geschützt werden. 

Nuln darf ich mich, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, einem anderen Kapitel, 
das lau& im Raumordnungsgesetz genau fest- 
geJegt ist und über \das schon einige Kollegen 
gesprochen haben, zuwenden, und zwar der 
Örtlichen Raumordnung und im speziellen 
dem Flächenwihungsplan. Schon die Bau- 
ordnuing des Jahres 1883 - wenn sie auch 
nicht den Begriff des Flächenwidmungspla- 
nes kennt, so doch den des Reguliemngspla- 
nes - hat sich mit Raumordnungsmaßniah- 
men befaßt. In ldiesem Punkt ist also die alte 
Bauodnung gar nicht so überaltet. Der Q 5 
der Niederösterreichischen Bauordnung 
regelt allerdings die Verbauqng bisher freier 
Plätze (sowie die Wiederverbauung größerer 
Branidstätten und die Fälle der Regulierung 
der Straßen und Gassen eines Ortes oder 
einzelner Ortsteile. Man {ist 'davon ausgegan- 
gen - sofenne nur Verbauung geeignete freie 
Plätze zur Verfiigung stehen -, daß nach 
einer entsprechenden planlichen Vorsorge 
verbaut werden soll. Die Gemeilndwrfas- 
sungsnovelle des Jahres 1962 hat auf diesem 
Gebiet eine Änderung gebracht, und zwar im 
Art. 118 Abs. 3 des Bundesverfassungsgeset- 
zes. Hier zählt der Bundesverfassungsgesetz- 
geber alle behördlichen Maßnahmen, die in 
den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden 
fallen, auf, runter anderem auch die örtliche 
Raumplanung. In Abweichung von dem vom 
Verfassungssgesetzgekr im Art. 118 Abs. 3 
Z. 9 des Bundemerfassungsgesetzes verwen- 
deten Begriff ,,örtliche Raumplanung" wird 
im Gesetzentwurf jetzt analog der übmört- 
lichen Raumordnung der Begriff ,,örtliche 
Raumordnung" verwendet. Nach den letzten 
Erkenntnissen der Wissenschaft Lst nämlich 
Raumplanung nur ein Teil der Raumord- 
nung, [durch welohe die Raumordnungsziele 
im Wege von Maßnahmen, die sich aus- 
sohließlich auf die Widmung und Nutzung 
von Grund und Boden beziehen, gerichtet 
werden sollen. Die öntliche Raumordnung 
geht auf die Bestimmungen (des Q 5 ider Nie- 
derösterreicl-ischen Bauordnung aus dem 

Jahre 1883 hinaus, also ein Mächenwid- 
mungsplan für (das gesamte Gemeindegebiet, 
nicht nur für freie Rlätze oder Brandstätten. 
In diesem Flan ist zwischen delm Bauland, 
dem Grünland und den Verkehrsflächen zu 
unterscheiden. Das örtiliche Raumordnmgs- 
programm umfaßt aber auch - ldlerdiings 
nicht zwingend, wie dies beim überörtlichen 
Raumordnungsprogramm der Fall ist - 
Maßnahmen der Privatwirtschaftsmnaltung 
der Gerneinden. Der Gemeinderat kamn da- 
durch den Büagermeister und den Gemeinde- 
vorstand an die ihm vorschwebenden Raum- 
ondnungsziele in Zukunft, wenn (dieses Gesetz 
in Kaaft ist, binden. Es ist richtig, daß die 
niederösterreichischen Gemeinden in den 
letzten zwei Jabrueihnhen sehr viele beacht- 
liche kommunale Leistungen enbracht haben. 
Wenn wir aber heute prüfen, ob dl diese 
kommunalen Taten richtig waren, dann er- 
sehen wir, daß auch mancher Fehlgriff er- 
foligte, daß manche Fehlinvestition sich hätte 
vermeRiden lassen. So beispielsweise wenn 
man bei der Anlage eines Müllabbgerungs- 
platzes nicht auch auf die Grundwasserver- 
hältnisse Rücksicht nimmt, wenn man nicht 
schon vor Freigabe eines Siedlungsgebietes 
einen Bebauungsplan erstellt hat oder wenn 
mcan Erholungsflächen nur dabnn plötzlich aus- 
weist, wenn sich irgendwo ein freies Grund- 
stück zum Kauf anbietet, um eine Industrie- 
gründung zu ermöglichen, und Grundstücke 
auf eigene Kosten oder unter übernahme der 
Aufischliehngen - ohne die Standortfrage 
ernstlich zu prüfen - nur Verfügung gestellt 
wenden und es sich später herausstellt, daß 
aus verschiedenen Gründen eine Fehlinvesti- 
tion getätigt wurde. Es ist also nicht so, daß 
man sich nicht schon bisher Gedanken dar- 
über geunacht hat, wie sich das Leben in !der 
Gemeinde abspielen soll; es haben alber die 
Planungen vielfach i'hr Ziel nicht erreicht, 
weil es an einem Gesamtkonzept auch in 
unseren Gemeinden gefehlt hat. Jeder Korn- 
munalpolitiker wird zugeben müssen, daß 
Fehlplanungen im nachhinein nur sehr 
schwer bereinigt werden köinnen, und dann 
ein VieHaches von dem kmten, Wals den Ge- 
meinden eine vorzeitige, gezielte und umfas- 
sende Ordnung an Ausgaben vemrsacht 
hätte. Der Gesetzentwurf zwingt also die Ge- 
meinden dazu, auf längere Sicht den ge- 
meindlichen Lebensraum einzubeilen, auf län- 
gere Sicht den gemeindlichen Lebensraum in 
seinen Grundzügen genau zu regeln. Dadurch 
wenden einerseits weitgehende Fehlinvesti- 
tionen vermieden, anderseits wird aber er- 
reicht, daß sich die Gemeintden nicht in einer 
widersprechenden Weise zueinlander a b i k -  
keln. Mit der Erlassung eines Flächendd- 
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mungsplanes ist auch die Voraussetzung ge- 
geben, um in bestimmten Gebieten, das ist 
nöndlich, südlsich und westlich von Wiein sehr 
eindeiutiig der Fall, de'm wilden Siedeln, das 
während der Kriegszeit begonnen hat, end- 
:ich ein Ende zu bereiten, das Iden- Gemein- 
den und der Landwirbchiaft in dea letzten 
Jahren große Songen blereitete. Dies ist durch 
das Raumoridnungsgjesetz, durch die zwin- 
gende Vorschreibung von Flächenwi'dmungs- 
Plänen kiinftighin zu unterbinden. F'iir die 
Aufschließung solcher oft ohne jede Bau- 
genehmigung entstandenen Wochenendsia 
lungen, die sehr häufig unsere sck6ne nieder- 
österreichische Landschaft vemnstalten, 
wären nach Berechnung der Raumordnungs- 
fachleute heute hundert und aber hunldert 
Millionen Sch~illing notwendig, diie weder das 
Land noch die zuständige Gemeinde aufbrin- 
gen können. Der Landbag ist daher bemüht, 
auch durch dieses Gesetz den Gemeinden bei 
der Bewältigung dieser Aufgaben zu helfen. 

Aus meinen Ausführungen möge nicht her- 
ausgehört werden, daß die Landwirtschaft 
gegen die Errichtung von Siedlungshäusern 
sei. Was verlangt werden muß, ist, daß Sied- 
lungen kihftilghin nur in den im Flächen- 
wildmungsplan ausgewiesenen und dazu be- 
stimmten Gebieten entstehen, und zwar zu 
einer finanziell tragbaren Aufschließung. 

Die ÖVP-Abgeordneten waren sich daher 
darüber im klaren, daß schon aus rein tech- 
nischen, abler auch finanziellen Gründen - 
und damit komme ich auf die Ausfshrungen 
des Abgeordneten Jirovetz - nicht alle Ge- 
meinden des Landes Niederösterreich inner- 
halb kürzester Frist solche Flächenwidmungs- 
pläne verfiassen können; es ist hier eine 
sechsjährige Frist vorgesehen. Ich möchte 
hier nicht zum Ausdruck bringen, daß man 
auf alle Fälle eine Verlängerung vom Land- 
tag wird beschließen lassen, wenn man sieht, 
daß diese sechsjährige Frilst nicht ausreicht. 
Man wind auch hier eine Ordnung vom Land, 
von unseren Raumordnungsfiachleuten hin- 
sichtlich der Gemeinden erstellen müssen, die 
schon i'm nächsten und übernächsten Jahr auf 
alle Fälle einen salchen Flächenwidmungs- 
plan zu erstellen haben. Es handelt sich ja 
um eineinhalb Jahre und nicht nur um ein 
Jahr, wsie im Gesetz steht, denn das Gesetz 
tritt erst mit 1. Jänner 1969 in Kraft. 

Eis wird aber schon in Kürze veröffentlicht 
werden. Die Gerneinden haben also sechsein- 
halb Jahre Zeit, um den Flächenwiidmungs- 
plan beztehungswebe eineinhalb Jiahre - 
und nicht nur ein Jahr -, um einen verein- 
fachten Flächenwidmungsplan zu erlassen. 
Zusammenfassend kann daher gesagt Weden, 
daß es auch auf dem Gebiete der örtlichen 

Raumordnung zur Erreichung der Ondnungs- 
ziele einer Vielzahl von Einzielmaßnahmen 
behördlicher, aber auch privatwirbschaftlicher 
Natur bedarf. Hier wie überall ist die Ab- 
stimmung der Einzelmaßnahmen auf ldias ge- 
meinsame raumordnungspolitkche Ziel drin- 
gend erforderlich. Gesamte Planungen oder 
Maßnahmen können im Einzelfall sogar zu 
raumordnungspolitisch negativen E r g e h '  w e n  
führen. 

Hoher Landtag! Wir alile wollen an den 
heutigen Beschluß die Hoffnung und Erwar- 
tung knüpfen, daß in Hinkunft viele örtliche 
und überörtliche Raumordnungsprogramme 
im Beirat beschlassen werden, die eine giin- 
stige Weiterentwicklung unseres Lamdes und 
unserer Gemeinden zum Wohle (der nieder- 
österreichischen Bevölkerung bringen. (Bei- 
fall bei der övp.) 

PRÄSIDENT WEISS: Als letzter Redner ist 
der Herr Abg. G r a f gemeldet. 

Abg. GRAF: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Hohes Haus! Sehr geehrte Damen unld Her- 
ren! Die Zeitung „Die Presse" schrieb am 
6. April 1968: „Raumplaner sind für Neben- 
bahnen. Die Ankündigung der Betriebsstill- 
legungen hatte massive Proteste zur Folge. 
Unter den Kritikern dieses Planes befin'den 
sich auch die Raumplaner, die gerade in der 
Einstellung der niederösterreichischen Ne- 
benbahnen einen kraisssen Witderspruch zur 
beaibsichtigten Verbesserung der Infrastruk- 
tur des Landes erblicken." Es wind weiter 
berichtet, daß das Institut Wurzer der Tech- 
nischen Hochschule in Wien im &ahmen des 
Professorenberichtes darauf hinweiist, daß die 
regionalpditischen Fakten im Vergleich zu 
den betriebswlirtschaftlichen Daten bei den 
Österreidzbchea Biundesbahnen zu geringe 
Beachtung fänden. Schließlich habe das 
Ulnternehmen auf idmie .öffentlichen Interessen 
Bedacht zu nehmen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe 
mir vorgestellt, idaß es zur Gesetzesvorlage 
eine praktische Nutzanwendung sein würde, 
wenn wir dem von uns vorgelegten Dring- 
iichkeiitsantrag die einhellige Zustimmung 
geblen. Die Bemerkung deis Henrn Abg. Stang- 
ler läßt vermuten, Idaß Sie diesem Antrag 
die Dringlichkeit nicht merkennen, was 
eigentlich sehr verwunderlich ist, da die Be- 
gubachtungsfrist des Vfirfahem mit 30. Mai 
enidet. Es liegt nur noch eine verhältnismäßig 
kurze Frist von drei Wochen vor uns. Ich 
frage Sie daher, insbesondere auch Sie, Henr 
Landeshauptmann: Wlann ist denn etwas 
dringlich? kt die Frage der Niebenbahnen 
nicht wertvoll genug, u m  (dringlich behan- 
delt zu weyden? Sie ist btestimmt dicht 
nebensächlich unld es wäre unseres Erachtens 
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clringenid, den Tercmin, der am 30. Mai 
1968 endet, zu blerüdksichtigen. Es ist wohl 
Irichtig, daß die Laadesregierung bereits 
eine Stellungnlahme verfaßt hat. Ich erlaube 
mlir, darnach zu fragen, worauf sich (diese 
Stellungnahme stützt. Sind die Unterlagen 
der Osterreichischen Bundesbahnen geprüft 
woriden? Es zeigt sich nämlich, daß die finan- 
ziellen Angaben bei näherer Beleuchtung vor 
allem bezüglich der Ausgaben für das Perso- 
nal einer Oberprüfung nicht standhalten. Ich 
frage weiter, ob von Seiten des Herrn Lan- 
deshauptmalnnes oder der Landesregierung 
Gegenvorschlage gemacht wurden, denn es 
geht nicht allein um das Problem der Neben- 
bahnen, es geht letzten Endes um ein Gesamt- 
verkehrskonzept für Niederöisterreich. Meines 
Erachtens kann man die Einlskllung der 
Kcbenbahnen nicht ohne weiteres hinnehmen, 
zumal sich von 30 Nebenbafhnen 22 in Nie- 
derösterreich befinden. Die Länge dieser 
22 Nebenbahnen beträgt 450 Kilometer, und 
ich gJaube daher, daß diese Frage insbeson- 
dere auch die Raumordnung betrifft, (die für 
die niederösterreichische Bevölkerung von 
äußerster Dringlichkeit ist. Bei folgeinden 
Strecken handelt es sich um Gesamteinstel- 
lungen: Freilanid-Türnitz, Gänserndorf- 
M(istelibach, Stammersdorf-Dobermannsdorf, 
Drösing-Zistersdorf, Sigmundsherberg- 
Lea, Siebenbrunn-Engelhartsstetten, 
Staatz-Yibbsitz, Gmünd-Litschau, Gmünd- 
Groß-Gerungs, Traisen-Kernhof und Kiien- 
berg-Gaming-Waidhofen an der Ybbs. Diese 
Strecken sollen also zur Gänze elingestellt 
werden. Wenn wir die Einnahmen bezie- 
hungsweise die Gütertonnage auf diesen 
Bahnstrecken betrachten, so müssen wir 
feststellen, ldaß es sich um ansehnliche Zah- 
len handelt, die für die gesamte Wirtschaft 
Niederösterreichs von ungeheurer Bedeutung 
sind. Auf folgenden Strecken ist die Einstel- 
lung des Personenverkehrs beantragt: Rebz- 
Drosendorf, Enzersdorf-Dobemanndod, 
Mistelbach-Hohenau und Pöchlann-Kien- 
berg-Gaming. Bei 17 Strecken ist die Unter- 
suchung noch nicht abgeschlossen. Da die 
Gesamtlänge der betroffenen Strecken 
1200 Kilometer beträgt und zwei Drittel des 
Schienennetzes im Bereiche der Bundasbahn- 
direkbion Wien ausmacht, frage ich noch ein- 
mal, wb dieser Umstand für den Niederöister- 
reichischen Lancdtag und (die Niederösterrei- 
chische Laindesregierung keine dringliche An- 
gelegenheit darstellt. Diese Materie gewinint 
noch an Bedeutung, wenn man eine Land- 
karte zur Hand nimmt, um zu sehen, wo sich 
die Nebenbahnen befinden. Im Bezirk Gän- 
serndorf sind es allein sieben, so daß nur die 
Nordbahn und die Flügelbahn Marchegg be- 

ziehungsweise die durch das Marchfeld füh- 
rende Ostbahn übrig bleiben, alle anderen 
Querverbindungen entfallen. Ich gratuliere 
dem Herrn Prälsident Reiter, dessen Heimat- 
gemleinde, die Stadt Zistersdorf, nach Einsbei- 
lung !der Nebenbahn ohne Bahnlinie verblei- 
ben wird. Sehr geehrte Herren! Ich frage des- 
halb noch einmal, ob denn das wirklich keine 
dringliche Angelegenheit ist. Wenn wir die 
Landkarte weiter betrachten, so sehen wir, 
daß sich die Nebenbahnen im Nordteil und 
Nordostteil des Landes befindeIn, in Gegen- 
den, die zu den Notstandsgebieten zählen. 
Die Bezeichnung für dieses Gebiet stammt 
nicht von mir, Landesämter haben in Vor- 
lagen darauf hingewiesen, daß das nordöst- 
liche Niederösterreich - für (das Walidvierbel 
ist es unbestritten - wirtschaftliches Not- 
sbandsgebiet ist. Hier wiederhole ich meine 
Frage: Stellt ein Einstellungsverfahren be- 
züglich Nebenbaihnlinien nicht eine Dringlich- 
keit dar? Darf ich einige Zahlen über den 
Beuirk Gänserndorf, die ich zufällig zur Band 
habe beziehungsweise aulswendig weiß, nen- 
nen: Der Bezirk hat in den Jahren 1951 bis 
1961 5000 Einwohner verloren. In diesen Jah- 
ren hat die Zahl der bandarbeiter um 
2500 Köpfe abgenommen. Die Zahl der Inidu- 
striearbeitspläbze hat sich im selben Zeitraum 
verriingert. Ich latde Sie ein, die Gemeinden 
nördlich von Gänserndorf und an der Nord- 
strecke westlich von Hohenau zu besuchen. 
Sie werden feststellen, daß diese5 Gebiet 
wirklich wirtschafltlich zurückgeblieben ist 
und dort vor allem Industrieanlagen fehlen. 
An diesen Nebenbahnen liegen Gemeinden 
und Schulen sowie Gewenbe- und Industrie- 
betriebe. Olber sie sind verschiedene Bezircks- 
ämter und Dienststellen zu erreichen. 

Sehr geehrte Herren! Wir haben gestern 
in Gänserndorf eine Besprechung gehabt, zu 
der vom Bürgermeiskr von Auersbhal und 
von mir die Bürgermeister und Vertreter der 
Dienststellen der Kammern, die an einzustel- 
lenden Strecken liegen, eingelalden wurden. 
Es betraf im besonderen die Streche Gän- 
serndorf-Mistelbach, also bis Gmeinstal, so- 
weit es iim Gänserndorfer Bezirk liegt, und es 
betnaf die Stammersdorfer Strecke bis Groß- 
Schweinbarth beziehungsweise Pirawarth 
hinüber. Ich hätte Sie gerne dabei gehabt, 
meine Herren, die Sie den Dringlichkeits- 
antrag ablehnen, damit Sie es sich a n s h ö r t  
hätten, was die Gemeindevertreter zu sagen 
hatten. Es waren mindestens 90 Prozent An- 
gehörige der Qsterreichiischen Volkispartei. 
Ich hätte Sie eingelalden, zu hören, wais die 
Vertreter der Schulen, der Vertreter des 
Bundesgymnasiums in Gänserndorf, der  Ver- 
treter der Hauptschulen in Gänserndorf und 
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Matzen und die Vertreter der landwirtschaft- 
lichen Genossenschaften, der Lagerhäuser 
und !so weiter zu sagen hatten. Die Vonsitzen- 
den ,dort wurden vom Vertreter der laadwirt- 
ischaftlichen Genossenschaft in Gänserndorf 
gefriagt, was sie jetzt machen sollten, da  sie 
schon mit der Errichtung eines Silos in Auers- 
Chal begonnen hätten. Die Kasten würden 
9,000.000 Schilling betragen. Der Bau beginne 
mit der Voraussetzung, daß man von Auers- 
thal mit der Eisenbahn über Groß-(Schwein- 
barth - einzustellende Strecke -, von Groß- 
Schweinbarth nach Gänserndorf - einzuistel- 
lende Strecke - fahren kann. Wir wurden 
auch gefragt: Was sollen wir tun? Sollen wir 
weiter bauen? Sollen wlir das Rrojekt fallen- 
lassen? Sollen wir es ändern? Ich konnte den 
Herren nur sagen: Fahren Sie zum Herrn 
Bundesminister, der soll Ihnen Antwort 
geben. Für sie bedeutet es eine ungeheure 
Dringlichkeit und da wiiederhole ich die 
Frage: Wann ist etwas dringlich? Ist dieses 
Problem der Nebenbahnen nicht für uns eine 
Dringlichkeit? Es wäre wirklcich eine schöne 
Sache gewesen, wenn wir heute an dias Raum- 
ordnungsigies&z anschließend diesen Antrag 
einstimmig beschlossen hätten. Wenn Raum- 
ordnung eine planvolle Gestaltung des 
Lebensraumes ist, dann muß ich Ihnen sagen, 
dann ist für diese Gebiete, in denen die 
Nebenbahnen stillgelegt werden sollen, dilese 
Frage ein dringendes, ein brennendes Pro- 
blem. Es sorigt sich die Bevölkerung, es isor- 
gen sich die Bürgermeister, (die Schulleiter 
und es sorgen sich die Vertreter und Leiter 
von Dienststellen und Ämtern. (Abg. Marsch: 
Es sorgt sich nicht der Herr Landeshaupt- 
mann! - Landeshauptmann Maurer: Sie 
sagen es, nur  Sie! - Abg. Marsch: W a s  tun 
Sie? Sagen Sie es. - Unruhe im Saal. Abge- 
ordneter Anzenberger: In der Vergangenheit 
herumstieren. Präsident Weiss,  das Glocken- 
zeichen gebend: Ich bitte, beleidigende Zwi-  
schenrufe zu unterlassen!) 

Sehr geehrte Herren! Ich möchte alrschlie- 
ßen mit der Feststellung, daß es sehr schaide 
ist, daß man die erste Gelegenheit, die Raum- 
ordfnung zum praktischen Nutzen der Bevöl- 
kerung anzuwenden, vorübergehen läßt. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

PRÄSIDENT WEISS: Als nächstem Redner 
erteile ich Herrn Präisiident R e li t e r das 
Wort. 

Dritter PRÄEIDENT REITER: Herr Präsi- 
dent! Meine sehr geehrten Herren! Ich hatte 
grundsätzlich nicht die Absicht gehabt, zu der 
jetzt vorliegenden Vorlage zu sprechen. Mein 
Kollege Graf hat mich iaber herausgefordert, 
doch auch einilge Bemerkungen zu machen. 
Ich habe das Gefühl, daß Herr Abg. Graf den 

Herrn Abg. Stangler, als er zu dieser Frage 
Stellung nahm, nicht verstanden hat oder 
aus politischen Gründen nicht verstehen 
wollte, um hiier im Hause so Iden Eindruck 
zu erwecken, nur die Sozialistische Partei 
wäre in der Frage (der Einstellung der Neben- 
bahnen 'besorgt. 

Meine sehr geehrten Herren! Ich war bei 
dieser Besprechung gestern in Gänserndorf 
in Vertretung des eingeladenen Präsidenten 
Weiss dabei. Ich habe einle ähnliche Bespre- 
chung vor zwei Wochen in Zistersdorf gehabt, 
wo Kollege Graf ebenfalls als zuständiger 
Mandatrar der anderen Seite eingeladen war. 
Ich hätte gewünscht, daß Kollege Graf die- 
ses Klima, dais bei diesen beiden Ausspra- 
chen geherrscht hat, auch hier iln cdiesem 
Hohen Hause eingehalten hätte. (Zwischenruf 
links: Das haben Sie verhindert!) Dort hat es 
bei dieser Frage eine sehr klare, eine sehr 
vernünftige, einheitliche Meinungsäußerung 
gegeben. Ich darf eindeutig feststellen, daß 
sich auch meine Fraktion um diese Fragen 
Sorgen macht, daß aber meine Fraktion - 
und das hat mein Freund Stangler deutlich 
zum Ausdruck gebracht - diese Frage ernst, 
sachliich und ausführliich im zuständigen Aus- 
schuß beraten sehen will. Wenn Kdllege Graf 
meint, daß die Frist der Begutachbung be- 
reits am 30. abläuft und wir keine Zeit mehr 
hätten, so darf ich dazu wohl sagen, daß das 
richtig ist, daß ich aber glaube, daß die Lan- 
desregiiesung, wenn sie es noch nicht getan 
hätte, beim Herrn Verkehrsminister unbe- 
dingt vorstellig wexden müßte, damiit diese 
Frist erstreckt wird, weil niemand, weder die 
zulstänidigen Gemeinden noch die Kammer- 
organiisationen, in  dieser kurzen Zeit sehr 
ausführlich Stellung nehmen können. Daher 
glaube ich, sehr geehrte Herren, daß auch 
wir im Ausschuß sehr viel zu 'dieser Frage 
zu sagen haben und daß man diese Dinge 
ernstlich in diesem Ausschuß beraten soll. 
Das ist die Meinuing Ider Österreichischen 
Volkspartei und nicht, wsie uns fälschlich in 
den Mund gelegt wird, daß wir eine dring- 
liche Sache verhindern wollen. Die Einstrel- 
lung der Bahnen, das ist keine parteipoliti- 
sche Fmgie, die trifft uns alle zmammen. 
Wenn Kollege Gnaf sagt, ihn persönlich treffe 
dies besonders, weil es dann überhaupt zu sei- 
ner Heimatgemeinde keinen Bahnzugang 
mehr habe, dann stimmt ldas. Ich glaube, aus 
dieser Tatsache allein heraus werden Sie uns 
doch zubilligen, daß wir nicht leichtfertiig bei 
dieser Frage handeln oder daß wir leichtfer- 
tig feststellen und sagen, !diese Einstellungen 
sind berechtigt. Meine Herren! Wollen wir 
doch alles auch von der anderen 'Seite sach- 
lich bringen. Ich habe hwte  wiederholt den 
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Namen des Herrn Verkehrsministers Doktor 
Weiß gehört. Wollen wir doch sachlich sagen, 
daß der Vorschlag zur Einsstellung dieser 
Bahnen zunächst nicht vom Herrn Ver- 
kehrsminister Dr. Weiß gekommen ist, son- 
dern von der Beneralldirektion der  Österrei- 
chischen Bundesbahnen. (Abg. Dr. Bre- 
zovszky: Dr. K a k ! )  Herr Dr. Brezowzby, Sie 
spielen jetzt auf eine Aussprache an, die auf 
Beamtensebene bei der Generaldirektion der 
Österreichischen Bundesblahnen stattgefun- 
den hat. Das haben (nur SPO-Gewerkschafter, 
Herr Aibg. Dr. Brezowzky, sowohl in Zisters- 
sdorf als auch in Gänseradorf erklärt, wo sie 
bei beid'en Besprechungen anwesend waren. 
Ich möchte jetzt nicht so gehässilg sein, Herr 
Dr. Brezovszky, wie Sie es in einem Zwi- 
schenruf waren, und sagen, vielleicht hat sich 
der Generaldirektor nicht hingewagt zu der 
Besprechung und damit tdiie Mögl~ichkeit ge- 
geben, zu sagen, Dr. Kalz hat das verbro- 
chen. Das will ich gar nicht sagen. Ich sage 
gar nichts anderes, als daß der Antrag von 
der Generaldirektion der Österreichi'schen 
Bundesbahnen gekommen ist, und idaß dort 
der Generaldirektor Ihrer Partei angehört 
und der Generaldirektorstellvertreter unse- 
rer Partei, und daß diese Herren ider General- 
direktion bestimmt unabhängig von allen 
politischen Erwägungen den Vorschlag ge- 
macht haben, über den nun 'diskutiert wind. 
Wollen wir doch diese gehässigen Dinge in 
dieser Frage beiseite lassen, weil wir damiit 
Batsächlich - und das gilt jetzt $Ür beide 
Fraktionen - der betroffenen Bevdkerung 
absolut nicht nützen. Die betroffene Bevölke- 
rung erwartet von uns, ldaß wir eindeutig iin 
djeser Frage Stellung beziehen, und das kön- 
nen wcir dann, wenn wir sachlich unter- 
mauern. Alles andere hat keinen Zweck. 
Herr Lanfdesparteisekretär Abg. Marsch, ich 
glaube, das war unquiallifiziert, wenn Sie 
Herrn Landeshauptunann persönlich angrei- 
fen und sagen, es  hätte nichts getan. 

Darf ich darauf verweisen, daß die Landes- 
regierung - und den Vorsitz in !der Laindes- 
regierung fülhrt nun einmal der Landeshaupt- 
mann - schon einmal, und zwar einstimmig, 
zu dieser Frage Stellung genommen hat. Sie 
hat eine Einstellung albgelehnt. (Abg. Marsch: 
Jetzt!) Herr Landesparteisekretär Marsch, 
auch jetzt wird etwas geschehen, aber der 
Herr Lanideshauptmann hat zunächst einmal 
an die Bezirkshauptmannschaften, an die 
Kammern die Aufforderung ergehen lassen, 
Stellung zu beziehen. Wenn die Unterlagen 
da sind, Herr Landesparteisekretär Marsch, 
wird sicherlich die Landesregierung und 
sicherlich auch der Herr Landeshauptmann 
Maurer zu dieser Frage Stellung nehmen, 

und zwar in jenem Sinn, der tatsächlich der 
niederösterreichischen Bevölkerung nützt. Sie 
brauchen keine Angst zu haben, es wird so 
geschehen, da8 es der Revölkerung Nieder- 
öisterreichs dient. Das gleiche hat vorhin 
Freund SBmgler gemeint, daß wir diesen 
Dringlichkeitsantrag nicht heute durchpeit- 
schen, sondern im zuständigen Ausschuß reif- 
lich überlegen sollen, um Stellung beziehen 
zu können. Ich ldarf Ihnen auch heute schon 
namens meiner Fraktion erklären, daß wir 
in dieser Sache eine Stellung beziehen wer- 
den, die nicht zum Nachteil der betroffenen 
Bevölkerung Niederösterreichs sein wird. Ich 
darf Sie aber bitten: Klammern wir diese 
Frage aus jelder politischen Erwägung (aus, 
denn die Bevölkerung hätte kein Verständ- 
nis, wenn wir uns gegenseitig vorwerfen, die 
Sozialistilsche Partei hat nichts getan older die 
ÖVP hat nichts getan. Draußen iist allgemein 
bekannt und auch wir alle sind davon über- 
zeugt, daß uns 'das alte zusammen jawohl 
etwas angeht und daß wir alle davon iktrof- 
fen sind. Haben wir den Mut, auch gemein- 
sam in (der Frage vorzugehen und zu sagen: 
Diese Fraige lösen wir entweder gemeinsam 
oder wir lösen sie überhaup\t nicht. (Beifall 
bei der OVP.) 

PRÄSIDENT WEISS: Zum Woirt kammt 
Herr Liandeshauptmannstellvertre6er Doktor 
T s c h a d e k .  
Landeshauptmannstellvertreter Doktor 

TSCHADEK: Hoher Landtag! Ich möchte als 
der zuständige Referent für  das Rmmord- 
nungsgesetz meiner Freude Au~sdruck geben, 
daß endlich einmal die Beschlußfassung über 
diesen Ge,setzentwurf zustande gekommen Ni&. 
Ich gebe frei, neidlos und miit Freude zu, daß 
der beschlossene Gesetzentwurf weit über das 
hinausgeht, was die Regiemngsvorlage bein- 
haltet hat. Der Beschluß, Iden wir heute fas- 
sen, bringt dais, was man m'ir in der  Regie- 
rungsvorlage zu bringen verweigert hat. Das 
ist kein Vorwurf. Ich habe mich vom Jahre 
1960 an dauernd mit [dieser Frage beschäftigt, 
und zwar in vielen Sitzungen, Besprechungen 
mit Kammern, mit Fachleuten, mit Regie- 
rungsmitgliedern - Sie haben ja eine 
chronologische Aufzählung eines Tekles die- 
ser Verhandlungen (durch den Herrn Abge- 
ordneten Marsch gehört -, und ich mußte 
trachten, daß ich einmal überhaupt eine Vor- 
lage (diesem Hohen Hause zuleite. Mehr war 
nicht zu erreichen und deshalb war ich sel- 
ber !der Meinung, man soll nun mit dieser 
Vorlage, die wir eingebracht haben, dem 
Landtag die Möglichkeit geben, sich vollkom- 
men frei mit diesem Problem auseinanderzu- 
setzen und zu beschäftigen. Das entspricht 
meiner Meinung nach einem gesunden 
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Grundsatz der Demokratie. Die Demokratie 
kann sich nicht darauf verlassen, daß alle 
Fragen restlos von Regierungsstellen und von 
Beamtengremien geltist werden. Es ist nun 
einmal die Aufgabe der gewählten Volksver- 
treter, mitzuarbeiten, initiativ zu sein und 
alles zu unternehmen, um gute Gesetze zu 
schaffen. Ich wsill mich nicht mit den ver- 
schiedenen Motiven beschäftigen, die da und 
dort zu einem Gesinnungswandel geführt 
haben. Sicherlich hat die Entwicklung der 
Zeit malnche Probleme, die vielleicht im Jahre 
1962 weniger dringlich erschienen sind, dring- 
licher erscheinen lassen. Ich möchte mich nicht 
damit beschäftigen, warum es so war, son- 
dern möchte sagen, daß das, was heute be- 
schlossen wird - ich nehme an, daß es vom 
Hohen Lanldtag einstimmig beschlossen wird 
-, ein brauchbares und gutes Instrument ist, 
und darüber freut sich auch der verantwort- 
liche und zuständlige Referent der Landes- 
regierung. Ich werde dem Landtag sehr 
dankbar sein, wenn dieses Gesetz nicht nur 
beschlossen wird, sondern wenn auch dann 
der Beirat eine sehr aktive Arbeit aufnimmt, 
um dem Gesetz Leben zu verleihen und 
Rämordnung und Raumplanung in Nieder- 
Österreich im Interesse der gesamten Bevöl- 
kerung wirklich ins Leben zu rufen. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

PRÄSIDENT WEFSS: Als nächster Redner 
ist Herr Landeshauptrnann Okonomierat 
M a U r e r gemeldlet. 

Landeshauptmann MAURER: Hohes Haus! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren des 
Hohen Landtages! Ich glaube, grundsätzlich 
miißte man feststellen, daß die Materie, die 
uns vorliegt, einwandfrei ist und in eine spe- 
zielle Richtung geht, nämlich in die eines 
echten Raumordnungsgesetzes. Es sind hier 
v m  einigen Rednern wesentlich andere Pro- 
blame zur Sprache gekommen, unid es sind in 
dieser Richtung persönliche Fragen an mich 
gestellt worden. Dabei, glaube ich, ist zu 
trennen: das eine isi die Materie, die wir hier 
zu behandeln haben, die wir alle gutheißen, 
während das zweite eine Materie ist, die 
dann zur Ebhandlung gelangen soll, wenn sie 
zur Debatte steht. Wenn Sie aber fragen, was 
hat der Lanldeshaupbmann d e r  die Landes- 
regierung getan, dann, bitte, meine Herren 
von der Linken, fragen Sie (doch Ihre Regie- 
rungsmitglieder. Wir haben das getan, was 
als Landesregierung zu tun unsere Pflicht 
war. Wir haben uns auf einen Weg geeinigt, 
und diesen Weg werden wir weiter verfol- 
gen. Die Stellungnahmen werden wir auf 
Grund des Begutachtungsverfahrens in den 
allernächsten Tagen abgeben. Wenn Sie aber, 
Herr Abg. Marsch, Fnagen odw auch Vor- 

würfe erheben, um sich politisch in Szene set- 
zen zu könnnen, dann, glaube ich, verlassen 
Sie den Boden der Sachlichkeit. (Beifall 
rechts.) 

Mit der Verabschiedung des Raumord- 
nungsgesetzes für unser Bundesland hat der 
Landtag aber der Exekutive ein Instru- 
ment in die Hand gageben, das uns nach 
meiner überzeugung beim wirbschaftlichen 
Ausbau unlseres Landes sehr viel nützen 
kann. An uns allen wird es nunmehr liegen, 
daß diesies Instrument SO wirkungsvoll 
wie nur möglich zum Einsatz kommt. Ich 
freue mich als Landeshauptmann herzlich 
darüber, idaß das neue Raumordnungsgesetz 
für Niederösterreich die einhelliige Zustim- 
mung aller Mitglieder des Niederösterreichi- 
schen Landtages finden wird. In den einein- 
halb Jahren, in denen ich das Amt des Lan- 
ldeshauptmannes trage, habe ich mich wie- 
derholt eingehend mit PlarininmfrageUi be- 
schäftigt. Sie weilden sich vielleicht noch an 
meine Ausführungen in meiner Regierungs- 
erklärung, auf die heute bereits hingewiesen 
wurde, erinnern. Ich sagte damals: „So wie 
meine Vorgänger bin (ich selbstverständlich 
auch bereit, mit den Fachleuten der Raum- 
planung nach besten Kräften zusammenzu- 
arbeiten, denn alles, wais für dieses Lanld ge- 
tan werden muß, soll nach einem umfassen- 
den Konzept geschehen." Ich habe schon im 
April des vergangenen Jahres veranlaßt, daß 
alle Forschungsarbeiten, die im Auftrag des 
Landes Niederösterreich vom Institut für 
Raumplanung und von den Fbaumplanungs- 
abteilungen des Amtes der Niederösterreichi- 
schen Landesregierung in den vergangenen 
Jahren durchgeführt wurden, gesichtet und 
koordiniert wurden. über das Ergebnis die- 
ser Arbeiten habe ich sowohl 'die Herren Ab- 
geordneten als auch in einer Pressekonferenz 
in Baden bei Wien die Öffentlichkeit infor- 
miert und !darüber hinauls in vielen meiner 
Rundfunkansprachen darauf hingewiesen, 
wie lsegensreich sich 'die Schulreorganisation 
ausgewirkt hat, die damals bei !der großen 
Schulenquete, die Figl durchführte, ihren 
Ausgang genommen hat, (die Hartmann wei- 
ter fortgesetzt hat und #die, glaube ich, im 
vollen Einverständnis und Einvernehmen mit 
den Referenten der Landesregierung und den 
zuständigen Ämtern vor sich geht. Um so 
mehr (bin ich erstaunt, wenn ich hier Erklä- 
mngen höre, daß (dieses Schulkonzept an sich 
nicht allzu gut sei. Dasselbe, Hoher Landtag, 
gilt ja auch für die Gmmindenzusammen- 
legung, wo wir uns (doch geeinigt haben, daß 
wir diese Dinge auf freiwilliger Basis durch- 
führen lassen. Wir weiisen imunex wieder dar- 
auf hin, ob Regierungsmitglieder von Ihrer 
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oder von uinserer Seite, daß auf diesem Cek- 
tor sehr große und vorher nichit vorauszu- 
ahnende Erfolge zu verzeichnen waren, die 
uns ein ermutigenldes Bild auch für die Zu- 
kunft geben. 

Und nun ein zweites: Im Hinblick auf bis 
zu diesem Zeitpunkt vorliegende Raumpla- 
nungskonzeptarbeiten wunden ja bereits 
die gesian-hen Straßenzüge in Nieder- 
Österreich eingeplant. Wenn Sie es nicht 
wahrihaben wollen, ich erinnere nur an einige 
große Bauvorhaben im Waldviertel, dlas uns 
viel Sorge bereitete. Wer heute in das Wald- 
viertel kommt, sieht, in welch großzügiger 
Weise die sogenannte Horner Bundesstraße, 
die üiber Gmünd hinausgeht, auisgebaut wird. 
Wir werden damit in relativ kurzer Zeit eine 
der schnellsten und längsten Straßen in Nie- 
derösterreich (aufweisen können. 

Wer könnte des weiteren den großziigigm 
Ausbau der Brünnerstraße übersehen, wer 
könnte den klug geplanten Ausbau aller Aus- 
fallsstraßen, die Niederösterreich mit Wien 
verbinden, übersehen? Fahren Sie die Straße 
nach Klosterneuburg und Sie werden erken- 
nen, Idaß im heurigen Jahr zumindest der 
nisderösterreichische C i 1  seiner Vollenduing 
entgegengeht. Vergessen Sie auch nicht die 
Nord-Süd-Verbindungsausbauten, die sich in 
unserem Lande vollziehen. Man müßte nicht 
sehend durch dieses Land fahren, wenn man 
nicht erkennt, daß hier nach einem genauen 
Programm vorgegangen wind. Das gleiche 
darf ich von den Watsserschutzbauten sagen, 
die schon vor einigen Jahrein großzügig be- 
gonnen und zielstrebig nach genauen Pla- 
nungen vorgenommen wurden. Denken Sie 
auch an (die Donaubrücken. Vor einem Jahr 
wagte ich nicht zu sagen, tdaß es möglich sein 
könnte, daß im Anfang der siebziger Jahre 
drei neue Donaubrücken in NiederÖsterreich 
erstehen werden. Heute kann ich das mit 
Recht tun, und ich habe auch anläIMich einer 
Radioansprache der niederösterreichischen 
Bevölkerung dies kundgetan. In Iden siebziger 
Jahren wixd es möglich sein, alle drei Donau- 
brückein fertigzustellen, und das, Hohes Haus, 
im Zeitraum eines Jahres. Und dann höre ich 
immer wieder von gewissen Kreisen: ,,Was 
tut denn der Lanfdeshauptmann?" Ich glauibe, 
diese Dinge sind nicht von selbst gekommen, 
Hohes Haus! 

A u s  der Debatte zum neuen Raumond- 
nungsgesetz war deutlich herauszuhören, daß 
eine moderne Raumplanung und Raumond- 
nung ein besonderes Anliegen beider Frak- 
tionen des Hohen Hauses ist. Als ich im Vor- 
jahr die Mitglieder des Hohen Landtages 
über den Stand (der Raumplanungsailbeikn 
informierte, habe ich ausdrücklich erklärt, 

wenn es den Anschein hat, als hätten die bei- 
den im Landtag und i n  der Landesregierung 
vertretenen Parteien die Raumplanung in 
Niederösterreich neu entdeckt und würden 
in der Vorlage von Vorschlägen wettdifern, so 
sehe ich darin an sich für Niederösterreich 
etwas abaolut Positives. Ein solcher Wett- 
streit kann, wenn er sachlich geführt wird, 
unserem Lande nur Vorteile bringen, und 
wir können nunmehr einstimmig ein solches 
Gesetz veaabschieden. Die Tatsache aber, daß 
das neue Raumordnungsgesetz, das ich ohne 
Übertreibung als eines der modernsten Ge- 
setze dieser Art bezeichnen möchte, Eintstim- 
migkeit finden wird, ist Beweis dafür, daß 
dieser Wettstreit absolut positive Resultate 
für  unser Lanid erbringen kann. Ein Fach- 
mann der Raumplanung hat das Wort ge- 
prägt: ,,Die Zauberformel der Raumordnung 
ist die Kooi?diniemnig." Ich glaube, daß ge- 
raide diese Koordinierung aller wirbschafts- 
stärkenden Maßnahmen durch das neue Ge- 
setz selbst gefördert werden kann, daß uns 
das !Gesetz alle Möglichkeiten enöffnet, eine 
solche Kooperation aller betroffenen Institu- 
tionen uind damit den größtmöglichen Effekt 
für unser Lanld zu erreichen. Zm neuen Raum- 
ordnungsgesetz weriden keineswegs Empfeh- 
lungen, sondern konkrete Aufträge für die 
Landesregierung und die GemeinIden gege- 
ben. Wenn es uns gelingt, bei Durchführung 
dfileses Auftrages eine vernünftige Koordinie- 
rung aller vorhandenen Möglichkeiten zu 
finden, 'so kann (der Erfolg sicher nicht aus- 
bleiben. Ich bin mir bewußt, dlaß das neue 
Raumordnungsgesetz nur ein Anfang sein 
kann; andere Gesetze, wie etwa die Bauod- 
nung, stehen noch aus. Es ist anzunehmen, 
daß nun, da für eine wichtige Materie im 
Gesamtkomplex eine brauchbare Lösung ge- 
funden wurde, fauch (die anderen Teilgebiete 
rasch und sachlich behandelt und abgeschlos- 
Sen weriden können. Ais Landeshauptmann 
und Vorsitzender des im neuen Gesetz vor- 
gesehenen Raumordnungsbeirates werde ich 
mich tatkräftig (dafür einsetzen, idaß 'dieses 
Gesetz nicht nur auf dem Papier !besieht, 
sondern auch praktisch durchgeführt wird. 
(Beifall bei der OVP.) Das Gesetz schreiibt die 
Zusammensetzung des Raumordnungsbei- 
rates vor, so Idaß von Haus aus die Garantie 
gegeben ist, daß alle Institutionen, die zu 
einem der wichtigsten Anliegen 'des Landes 
Niederösterreich, zur Stärkung (der Wirt- 
schaft in allen ihren Verzweigungen und da- 
mit zur Verbesserung der Lebensbedingun- 
gen der gesamten Bievölkerung, etwas zu 
sagen haben, gehört werden müssen. Ich er- 
warte, daß diese Institutionen und Organisa- 
tionen ihre besten Kräfte in Iden neuen Raum- 

ordnungsbeirat 
gute Arbeit füi 
kann. Soweit 1 
gen - und !da 
für  einzelne TE 
der  im Gesetz 
Programme in 
es noch an de 
lagen fehlt, so 
schungsauf trägt 
gezeichneten F 
solche Aufträge 
können. Daß aL 
derartige Fors 
werden, wird S 
Finanzverwaltu 

Alles in alle 
Itaumordnungsl 
für  den Aufba 
fähigen Wirtscl 
Schaft, die sell 
sozialpolitischer 
nicht vergißt. I 
bitte ich alle U 
Stützung. (Beifa 

erschöpft, der 
Schlußwort. 

zichte. 

über den Haup 
Resolutionsantr 
Dip1.-Ing. Robl 

(Nach Abstin 
Gemeinsamen 
sungsausschusse 

(Nach Abstin 
antrug des Abg 
tref-end Mapna 
insbesondere d 
Element bei V 
rücksichtigung 

Herrn Abgeorid 
handhng zur Z, 

Berichterstatt 
Landtag! Ich h 
ausschusses übt 
gerichtes Wien 
zur Verfolgunj 
Hermann L a f  
8 411 StG. zu bu 
Das Bezirks$ 

sucht mit Sohr 
5 U 591/68, ga  

des Mitgliede.! 
Laferl, Sbadtbi 

PRÄSIDENT 

Berichterstat 

PRÄSIDENT 

PRÄSIDENT 

B.-VG., ZU 



g a m  9. Mai 1968 Landtag von Niecterösterr. IV. Sess. der VIII. Gesetzgebungsperiode. 14. Sitzung iam 9. Mai 1968 557 
-~ 

t hätten die bei- 
,andesregierung 
aumplanung in 
t und würden 
tn wetteifern, so 
'Jiederösterreich 

solcher Wett- 
I geführt wird, 

bringen, und 
mig ein solches 
bsache aber, daß 
z, das ich ohne 
nodernskn Ge- 
iöchte, Einstim- 
weis (dafür, daß 
jitive Resultate 
ann. Ein Fach- 
, das Wort ge- 
r Raumordnung 
glaube, daß ge- 
ler wirixchafts- 
h das neue Ge- 
kann, daß uns 

n eröffnet, eine 
.offenen Institu- 
nöglichen Effekt 
im neuen Raum- 
iswegs Empfeh- 
ufträge für die 
meinden gege- 
:i Durchführung 
ftige Koordinie- 
öglichkeiten zu 
icher nicht aus- 
;, diaß das neue 
n Anfang sein 
wa die Bauord- 
st anzunehmen, 
ige Mlaterie im 
iare Lösung ge- 
eren Teilgebiete 
und abgeschlm- 
mdeshauptmann 
uen Gesetz vor- 
rates werde ich 
.Zen, idaß dieses 
Papier ibesteht, 
&geführt wird. 
setz schreiibt die 
umordnungsbei- 
i u s  die Garantie 
utionen, die ZU 

gen 'des Landes 
ung der Wirt- 
igungen und da- 
Lebensb;bedingun- 
rung, etwas ZU 
müissen. Ich er- 
n und Organisa- 
ien neuen Raum- 

ordnungsbeirat entsenden, damit wirklich 
gute Arbeit für unser Land geleistet wenden 
kann. Soweit brauchbare Unterlagen vorlie- 
gen - und ldm sind nicht wenige -, wird 
für einzelne Teilgebiete sofort die Erstellung 
der im Gesetz vorgesehenen Raumordnungs- 
Programme in Angriff genommen. Dort, WO 
es noch an den notwendigen Grundunter- 
lagen fehlt, sollen die entsprechenden For- 
schungsaufträge umgehend erfolgen. An aus- 
gezeichneten Fachleuten fehlt es uns nicht, 
solche Aufträge auch wirklich durchführen zu 
können. Daß auch dlie notwendigen Mittel für 
derartige ForscJnnuigisarbeiten bereitgestellt 
werden, wird Sa&e des Landtages sowie (der 
Finanzverwaltung sein. 

Alles in allem hoffe ich, daß das neue 
Itaumordnungsgesetz ein gutes Fundament 
Für den Aufbau einer modernen, leilstungs- 
fähigen Wirtschaft sein wird, einer Wirt- 
schaft, die se1bstverstän)dlich auch auf idie 
sozialpolitischen und kulturellen Aspekte 
nicht vergißt. Ln diesem Sinne, Hohes Haus, 
bitte ich alle um ihre Mitarbeit und Unter- 
stützung. (Beifall bei der c>VP.) 

PRÄSIDENT WEISS: Die Rednerliste ist 
erschöpft, der Herr Berichterstatter hat das 
Schlußwort. 

Berichterstatter Abg. BINDER: Ich vier- 
zichte. 

PRÄSIDENT WEISS: Ich lasse zunächst 
über den Hauptantrag und sodann über den 
Resolutionsantrag (des Herrn Abgeordneten 
Dip1.-Ing. Robl abstimmen. 

(Nach Abstimmung Über den Antrag des 
Gemeinsamen Bauausschusses und Verfas- 
sungsausschusses): A n g e n o m m e n. 

(Nach Abstimmung Über den Resolutions- 
antrag des Abgeordneten Dip1.-Ing. Robl, be- 
treffend Mapnahmen der Raumordnung, da8 
insbesondere der Wald als mitgestaltendes 
Element bei Verkehrserschliefiung usw.  Be- 
rücksichtigung findet): A n  g e n o m rn e n. 

PRÄSIDENT WEISS: Ich ersuche den 
Herrn Abgeondneten R e i s c h e r, die Ver- 
handlung zur Zahl 375 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. REISCHER: Hoher 
Landtag! Ich habe namens des Verfassungs- 
ausschusses über das Ersuchen des Bezirkis- 
geriohtes Wiener Neustiadt um Zustimmung 
zur Verfolgung des Landtagsabgeordneten 
Hermann I, a f e r 1 wegen Ubertretung nach 

411 StG. zu berichten: 
Das Bezirksgericht Wüenar Neustadt er- 

sucht mit Schreiben vom 20. März 1968, Z1. 
5 U 591/68, gemäß Art. 96 Abs. 1 (Art. 57) 
B.-VG., 1 ~ m  Zustimmmg zur Strafverfolgung 
des Mitgliedes des Landtages Hermann 
Laferl, Stiadtbaumeister und Landwirt in 

Weikersdorf/Steinfeld Nr. 31, wegen über- 
tretung nach § 411 StG. 

Der Verfassungsausschuß hat sich mit diie- 
sem Geschäftstück befaßt, und ich erlaube 
mir daher nimens des Verfassungsaucschus- 
ses, dem Hohen Hiause folgenden Antrag vor- 
zulegen (liest): 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
„Dem Ersuchen (des Bezirksgerichtes Wiener 
Neustadt, Zahl 5 U 591/68 vorn 20. März 1968, 
um Zustimmung zur Verfolgung des Land- 
tagsalbgeordneten Hermann L a f e r 1 wegen 
übertretung nach 3 411 StG. wird Folge ge- 
geben." 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die 
Debatte zu eröffnen und die Abstimmung 
vorzunehmen. 

ZWEITER PRÄSIDENT SIGMUND: Zum 
Wort ist niemand gemeldet, wir kommen aur 
Abstimmung. (Nach Abstimmung): A n  g e- 
n o m m  e n. 

Ich ersuche den Herrn Abg. R e i s c h e r ,  
die Verhlanldlung zur Zahl 379 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. REISCHER: Hoher 
Landtag! Ich habe namens des Verfassungs- 
ausschusses über das Ersuchen des Bezirks- 
gerichtes Wiener Neustadt um Zustimmung 
zur Strafverfolgung des Lanldtagsaibgeordne- 
ten Hermann L a f e r 1 wegen übertretung 
nach 9 335 StG. zu berichten: 

Das Bezirksgericht Wiener Neustadt stellt 
mit Schreiben vom 4. April 1968, Z1. 5 U 660/ 
Gf j ,  das Auslieferungsbegehren zur Straf- 
verfolgung des Mitgliedes das Landtages 
Hermann Laferl, Stiaidtbaumdister unid Land- 
wirt in WeikersdorfJSteinfeld Nr. 31, wegen 
tibertretung nach 335 StG. 

Der Verfassungsausschuß hat isich in seiner 
Sitzung vom 7. Juli mit dem Geschäftsstück 
befaßit, und ich darf daher Immens dieses 
Ausschwser; dem Hohen Haus folgenden An- 
trag vorlegen (liest): 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
„Dem Ersuchen des Bezirksgerichtes Wiener 
Neustadt, Zahl 5 U 660/68 vom 4. April 1968, 
um Zustimmung zur Strafverfolgung des 
Landtagsabgeordneten Hermanin L a f e r 1 
wegen übertretung nach 335 StG. wird 
Folge gegeben." 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die 
Debatte zu eröffnen und die Abstimmung 
vorzunehmen. 

ZWEITER PRÄSIDENT SIGMUND: Es 
liegt keine Worbmelidung vor, wir kommen 
zur Abstimmung. (Nach Abstimmung): A n- 
g e n o m m e n .  

Ich ersuche den Herrn Abg. J i r o v e t z ,  
die Verhandlung zur Zahl 353 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. JIROVETZ: Hoher 
Landtag! Ich habe namens des Kommunalaus- 
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Schusses über 'die Vorlage der Landesregie- 
rung, betreffend den Entwurf eines Gesetzes, 
mit dem das Niederösterreichische hsbbar- 
keitsabgabegesetz neuerlich abgeändert wird, 
zu berichten: 

Mit dem gegenständlichen Gesetzent- 
wurf soll einerseits dwn Auftrag des 
9 5 Abs. 2 der Bundes-Verfassungsgesetz- 
novelle 1962, der sogenannten Cemeinidever- 
fassungsnovelle, entsprochen und adenseits 
den durch das Finanzausgl'eichsgesetz 1967 
bewirkten Änderungen Rechnung getragen 
werden. Doch sind bei dlieser Celegeniheit 
auch viele Bestimmungen geändert worden, 
die entweder mit den einschlägigen Vor- 
schriften der Niderösterreichischen Ab- 
gabenordnung oder den letzten Erkenntnissen 
'der Rechtswissenschaften auf Grund der 
ständigen Rechtsprechung des Verfassungs-, 
aber auch des Verwaltungsgerichtshofes nicht 
mehr iin Einklang zu bringen waren. 

Im ei'nzelnen wird bemerkt: 
Z u  A r t i k e l  I :  
z. 1: 
Der für 1 Abs. 1 vorgeschlagene neue 

Wortlaut nimmt auf die durch das Finanz- 
ausgleichsgesetz 1967 bewirkten Änderungen 
dadurch Rücksicht, daß auf den ibundesgesetz- 
lich bestimmten Höchsthebesatz verwiesen 
wird. Durch die Art der Formulierung soll 
aber eine neuerliche Novellierung wegen lall- 
fälliger Änderung des Finanzausgleichsgeset- 
zes vermieden werden. 

Die Änderung des 1 Abs. 3 ergibt sich 
daraus, daß über die Kundmachung von Ver- 
ordnungen des Gemeinderates der § 59 der 
NO. Gemeindeordnung Auskunft gibt. EIS ist 
aber zweckmäßig, dein Wlirksamkeitsbeginn 
solcher Verordnungen hier festzulegen. 

z. 2: 
Aus einer von der Handehkammer Nieder- 

Österreich herausgegebenen SOatistik geht 
hervor, daß eine Reihe von Lichtschauspiel- 
theatern wirtschaftlich in der Lage ist, die 
Lustbiarkeitsabgabe in der bisherigen Höhe zu 
tragen. Als Grenze kommt ein Jaihresumsatz 
von mehr als 1,000.000 Schilling in Ektracht. 
Der Landesgesetzgeber ist durch 15 Abis. 3 
FAG 1967 m dieser weitergehenden Ermäch- 
tigung zuständig. 

z. 3: 
Da im 5 eine ganze Reihe von Ändenun- 

gen vorgesehen war, wurde im Interesse der 
besseren uberschau'barkeit der volle Wort- 
laut wiedergegeben. Die meisten Änderungen 
sind auf 'die NÖ. AO. zurückzuführen. 

Abs. 3 wurde - abgesehen von einigen 
Umformulierungen - im wesentlichen unver- 
ändert belassen. Dies gilt auch für die 
Abs. 4 bis 6. Die wesentlichsten Änderungen 

in &esen Bestimmungen ergeben sich aus des 
Anpassung an die NÖ. AO. 

z. 7:  
An die Stelle der Aufzählung der Ge- 

meindeorgane wird 'der abstrakte Begriff der 
,,Abgaibenbehörde" gestellt. Der Wortlaut ist 
in die imperative Form gebracht worden. 
Z. 8: 
Der neue Wortlaut nimmt neben der An- 

passung an die NO. AO. auf die Tatsache 
Rücksicht, daß es sich bei der Anforderung 
einer Sicherheitsleistung um eine behördliche 
Tätigkeit handelt. Die Sicherheitsleistung 
wird daher nicht ,,verlangt", sondern mit Ab- 
gabenbescheid ,>vorgeschrieben". 

z. 9: 
Es hat sich als zweckmäßiger erwiesen, den 

Wortlaut in seiner Gesamtheit in neuer 
Form wiederzugeben, als lediglich die Be- 
stimmungen zu ändern, die an die NÖ. AO. 
anzupassen waren. 

z. 10: 
Neben #der Anpassung an die NO. AO. war 

auch eine Berücksichtigung der in Z. 9 vor- 
gesehenen Änderungen hinsichtlich lder Lust- 
barkeitsabgabeerklärung erforderlich. 

z. 11: 
Durch die Änderung des 18 Abs. 3 wird 

die Berechnung des Hebesatzes für die 
Bruttoabgabe auf ldie beiden Hebesätze der 
Opferfürsorgeabgabe abgestimmt und da- 
durch (dem Abgabepflichtigen die Erstellung 
der Lustbarkeibsaibgabeerklärung erleichtert. 

z. 12: 
Neben der übernahme der Begriffe aus 'der 

NO. AO. war hier anich eine Anpassung an 
das neue Gemeinderecht (NU. Gemeindeord- 
nung und Stadtrechte) vorzunehmen. Es 
wurde jedoch versucht, am wesentlichen In- 
halt der abzuändernden Vorschriften mög- 
lichst keine materiellen Änderungen herbei- 
zuführen. 

Z. 13: 
Die Abrundungsvorschrifbn enthält nun- 

Z. 14: 
Die besondere Neuerung in der hier vor- 

geschlagenen Neufalssung des § 21 - des 
meistumstrittenen Paragraphen - besteht 
darin, daß bei Musikautomaten die Abgaben- 
hähe nach einem festen Betrag 4s 2.50) je 
Musikstück durch Vervielfältigung mit der 
Anzahl der mit dem Musikautomaten spiel- 
baren Stücke zu 'berechnen ist, während bei 
Fern~sehrundfunkempfangssanlagen eine in 
österreichischer Währung festgesetzte Ab- 
gabenibemessungsgrundlage vorgesehen ist. 
Bei der Berechnung (der Anzahl der Musik- 
stücke ist von der Annahme auszugehen, daß 
mit jeder Schallplatte iiblicherweise zwei 

mehr der § 155 NÖ. AO. 
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Musikstücke gespielt werden können. Diese 
Änderungen werden unter Berücksiichtigung 
der gemachten Erfahrungen vorgenommen. 
Neben (der Anpassung an 'die NÖ. AO. wurde 
durch meine Aufgliederung des Textes in  elP 
Absätze versucht, eine bessere übersichlt- 
lichkeit zu erreichen. 

Zum Abs. 8 wird im besonderen darauf 
verwiesen, daß durch die gewählte Formulie- 
rung klarzustellen versucht wurde, daß die 
Abgabexthöhe, die mit eins vom Hundert des 
Wertes festgesetzt wird, in keinem Fall, also 
auch bei den Musikautomaten nicht, einen 
Betrag von S 2.50 je Monat übersteigen darf. 

Z. 15: 
Durch diese Änderung soll versucht wer- 

den, einem in letzter Zeit sehr häufig vor- 
gebrachten Wunsch gerecht zu werden. 

Z. 16: 
Die Verpflichtung zur Festsetzung der Ab- 

gaben (durch Abgabenbescheid ergibt sich aus 
150 NÖ. AO. 
Z.  17: 
An Stelle des durch 0 243 Z. 9 NO. AO. 

aufgehobenen 0 27 wird im Interesse des Ab- 
gabenerfolgea für die Gemeinde die Möglich- 
keit vorgesehen, gegen den Verpächter von 
Räumlichkeiten, in  denen lustbarkieitsafbgabe- 
pflichtige Vergniigungen abgehalten werden, 
einen Haftungsbescheid zu erlassen. Es han- 
delt sich bei dieser Vorgangsweise um eine 
im Gsterreichischen Steuerrecht iibliche Maß- 
nahme und findet sich in einer Reilhe von 
kbgabenvorschriften der anderen Bundes- 
länlder. 

Z. 18: 
Obwohl im 5 48 NÖ. AO. eine - allerdings 

nur subsa'diäre - Bestimmung i i k r  den 
InstanzenZug enthalten ist, erscheint es den- 
noch zweckmäßig, hier den InstanzenZug 
einer Regelung zuzuführen. Dies vor allem 
deshalb, weil in einigen Bestimmungen die 
Mitwirkung des Gemeinderates bei Maßnah- 
men der Abgabenbehönde I. Instanz vorge- 
sehen ist und dadurch Unklarheiten entste- 
hen könnten, ob der Gemeinderat als Ober- 
behörde im Sinne der Abgabenverfahrens- 
Vorschriften oder - was letztlich zutrifft - 
bloß im Rahmen der innergemeindlichen 
Willensbildung tätig wird. Die Notwendigkeit 
ergibt sich aber auch daraus, daß im 43 
NO. AO. als Abgabenbehönde 11. Instanz all- 
gemein der Gemeinderat - also auch (bei den 
Städten mit eigenem Statut - vorgesehen 
ist, wghrend nach dem Stadtrecht (der Stadt- 
senat vongesehen ist. Es wenden durch die 
Aufnahme dieser Vorschrift Zweifelsm6glich- 
keiten ausgeschaltet. 

z. 19: 
Während die Nachsicht fälliger Abgaben- 

schulidigkeiten nach den Vorschriften des 
Q 183 NÖ. AO. zu vollziehen tist, ist es im 
Interesse einer gewissen Einnahmensiche- 
rung notweniig, die Beschränkung der Nach- 
sichtsmöglichkeit wie bisher beizubehalten. 

z. 20: 
Diese Änderung ergibt sich aus Art. 18 

Abs. 2 B.-VG. (der Verordnungsermächtigung 
der Bundesverfiassung) und 59 der NO. Ge- 
meindeordnung, während die bisherilgen In- 
krafttretensvorschriften beibehalten wunden. 

z. 21: 
Aus der Rechtsprechung (des Verfassungs- 

gerichtshofes hat sich besonders in letzter 
Zeit deutlich ergeben, daß die Bestrafung 
auf Grund von sogenannten Blankettstraf- 
normen - als solche wäre der #derzeitige 
Wortlaut (des 33 aufzufassen - verSassungs- 
rechtlich bedenklich ist. Es wurde dahier 
durch Aufzählung verschiedener StraftatJbe- 
stände !dieser Rechtsprechung Rechnung ge- 
tragen. Der Instanzenzug im Strafrecht, das 
bei der Gemeinde in den übertragenen Wir- 
kungsbereich fällt, ergiibt {sich aus § 51 Abs. 1 
VStG. 1950. 

z. 22: 
Durch diese Vorschrift wird dem Befehl des 

Bundesverfassungsgesetzgebers im Art. 118 
Abs. 2 letzter Satz B.-VG. in der Passung der 
Bundes-Verfausungsgesetmovelle 1962, BGB1. 
Nr. 205, Folge geleistet und bestimmt, wie 
weit der eigene Wirkungsbereich (der Ge- 
meinde @g&en ist. Um mit dem Verfas- 
sungswortlaut übereinstimtmung zu erzielen, 
wirid von „Angelegenheiten" gesprochen. 

Z. 23 bis 27: 
Uim eine giesetdiche Grundlage für eine 

einheitliche Bezeichnungsweise sicherzustel- 
len, weaden bei den jeweils betroffenen Ce- 
setzesstellen die erforderlichen Änderungen 
vorgesehen. Für die Begriffe ,,Unternehmer" 
und ,,Veranstalter" ergibt sich 'diese Not- 
wendigkeit deshalb, weil nicht in allen Be- 
stimmungen, in denen diese Begriffe verwen- 
det werden, der neue Begriff „Abgabenpflich- 
tiger" sinnvoll wäre. Diese Änderungen die- 
nen der Vereinhelitlichung der Gesetzes- 
sp rache . 

Zu Artikel 11: 
Auf Grund (des Inkrafttretens des Finanz- 

ausgleichsgesetzes 1967 mit dem 1. Jänner 
1967 war es erforderlich, die auf 'die durch 
das FAG. 1967 bewirkten Ändemngen abge- 
stellten Änderungen des NÖ. Lustbarkeits- 
abgabegesetzes ebenfalls auf idliesen Zeit- 
punkt rückwirken ziu lassen. Diese Änderung 
und die Änderung des 5 18 A b .  3 machten 
entsprechende ubengangsbestimmungen er- 
forderlich. 

Ich habe nun noch über (die Verhandlun- 
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gen im Kommunalausschuß zu berichten. Der 
Kommunalausschuß hatte bei der Beratung 
des gegenständlichen Gesetzentwurfes Be- 
denken gegen die vorgeschlagene Fassung 
des Gesetzestextes. Die Bedenken richteten 
sich zunächst insbesondere gegen die vorge- 
schlagene Ämderung des Paragnaphen 1 a 
Abs. 1, mit welch'em die Gemeinden ermäch- 
tigt werden sollten, über die hundesgesetz- 
liche Ermächtigung hinaus von der Vorfüh- 
rung von Bildstreifen eine Lustbarkeitsab- 
gabe bis zu 25 von Hundert des Eintritts- 
geldes einzubeziehen, wenn der Jahresumsatz 
des Lichtspieltheaters 1,000.000 Schilling 
übersteigt. Die Bedenken gegen diese Be- 
stimmungen waren in zweifacher Hin'sicht ge- 
geben, zunächst war in Zweifel gezogen, daß 
es dem Landesgesetzgeber tatsächlich mög- 
lich Ware, über die bundesgesetzliche Er- 
mächtigung hinaus den Gemeindsen die Aus- 
schreibung eines höheren Hebesatzes zu er- 
möglichen. Außerdem erscheint es unzweck- 
mäßig, daß die Ausschreibung eines höheren 
Hebesatzes von einem Jahresumsatz abhän- 
gig gemacht werden soll. Dies erscheint des- 
halb nicht gerechtfertigt, weil Steuengegen- 
stand die Lusbbarkeit und nicht, was man 
irrtümlich annehmen könnte, der Jahresum- 
satz ist. Die iibrigen Änderungen, die an der 
Regierungsvorlage wahrgenommen worden 
sind, beziehen sich hauptsächlich auf Be- 
denken, die sich gegen die vorgeschlagene 
Formulierung gerichtet haben. Der Kommu- 
nalausschuß enachtete die vorgeschlagene 
Formuliemng für zweckmäßiger als die der 
Regierungsvorlage. 

Ich beehre mich 'daher namens des Kom- 
munalausschusses folgenden Antrag zu stel- 
len (liest): 

,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegeuidle Entwurf eines Geset- 

zes (siehe Landesgesetz v o m  9. Mai 1968), 
mit ldem das NÖ. Lustbarkeitsabgabegesetz 
neuerlich abgeändert wird, wird in der vom 
Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt. 

2. Die Lantdesregiemng wird aufigefordert, 
zur Durchführung dieses Ge8ebe&eschluses 
das Erforderliche zu veranlassen." 

DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum 
Worte ist niemand gemeldet. Wir kommen 
zur Abstimmung. 

(Nach Abstimmung über Titel und Ein- 
gang sowie das Gesetz als Ganzes und den  
Antrag des Kommunalausschusses): A n g e- 
n o m m e n. 

Ich ersuche den Herrn Abg. Präsadent 
S i gim U n d, zur Zahl 381 die Verhandlung 
einzuleiten. 

Berichterstatter Präsident SIGMUND: 
Haher Landtag! 

Ich habe namens des Kommunalalusschus- 
Ses ÜbeIr die Vorlage der Landesregierung, 
betr. den Gesetzentwurf, mit dem die Ge- 
meinde Golling zum Markt erhoben wirid, zu 
berichten. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Golling, 
politischer Bezirk Melk, hat in seiner Sit- 
zung volm 20. Juli 1967 den einstimmigen Be- 
schluß gefaßt, um Erhebung (der Gemeinde 
zum Markt anzusuchen. 

Die Gemeinde Golling wurde im Jahre 
1923 durch Teilung der damaligen Ortsge- 
meinde Krumnußbaum konstituiert und 
zählte zu diesem Zeitpubkt 98 Häuser und 
1543 Einwohner. 

Urkundlich wind der Ort Golling 1334 erst- 
malig im Regensburger Lehensbuch erwähnt: 
Goldern, Goldarn. Die Ortsobrigkeit wurde 
bis zum Jahre 1848 durch die Herrschaft 
Krumnufibaum und das Landgericht durch 
die Herrschaft Peilenstein zu St. Leonhard 
ausgeübt. Die bauliche und lbevölkerungs- 
mäßige Entwicklung der Katastralfgemeinde 
beziehungsweise der Ortsgemeinde Golling 
zeiigt folgende Entwicklung: 

1796: 19 Hguser; 1822: 20 Häwer; 
1854: 49 Häuser, 312 Einwohner; 1924: 
98 Häuser, 1543 Einwohner; 1937: 112 Häuser, 
1745 Einwohner; 1948: 138 Häuser, 
1625 Einwohner; 1967: 210 Häuser, 
1638 Einwohner. 

Die Tatsache, daß sich die Zahl der Ein- 
wohner seit dem Jahre 1854 von 312 auf 
1638 im Jahre 1967 erhöht hat ufnd die Zahl 
der Häuser im gleichen Zeitraum von 49 auf 
210 angestiegen ist, zeigt eine ständige steile 
Entwicklung. 

Die B'edeutung der Gemeinde Golling in 
wirtschaftlicher Hinsicht ist weitgehend von 
der Hanf-, Jute- und Textilit-Industrie-AG. 
(HITIAG), in welchem Betrieb 600 Pensonen 
'beschäftigt sind, bestimmt. Es (handelt (sich 
hierbei um einen seit 100 Jahren bestehen- 
den größten Betrieb des politischen Bezirkes 
Melk. Er hat nicht nur für die Gemeinde 
Golling, sonderin auch für alle umliegenden 
Gemeinden wichtige wirtschaftliche und 
sozfiale Bedeutung. Ferner bestehen in Gol- 
ling vier Gasthäuser, ein Kaffeehaus, fünf 
Gemischtwarenhandlungen beziehungsweise 
Kaufhäuser, eine Bäckerei, zwei Fleischhaue- 
reien und eine Sumlme von sonistigen gewerib- 
lichen Betrieben (eine Konditorei, Tischlerei, 
Elektrohalndlung, Gärtnerei, Gemüsehand- 
lung, Herren- und Damenfriueur) sowie ein 
Kinobetrieb mit 400 Sitzplätzen. 

In Golling wurden in letzter Zeit 30 Wohn- 
häuser (außer der privaten Bautätigkeit) mit 
insgesamt 98 Wohnungseinheiten, errichtet. 
Da in Iden Jahren 1968 bis 1969 eine vierklas- 
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sige Volksschule in Neuda gebaut wird, ist 
die Gemeinde sodann auch Schulort und wird 
laut Schreiben der Diözese St. Pölten vom 
9. Oktober 1967 voraussichtlich schon im 
Jahre 1969 als Pfarrort konstituiert sein. Der- 
zeit gehört Golling noch zur Pfarre Pöchlarn. 
Im Jahresvoranschlag 1968 ist im ao. Haus- 
halt neben dem Schulbau auch der Friedhof- 
bau vorgesehen und finanziell gesichert. Der 
Auf- unld Ausbau der kommunalen Venval- 
tung und der hierfür erforderlichen Einrich- 
tungen (Straßenbau, Kanalisation, Wascerlei- 
tung) kann als entsprechend angesehen wer- 
den. Im Jahre 1966 wurde in Golling ein 
Postamt errichtet: Ein modern eingerichteter 
Kindergarten zählt zu den weiteren Einrich- 
tungen der Gemeinde. In kultureller Hinsicht 
weist die Gemeinde eine gut geführte Musik- 
schule mit derzeit 62 Schülern, im Rahmen 
des Kulturreferates einen Gesangsverein mit 
43 Mitgliedern und neben einer bewährten 
Musikkapelle mit 26 Mitgliedern eine Jung- 
mwikkapelle mit 24 Mitgliedern auf. Es be- 
steht in der Bildungs- und Kulturstätte der 
Gemeinde eine Bibliothek mit über 2000 Bü- 
chern, gut eingerichtete Klub- und Schu- 
lunigsräume, die den zehn Vereinen der  Ge- 
meinde (Sportverein mit vier Mannschaften, 
Schachverein, Musikveriein, Gesangsverein, 
Betriebsfeuerwehr der Firma HITIAG, Orts- 
feuerwehr Golling, Fischereiverein und 
andere) zur Verfügung stehen. Verkehrs- 
mäßig führt von der Bundesstraae Nr. 1 die 
Landesstraße Nr. 5318 durch die Gemeinde 
Golling zum Wallfahrtsort Maria-Taifenl. Auf 
Grund (der besonderen Bedeutung der Ge- 
meinde Golling zufolge ihrer geographischen 
Lage, ihres wirtschaftlichen und kulturellen 
Gepräges ist die Erhebung zum Markt lge- 
rechtfertigt. 

Ich stelle daher namens (des KOMMUNAL- 
AUSSCHUSSES folgenIden Antrag (Ziest): 

,,Dier Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorlieglende Gesetzentwurf (siehe 

Landesgesetz vom 9. Mai 1968), mit dem die 
Gemeinde Golling zum Markt erhoben wird, 
wird genehmfigt. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, 
wegen Durchführung dieses GeBetzes- 
beschlusses das Erforderliche zu veiranlas- 
5en." 

Ich bitte den Herrn Vorsitzenden, die 
Debatte zu eröffnen und die Abstimmung 
vorzunehmen. 

DRITTER PRÄSEDENT REITER: Zu Wort 
ist niemand gemeldet. 

(Nach Abstimmung): A n g e n o m m e n. 
Ich ersuche den Herrn Abg. Jirovetz, die 

Verhandlung zur Zahl 382 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. JIROVETZ: Hoher 
Landtag! Ich habe namens des Kommunal- 
ausschusses über die Vorlage der Landes- 
regierung, betreffend den Gesetzentwurf, mit 
dem die Gemeinde Günselsdorf zum Markt 
erhoben wird, zu berichten. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Günsels- 
dorf, politischer Bezirk Baden, hat in seiner 
Sitzung vom 30. Juni 1967 den einstimmigen 
Beschluß gefaßt, um Erhebung der Gemeinde 
Günselsdorf zum Markt anzusuchen. 

Die Gemeinde Günselsdorf wurde 1854 als 
Ortgsgemeinlde konstituiert und umfaßt der- 
zeit zwei Ortschaften, Günselsdorf und Blu- 
mau. Urkundlich wird Günselsdorf erstmalig 
zirka 1130 „de GunWneicdorf" ( m A  II/4) und 
1135 (NB 28/2, 3. 103) und Blumau 1380 
„Wismat zu Plumenaw" (LB A/3 p. 35) ge- 
nannt. Das Bereitungsbuch für das VUWW 
zählt 1591 für Günselsdorf 40 Häuser. Das 
derzeitige Gemeindegebiet umfaßt 9,92 Qua- 
dratkilometer und bietet folgendes Bild sei- 
ner baulichen Entwicklung. 

1796: 55 Häuser; 1822: 63 Häuser; 
1031: 63 Häuser, 486 Einwohner; 1854: 
63 Häuser, 572 Einwohner; 1861: 825 Ein- 
wohner; 1900: 81 Häuser, 998 Einwohner; 
1937: 175 Häuser, 2307 Einwohner; 1948: 
196 Häuser, 1925 Einwohner; 1967: 256 Häu- 
ser, 2146 Einwohner. 

Die bauliche En twidung  der Gemeinde 
Günselsdorf wurde und wird seit der Konsti- 
tuierung (der Ortsgemeinde durch Iden Aus- 
blau von Siedlungen weitestgehend vor- 
angetrieben. BBumau verdankt seine Ent- 
stehung der Errichtung der Pulverfabrik 
beim sogenannten Blumauer-Hof. Das lanid- 
täfiliche Gut Blumau wurde 1889 seitens des 
Militärärars von der Hft. Ebenfurt gekauft 
und darauf 1890/91 eine moderne Pulver- 
fabrik errichtet. Planmäßig wurde hier mit 
dem Auf- und Ausbau der Werksiedlung und 
der Fabrikanlage der GnunWein z u  Ort- 
schaft Blumau gelegt (Niederösterreichische 
Statthalterei 50411-G-8-1890). 1946 biis 1953 
entstand eine Siedlung mit 35 Häusern an der 
Bunldesstraße 18 und 1950 bis 1966 eine solche 
mit 25 Häusern in (der Wienenstraße. Seit 1963 
wird an der Kinosiedlung mit 30 Häusern ge- 
baut. Die Gemeinlde Günselsdorf ist zur 
Gänze an die Triestingtaler Wessergenossen- 
Schaft angeschlossen, das Gemeindegebiet 
teilweise vollkanalisiert. 

Die Verkabelung des Ortsnetzes hat zu 
einer modernen, den derzeitigen Anfopderun- 
gen entsprechenden Straßenbeleuchtung ge- 
führt. Im Ort selbst sind die Einrichtungen 
der Sicherheibsbehörde (Gendarmerieposten), 
der Post (zwei Postiimter in Giinselsdorf und 
Blumau) und der  Sanitätsbehörde. Die Ge- 
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meindevenvaltung besitzt ein eigenes Amts- 
gebäude. Im Dorf Günselsdorf übte 1796 und 
1822 die Hft. Schönau die Ortsobrigkeit aus. 
1822 besaßen die Hft. Weikerudorf, Kotting- 
brunn uind Triibuswinkel Untertanen in dem 
Dorfe Günselsdorf. Das Landgericht wunde 
von der Hernschaft Schönau ausgeübt. Für 
die niedere Gerichtsbarkeit ibesband seit dem 
Anfang des 16. Jahrhunderts für Günsdsdorf 
ein Taiding. 1854 wird Günselsdorf dem Be- 
zirksgericht Baden zugewiesen. 

Die Verkehrslage von Günselsdorf an der 
Bundesstraße 17 war bereits seit Erbauung 
der Triesterstraße von großer Bedeutung und 
wurde ldurch die dort errichtete Poststation 
wesentlich hervorgehoben. Sie lliegt an den 
Knotenpunkten der Bundesstraße 17, Bundes- 
straße 18 (Einfahrt in das Triestingtal) eowie 
der Bundesstraße 17 und der Landeshaupt- 
straße 154 (Zufahrt über Nachbargemeinden 
in das Bundesland Burgenland). 

Die Entfernungen zu anderen Marktorteui 
liegen zwischen 2 bis 10 Killometer. Die im 
14. Jahrhundert bestehende Pfarrkirche 
wurde 1529 zerstört und Günselsdorf der 
Piarre Schönau eingepfarrt; mit dieser kam 
Günselsdorf wieder an die Pfarre Sollenau. 
Die (derzeit bestehende Pfarre Günselsdorf 
wurde 1784 errichtet, wobei der Neubau der 
Pfarrkirche dem heiligen Georg geweiht 
wurde. 1939 wurde aus dem Pfarrbezirk 
Gümlsdorf die Pfarre Blumau an Neurieß- 
hof ausgeschidden. Bekde Pfarren besitzen 
derzeit jeweils eine Filialkirche. 

Die Volksschule Günselsdorf hat zwei 
Klassen in Günselsdorf und zwei Klassen in 
Blurnau. Sie besteht seit 1786, wobei in der 
Schulfassion angeführt wird, daß der dama- 
lige Lehrer Bernard Kolbinlger seit 1782 in 
Günselsdorf tätig ist. 1786 wenden 54 Kinder 
gezählt. Neben lder Volksschule wird in der 
Gemeinde ein Landeskindergarten geführt. 

Dhe wlirtschaftliche Situation des Gemeinde 
ist im wesentlichen von den Erwerbsmöglich- 
keiten im Orte selbst, es befinden sich dort 
eine Wollwarenweberei, in (der 284 Personen 
beschäftigt sind, weiter sechs Kleinindustrie- 
betriebe sowie 40 Gewerbe- und Handels- 
Irret riebe, bestimmt. 

Die Einwohnerzahl der Gemeinde ist im 
Steigen begriffen, da in den nächsten zwei 
Jahren eine moderne Wohnhochhausanlage 
mit 120 Wohnungen und zwei weitere Wohn- 
häuser mit insgesamt 40 Wohnungen sowie 
drei neue Siedlungen mit zirka 100 Einfami- 
lienhäusern errichtet werden. 

Auf Grund der besonderen Bedeutung der 
Gemeinde Günselsdorf mfdge ihrer geogra- 
phischen Lage und ihres wirtschaftlichen Ge- 

präges ist die Erhebung zum Markt gerecht- 
fertigt. 

Ich erlaube mir, namens des KOMMUNAL- 
AUSSCHUSSES folgenlden Antrag zu stellen: 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit 

dem die Gemeinde Günselsdorf zum Markt 
erhoben wird, wird genehmigt. 

2. Die Landesregierung wird aufgefodert, 
wegen Durchführung dieses Gesetw- 
beschlusses das Erforderliche zu veranlassen." 

Ich ersuche den Herrn Präsi'denten, die 
Debatte einzuleiten beziehungsweilse die Ab- 
stimmung vorzunehmen. 

DRITTER PRÄSIDENT REITER: & Wort 
ist niemand gemeldet, wir kommen zur Ab- 
s timmung. 

(Nach Abstimmung über den Wortlaut des 
Gesetzes sowie über den Antrag des Kom- 
munalausschusses): A n g e n o m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Beratung über 
'den Dringlichkeitsantrag der Abgeoridneten 
Stangl und Genossen, betreffend die Einstel- 
lung von Nebenbzrhnlinien. Ich erteile Herrn 
Abg. Stangl das Wort zur Begründung der 
Dringliichkeit des Antrages. 

Abg. STANGL: Herr Präsident! Hohes 
Haus! Die Probleme der Einstellung 'des ge- 
samten Verkehrs beziehungsweise )des Perso- 
nenverkehrs auf venschiedenen Nebenbahn- 
linien unseres Bundeslandes sind jetzt be- 
sonders akbuell. Außerdem bindet uns zeit- 
lich ein Erlaß des Bundesministeniumfs für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
vom 24. Aprii 1968, Z. R 792/1-1968. Diese 
Begutachtungsfrist ist mit 30. Mai 1968 fest- 
gelegt. Eine Behandlung dieses Prolblems im 
niedterästerreichischen Landtag scheint den 
Antragstellern besonders dringlich, um uns 
keine Schuld von Versäumnissen vorwerfen 
zu lassen. 

Ich bitte daher namens der Antragsteller, 
dem Antrag laut 5 126 der Geschäftsordnung 
des Landtages von Niederösterreich die 
IDringJichkeit zuzuerkennen. 

DRITTER PRASIDENT REITER: Ich lasse 
darüiber abstimmen, ob dem Antrag (die 
Dringlichkeit zuerkannt wird und bitte jene 
Mitglieder des Hauses, welche für die Dring- 
lichkeit stimmen wollen, um ein Zeichen mit 
der Hand. 

(Nach Abstimmung): A ib g e 1 e h n t. 
Ich weise daher diesen Antrag dem Wirt- 

schaftsausschuß zu. 
Somit Ist die Tagesordnung der heutigen 

Sitzung erledigt. EIS wenden sogleich mach 
dem Plenum der Finanzausschuß und der 
Wirtschaftsausschuß ihre Nominierungssit- 
Zungen im Herrensaal abhalten. 

Die nächste 1 
Weg bekannbge, 
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